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1 Einführung 

1.1 Zielstellung des Hochwasserrisikomanagementplans 

Gemäß Artikel 1 ist es das Ziel der Europäischen Hochwasserrisikomanagementrichtlinie 
(HWRM-RL) vom 23. Oktober 2007 /5/, einen Rahmen für die Bewertung und das Manage-
ment von Hochwasserrisiken zur Verringerung der hochwasserbedingten nachteiligen Folgen 
auf die menschliche Gesundheit, die Umwelt, das Kulturerbe und wirtschaftliche Tätigkeiten 
in der Gemeinschaft zu schaffen. Zur Umsetzung der HWRM-RL soll in den nächsten Jahren 
flusseinzugsgebietsweise das Hochwasserrisiko bewertet werden. Bei einer festgestellten 
Betroffenheit werden Hochwassergefahren- und -risikokarten erstellt und Hochwasserrisiko-
managementpläne (HWRM-Pläne) erarbeitet. /84/ 

In Artikel 2 der HWRM-RL wird das Hochwasserrisiko als Kombination der Wahrscheinlich-
keit des Eintritts eines Hochwasserereignisses (Gefährdung) und der hochwasserbedingten 
nachteiligen Folgen (Vulnerabilität) definiert. Die Gefährdung wird meist durch die Häufig-
keits- bzw. Wahrscheinlichkeitsfunktion eines Hochwassers ausgedrückt. Um auf negative 
Auswirkungen schließen zu können, muss die Wahrscheinlichkeit noch um Intensitätsanga-
ben wie Ausdehnung und Höhe von Überflutungen untersetzt werden. Die Vulnerabilität um-
fasst die Exposition der Risikoelemente, ihre Anfälligkeit und die daraus resultierenden po-
tenziellen Schäden. /86/ Die Interaktion von Gefährdung und Vulnerabilität wird in Abbildung 
1-1 veranschaulicht. 

 

Abbildung 1-1: Risiko als Resultat der Interaktion von Gefährdung und Vulnerabilität, /85/ 

Eine zeitgemäße Risikokultur beinhaltet neben der Realisierung von Vorbeugemaßnahmen 
mit einem verhältnismäßigen Aufwand auch die offene Kommunikation von Risiken sowie die 
Bereitschaft, bei extremen Ereignissen Schäden hinzunehmen. /84/ 

 

1.2 Integriertes Hochwasserrisikomanagement 

Im Umgang mit dem Hochwasserrisiko findet momentan ein zögerlicher, aber erforderlicher 
Paradigmenwechsel von der Schadensbegrenzung zur interdisziplinären Schadensvorbeu-
gung statt, der durch die in Tabelle 1-1 angeführten Unterschiede zwischen dem bisherigen 
Sicherheitsdenken und dem neuen Risikodenken gekennzeichnet ist. /84/ 
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Tabelle 1-1: Unterschiede zwischen Sicherheits- und Risikodenken /84/ 

 Sicherheitsdenken Risikodenken 

zentrale Frage Wie können wir uns schützen? Welche Sicherheit zu welchem 
Preis? 

erfasste Ereignisse häufige häufige und seltene 

Stellenwert der Gefahren nicht bekannt bekannt, Bewertung berücksichtigt

Maßnahmenplanung fachtechnisch interdisziplinär 

Vergleich von Maßnahmen kaum möglich Wirksamkeit vergleichbar erfasst, 
Akzeptanz berücksichtigt 

Steuerung des Mittelein-
satzes 

sektorell aktiv, Prioritätensetzung aus Ge-
samtschau 

Sicherheit für die heutige Generation, hoch
in einzelnen Sektoren 

Solidarität mit künftigen Generatio-
nen, ausgewogen für das Gesamt-
system

 

In /85/ wird der momentan stattfindende Paradigmenwechsel dahingehend beschrieben, 
dass das traditionelle Sicherheitsdenken international zunehmend von einer Risikokultur er-
setzt wird. Diese Risikokultur stützt sich dabei auf drei Themenkomplexe.  

 Risikoanalyse: Was kann passieren? 

 Risikobewertung: Was darf nicht passieren? 
Welche Sicherheit für welchen Preis? 

 Risikoumgang: Wie kann mit dem Risiko bestmöglich umgegangen werden? 

Die systematische Erfassung, Analyse und Bewertung von Risiken und die daraus abzulei-
tenden Aktivitäten zum Umgang mit Risiken bis hin zur Steuerung von Risiken werden in /84/ 
als Risikomanagement bezeichnet.  

Strategien zur Risikosteuerung sind u. a. Risikovermeidung, Risikoverminderung, Risikobe-
grenzung, Risikoübertragung und Risikoakzeptanz. Nach /84/ haben die „Erfahrungen aus 
den letzten Hochwasserereignissen gezeigt, dass nur eine ganzheitliche Betrachtung des 
gesamten Hochwasserrisikokreislaufes und das ressort- und grenzübergreifende Handeln 
aller vom Hochwasser Betroffenen zu einer wirksamen Hochwasserrisikoverminderung,  
-begrenzung oder -vermeidung und damit zur Minimierung der Hochwasserschäden führen 
kann. Diesen äußerst vielschichtigen Vorgang bezeichnet man heute als integriertes Hoch-
wasserrisikomanagement.“ 

 

1.3 Räumlicher Geltungsbereich des Hochwasserrisikomanagementplanes 

1.3.1 Flussgebietseinheit 

Die Erarbeitung von HWRM-Plänen erfolgt analog zur Europäischen Wasserrahmenrichtlinie 
(WRRL) grundsätzlich auf drei Ebenen: 

 in internationalen Flussgebietseinheiten (entspricht A-Ebene der WRRL), z. B. im 
Flussgebiet Elbe in Verantwortung der Internationalen Kommission zum Schutz der 
Elbe (IKSE), 
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 in nationalen Teilen der internationalen Flussgebietseinheiten (entspricht B-Ebene 
der WRRL), z. B. im deutschen Teilgebiet der Elbe in Verantwortung der Flussge-
bietsgemeinschaft (FGG) Elbe, 

 in regionalen Teileinzugsgebieten (entspricht C-Ebene der WRRL) in Verantwortung 
der jeweiligen Bundesländer. 

Der vorliegende HWRM-Plan, der sich auf das Untersuchungsgebiet der „Elbe bei Mühlberg“ 
an der brandenburgisch-sächsischen Landesgrenze bezieht (Abschnitt 1.2.2), ist ein Plan auf 
der C-Ebene.  

Er ist gleichzeitig Bestandteil des übergeordneten Plans auf B-Ebene für das gesamte Ein-
zugsgebiet der Elbe in Deutschland. 

Nach Art. 7 der HWRM-RL sollen die Mitgliedstaaten die HWRM-Pläne auf der Ebene der 
Flussgebietseinheiten oder der Bewirtschaftungseinheiten erstellen. In einem administrativ 
und politisch gegliederten Gemeinwesen stößt diese Zielsetzung an Grenzen. Art. 8 der 
HWRM-RL regelt hier grundsätzlich die Ziele der Zusammenarbeit bzw. Abstimmung an 
Grenzen. Um die grenzüberschreitende Bearbeitung zu verbessern, wurde 2010-2012 sei-
tens der Europäischen Union über INTERREG IVC das Projekt FLOOD-WISE gefördert. 
FLOOD-WISE hat es Behörden in den europäischen Grenzregionen von sechs internationa-
len Flussgebieten ermöglicht, zusammenzuarbeiten und ihre Erfahrungen auszutauschen. 
Ziel des Projektes war ein verbessertes grenzüberschreitendes Hochwasserrisikomanage-
ment. Durch das Projekt sollte die Bereitschaft der zuständigen Behörden, grenzüberschrei-
tend abgestimmte oder gemeinsame Hochwasserstrategien und politische Maßnahmen im 
Rahmen der nationalen und internationalen Richtlinien zu entwickeln, erhöht werden. Ziel 
war dabei die Einzugsgebiete in Europa sicherer und gesünder für Mensch, Flora und Fauna 
zu gestalten. 

Der Freistaat Sachsen und das Land Brandenburg haben beschlossen, über FLOOD-WISE 
gemeinsam den grenzüberschreitenden HWRM-Plan “Elbe bei Mühlberg” zu erarbeiten und 
dies als Pilotprojekt in FLOOD-WISE einzubringen. 

 

1.3.2 Einzugsgebiet 

Die Elbe ist das viertgrößte Flussgebiet Mitteleuropas und weist von der Quelle im Riesen-
gebirge bis zur Mündung in die Nordsee eine Länge von 1.094 km auf. Sie entwässert ein 
Einzugsgebiet von insgesamt 148.268 km².   

Der vorliegende HWRM-Plan bezieht sich auf den an der Landesgrenze zwischen Sachsen 
und Brandenburg liegenden Gewässerabschnitt der Elbe zwischen Elb-km 120,0 und Elb-km 
135,0. Das Einzugsgebiet der Elbe weist am Pegel Mühlberg (Elb-km 128,02) eine Größe 
von 55.030 km² auf.  

Die Lage des Untersuchungsraumes und das Einzugsgebiet der Elbe sind aus der Abbildung 
2-1 ersichtlich.  

 

1.4 Zuständige Behörden 

Die zuständige Behörde für die Umsetzung der HWRM-RL in Sachsen ist das Sächsische 
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL). Die fachliche Vorbereitung und 
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Prüfung von Berichterstattungen und Grundsatzentscheidungen obliegt dem Sächsischen 
Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG). 

In Brandenburg liegt die Zuständigkeit zur Umsetzung der HWRM-RL beim Ministerium für 
Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (MUGV). Die fachliche Kompetenz bei der Fest-
legung zur prinzipiellen Vorgehensweise bei der Erarbeitung und Berichterstellung kommt 
dem Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (LUGV) zu, das auch die 
fachliche Vorbereitung übernimmt. 

Die praktische Umsetzung der HWRM-RL liegt in der Zuständigkeit der Gewässerunterhal-
tungspflichtigen. Nach Sächsischem Wassergesetz (SächsWG) ist dies der Freistaat Sach-
sen, vertreten durch die Landestalsperrenverwaltung (LTV), für die Gewässer I. Ordnung. 
Für die sächsischen Gewässer II. Ordnung sind die Kommunen zuständig. Die sächsischen 
Gewässer I. Ordnung werden in der Anlage 1 zum SächsWG benannt. 

Die Unterhaltung der Landesgewässer I. Ordnung in Brandenburg obliegt dem Landesamt 
für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz. Für die Unterhaltung der Gewässer 
II. Ordnung wurden flächendeckend Wasser- und Bodenverbände gebildet. In Brandenburg 
werden die Gewässer I. Ordnung im brandenburgischen Wassergesetz (BbgWG) festgelegt. 
Demnach zählen die Bundeswasserstraßen und die in der Verordnung über die Festlegung 
von Gewässern I. Ordnung (BbgGewEV) ausgewiesenen Gewässer dazu. 

Die Elbe ist in beiden Bundesländern Gewässer I. Ordnung. 
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2 Ergebnis der vorläufige Bewertung des Hochwasserrisikos (gemäß Art. 4, 5 
HWRM-RL) 

2.1 Beschreibung des Untersuchungsgebietes 

2.1.1 Lage und Abgrenzung 

Gegenstand der vorliegenden Untersuchungen ist ein 15 km langer Gewässerabschnitt der 
Elbe an der Landesgrenze zwischen dem Freistaat Sachsen und dem Land Brandenburg. Er 
umfasst die Strecke von Elb-km 120,0 bis Elb-km 135,0.  

Das Einzugsgebiet des zu betrachtenden Flussabschnittes erstreckt sich parallel zur Elbe in 
einer Breite von etwa 20 bis 30 km. Der tatsächliche Untersuchungsraum wird durch das 
direkte Einzugsgebiet des Elbabschnittes sowie das sich in nordöstliche Richtung ausdeh-
nende Überschwemmungsgebiet des HQextrem begrenzt (vgl. Abbildung 2-1). Insgesamt be-
sitzt das Untersuchungsgebiet eine Größe von 872 km², davon 568 km² in Brandenburg und 
304 km² in Sachsen. Das sächsische Untersuchungsgebiet liegt in den Landkreisen Nord-
sachsen (Gemeinden Arzberg, Cavertitz, Stadt Belgern) und Meißen (Stadt Strehla, Ge-
meinde Zeithain). Das brandenburgische Untersuchungsgebiet erstreckt sich über Teile des 
Landkreises Elbe-Elster (Stadt Mühlberg/Elbe, Bad Liebenwerda, Uebigau-Wahrenbrück, 
Falkenberg/Elster, Herzberg (Elster), Schönewalde, Gemeinde Kremitzaue). 

Das Einzugsgebiet der Oberen Elbe in Sachsen und Brandenburg sowie die Grenzen des 
Untersuchungsgebietes sind in nachfolgender Abbildung dargestellt. 

 

Abbildung 2-1: Übersichtskarte und Abgrenzung des Untersuchungsraumes  
Untersuchungsraum - schwarz schraffiert 
Einzugsgebiet der Oberen Elbe auf sächsischem und brandenburgischem Territorium - grün 
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2.1.2 Landschafts- und Naturräume 

Im hier betrachteten Abschnitt (Elb-km 120,0 bis Elb-km 135,0) folgt die Elbe dem Breslau-
Magdeburger-Urstromtal. Dabei verläuft die Elbe sehr nah am südwestlichen Rand des Ur-
stromtales, welches an den Seiten von hoch liegenden Altmoränenplatten begrenzt wird. In 
Abbildung 2-2 ist zu sehen, dass sich hinter den rechtsseitigen Elbedeichen die flachen Nie-
derungen des Urstromtales anschließen, wo hingegen im linkselbischen Hinterland unmittel-
bar die Altmoränenplatte beginnt. 

 

Abbildung 2-2: Verlauf der Elbe im Breslau-Magdeburger-Urstomtal, /47/ bearbeitet 

Nach der naturräumlichen Gliederung des Stromes liegt der hier betrachtete Elbeabschnitt 
im Übergangsbereich vom Oberlauf (Gebirgsstrecke) zum Mittellauf (Flussbett mit alluvialen 
Ablagerungen). Gleichzeitig wechselt bei km 121,0 (bei Gaitzschhäuser; ehemalige säch-
sisch-preußische Grenze) der Mittelwasserausbau vom Längswerk zum Buhnenverbau. In 
der ausgeprägten Mäanderstrecke erfolgten in der Vergangenheit zahlreiche Durchstiche, 
darunter auch im Bereich Mühlberg/Elbe.  

Der betrachtete Flussabschnitt unterliegt einer deutlichen Tiefenerosion. Das mittlere Gefälle 
der Flusssohle im Längsschnitt von Elb-km 125,0 bis Elb-km 135,0 (unterhalb Belgern) be-
trägt etwa 0,32 ‰. Im oberhalb anschließenden Abschnitt hat die Flusssohle ein mittleres 
Gefälle von 0,28 ‰. Unterhalb des Bearbeitungsgebietes beträgt das Gefälle des Flusslau-
fes etwa 0,2 ‰. Der Felsriegel bei Torgau stellt bezüglich des Längsgefälles der Elbe eine 
signifikante Abschnittsgrenze dar. /22/, /37/ 

Der Untersuchungsraum „Elbe bei Mühlberg“ ist geprägt von drei Landschaftsräumen. Ent-
lang der Elbe verläuft das „Elbe-Elster-Tiefland“ (Kennziffer 88100), welches zum Land-

Untersuchungsgebiet  
Elbe bei Mühlberg 
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schaftstyp der ackergeprägten, offenen Kulturlandschaft gehört. Der Flussabschnitt sollte 
sich in diesem Bereich idealerweise durch eine breite Aue mit wald- und wiesenreichen 
Überschwemmungsgebieten auszeichnen. Die Elbe im „Elbe-Elster-Tiefland“ besitzt mit Hö-
henlagen zwischen 50 bis 115 m ü. NN ausgeprägten Tieflandcharakter. Die damit verbun-
dene Neigung zur Mäanderbildung und damit auch zur Entstehung von Altwasserarmen 
wurde durch Eindeichung des Flusses, Laufbegradigung, Befestigung der Flussufer und 
Buhnenausbau zunehmend eingeschränkt. Teile dieser Flusslandschaft können jedoch heu-
te noch als weitgehend naturnahe Landschaft gelten und weisen daher eine hohe natur-
schutzfachliche Bedeutung auf. /56/  

Nördlich des „Elbe-Elster-Tieflandes“ schließt sich die Landschaft der „Annaburger Heide“ 
(Kennziffer 88101) an, welche dem Landschaftstyp Gehölz- bzw. waldreiche Kulturlandschaft 
zuzuordnen ist. Bei der „Annaburger Heide" handelt es sich um Sandflächen mit waldbe-
standenen Dünenkomplexen. Im Gegensatz zur umliegenden, flachen Elbaue erreichen die 
relativen Höhenunterschiede hier bis zu 26 m auf einem Höhenniveau zwischen 75 und 
101 m ü. NN. /57/  

Südlich des „Elbe-Elster-Tieflandes“ befindet sich auf sächsischem Gebiet die Landschaft 
der „Dahlen-Dübener-Heiden“ (Kennziffer 88000). Sie gehört zum Landschaftstyp andere 
waldreiche Landschaft und erstreckt sich als sandiges waldreiches Gebiet zwischen Dahlen 
und Dessau. Das Gebiet lässt sich als Altmoränenlandschaft beschreiben: Die Kerne der 
„Dahlen-Dübener-Heiden“ bilden zwei Endmoränengebiete der Saaleeiszeit, die ein sehr 
unruhig gestaltetes, kuppiges Glazialrelief zeigen. /58/ 

Nahezu der gesamte betrachtete Elbeabschnitt wird von Schutzgebieten verschiedener Ka-
tegorien begleitet. Im unmittelbaren Bearbeitungsgebiet befinden sich folgende Schutzgebie-
te: 

– Sachsen – 

 Geschützte Grundwasserkörper nach Art. 7 WRRL (MS_CD_GB1):  

o „Schwarzer Graben“ (DESN_EL 2-1) 

o „Koßdorfer Landgraben“ (DESN_EL 2-2) 

o „Döllnitz-Dahle“ (DESN_EL 2-5+6) 

 Trinkwasserschutzgebiete 

o WW „Torgau Ost“ (T-5371587) mit Zonen III – I 

o WW „Mehderitzsch“ (T-5371588) mit Zonen III – I 

o QF „Mehderitzsch“ (T-5371589) mit Zonen II – I 

o QF „Mahitzschen“ (T-5371591) mit Zonen III – I 

o „Fichtenberg-Jacobsthal“ (T-5371595) mit Zonen III – I  

 Landschaftsschutzgebiete 

o „Elbaue-Torgau“ 

o „Dahlener Heide“ 

o „An der Tauschke“ 

                                                 
1 Code des Mitgliedsstaates für den Grundwasserkörper (Member State Code Groundwater Body) 



LfULG FLOOD-WISE Pilotprojekt „Elbe bei Mühlberg“ Bericht 
LUGV Hochwasserrisikomanagementplan  

Planungsgesellschaft Scholz + Lewis mbH 12 
G:\FB_Wasserbau\Projekte\7355_HWRM_Muehlberg_Los2\Bericht\HWRMPL_Muehlberg.docx 

 Schutzgebiete nach FFH-Richtlinie 

o „Elbtal zwischen Schöna und Mühlberg“ (4545-301) 

o „Elbtal zwischen Mühlberg und Greudnitz“ (4342-301) 

o „Elbtalhänge Burckhardshof“ (4544-301) 

o „Dahle und Tauschke“ (4543-303) 

o „Laubwälder der Dahlener Heide“ (4543-302) 

 Schutzgebiete nach SPA –Richtlinie 

o „Elbaue und Teichgebiete bei Torgau" (DE 4342-452) 

o „Dahlener Heide“ (DE 4543-451) 

o „Elbtal zwischen Schöna und Mühlberg“ (DE 4545-452) 

– Brandenburg – 

 Geschützte Grundwasserkörper nach Art. 7 WRRL (MS_CD_GB):  

o „Schwarze Elster“ (DEBB_SE 4-1) 

o „Elbe-Urstromtal“ (DEBB_SE 4-2) 

o „Schwarzer Graben“ (DESN_EL 2-1) 

o „Koßdorfer Landgraben“ (DESN_EL 2-2) 

o „Döllnitz-Dahle“ (DESN_EL 2-5+6) 

o „Königsbrück“ (DESN_SE 2-1) 

o „Gröditz“ (DESN_SE 3-1) 

 Wasserschutzgebiete 

o WSG „Fichtenberg“ (7399) mit Zonen III – I 

o WSG „Saxdorf“ (7364) mit Zonen III - I 

o WSG „Herzberg“ (7043) mit Zonen III - I 

o WSG „Falkenberg/Elster“ (7035) mit Zonen III – I 

 Landschaftsschutzgebiete 

o „Elbaue Mühlberg“ 

 Schutzgebiete nach FFH-Richtlinie 

o „Elbdeichvorland Mühlberg-Stehla“ (4545-302) 

o „Elbe“ (2935-306) 

o „Gohrischer Heide“ (4545-303) 

 Schutzgebiete nach SPA-Richtlinie 

o Im unmittelbaren Bearbeitungsgebiet befinden sich keine europäischen Vo-
gelschutzgebiete. 
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2.1.3 Geologie, Hydrogeologie und Pedologie 

Die nachfolgenden Ausführungen wurden anhand geologischer und hydrogeologischer Kar-
ten (/27/, /28/, /29/, /30/) zusammengestellt. 

Der Untersuchungsraum ist hinsichtlich der geologischen und hydrogeologischen Verhältnis-
se vorrangig durch die Flusstäler von Elbe, Schwarzer Elster und Röder geprägt. Diese drei 
Flüsse umrahmen eine große, weichselglaziale Schwemmebene, die in ihrer Ausdehnung in 
etwa mit der Fläche des HQextrem zusammenfällt. 

Lediglich die elster-/saalekaltzeitliche Hochfläche (Stapelendmoräne) im äußersten Südwes-
ten des Untersuchungsraumes, die das Territorium zwischen den Ortslagen Belgern, Strehla 
und Dahlen einnimmt, gehört nicht zur weichselglazialen Schwemmebene und ist daher nicht 
vom HQextrem betroffen. Im Süden der Hochfläche verläuft die Dahle. 

 

Flusstäler und Schwemmebene des Elbe-Elster-Röder-Gebietes 

In den eigentlichen Flusstälern (Flussauen), die ca. 1 bis 2 m tiefer liegen als die Schwemm-
ebene, steht als jüngste Ablagerung der holozäne Auelehm an. Seine Mächtigkeit beträgt im 
allgemeinen 1 bis 3 m. Im Bereich des Auelehms sind Bodenbildungen in Form von 
Vega/Auegley (untergeordnet Sand-Gley) ausgeprägt. Als Auflagerung auf dem Auelehm 
treten holozäne Flugsandbildungen auf. Diese bilden z. T. deutliche Erhebungen in den 
Flusstälern. Die Mächtigkeit dieser Auflagerungen auf dem Auelehm kann ebenfalls meist 
1 bis 2 m betragen. 

Teilweise verlandete alte Flussarme, sog. Altarme, stellen in den Flusstälern sehr markante 
Strukturelemente dar. Sie sind oft als Geländesenken zu erkennen und enthalten holozäne, 
limnisch-fluviatile, teilweise organische Ablagerungen von sandig bis schluffigem Charakter 
und sind z. T. wassergefüllt. Es ist grundsätzlich davon auszugehen, dass Altarmstrukturen 
bei Hochwasser hydraulisch aktiviert werden können und bevorzugte Fließwege für das 
Oberflächen- als auch das Grundwasser darstellen.  

Die Schwemmebene zwischen den Flüssen ist durch die großflächige Ablagerung weichsel-
glazialer kiesiger Sande geprägt und trägt substratspezifisch (Sand-Braunerde-Podsol) den 
Charakter einer Heidelandschaft (Annaburger Heide, Gohrisch-Heide, Martinskirchener Hei-
de, Grüne Heide, Beyerner Heide usw.). Obgleich der Höhenunterschied zwischen den 
Flussauen und der Schwemmebene relativ gering ist, kann der Sedimentationswechsel doch 
an der Waldverbreitungsgrenze gut erkannt werden, da sich die sandigen Böden der soge-
nannten „Heiden“ wenig für eine landwirtschaftliche Nutzung eignen. Den weichselglazialen 
kiesigen Sanden der Schwemmebene können gleichfalls weichselkaltzeitliche Flugsande 
aufgeweht sein.  

Die weichselglazialen kiesigen Sande der Schwemmebene setzen sich im Liegenden der 
Auelehmablagerungen der Flusstäler fort. Die Mächtigkeit dieser Sande und Kiese beträgt in 
der Regel mehr als 10 m. 

Unterhalb der weichselglazialen kiesigen Sande folgen die Ablagerungen älterer Kaltzeiten 
sowie teilweise tertiäre Bildungen des Miozäns (Sande, Schluffe, Tone). 

In den Flusstälern und der Schwemmebene steht das Grundwasser flurnah, ca. 1 bis 4 m 
unter dem Gelände an. Die Flussauen und die Schwemmebene sind durch ein sehr geringes 
Grundwasserfließgefälle charakterisiert. Es beträgt zwischen 0,7 und 1 ‰. Größere hydrauli-
sche Gefälle sind im Bereich der Vorfluter zu erwarten. Der Auelehm wirkt hydraulisch als 
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Deckstauer, daher können bei intakter Auelehmdecke in den Flusstälern gespannte hydrauli-
sche Verhältnisse vorliegen. Die weichselglazialen kiesigen Sande bilden einen weitflächigen 
Grundwasserleiter (GWL). Die hydraulische Leitfähigkeit des weichselglazialen GWL beträgt 
zwischen 10	-3 und 10-4 m/s.	 

 

Hochfläche zwischen Belgern, Strehla und Dahlen 

Südlich und vereinzelt auch nördlich der Dahle steht im Untergrund paläozoisches Festge-
stein, der Biotitgranodiorit von Dahlen-Laas, an. Im Flusstal der Dahle wird das Festgestein 
von weichselglazialen Sanden und holozänem Auelehm überlagert. 

Außerhalb des Flusstales der Dahle folgen nach Norden und Richtung Strehla die Ablage-
rungen der elsterkaltzeitlichen Stapelendmoräne von Dahlen (eiszeitliches Stauchungsge-
biet). Sie umfassen im Gebiet von Strehla und Cavertitz Geschiebelehm sowie zwischen 
Dahlen und Belgern die glazifluviatilen Sande und Kiese der Dahlener Heide. Die Stape-
lendmoräne enthält auch immer wieder kryotektonisch eingearbeitete tertiäre Schollen aus 
miozänen Tonen und z. T. Braunkohle. Jüngste Bildungen sind in die nördlich von Cavertitz 
anstehenden glazifluviatilen Sande und Kiese des sogenannten „Dahlener Sander“ (Elster-
/Saalekaltzeit) sowie saalekaltzeitliche Sande und Kiese nördlich von Strehla und um Lieber-
see. 

Im Bereich der Sandflächen der Dahlener Heide sind Sand-Braunerde-Podsol-Böden ver-
breitet. Über den Geschiebelehmen haben sich Lehmsand-Braunerden, Sandlöß-
Parabraunerden sowie Sandlöß-Staugley-Böden entwickelt. 

Die Grundwasserverhältnisse sind in Folge der glazigenen Überprägung (Stauchungsgebiet) 
uneinheitlich, so dass keine Grundwasserleiter- bzw. Grundwasserstauermächtigkeit ange-
geben werden kann. Das Grundwasser steht jedoch im Allgemeinen flurnah an. 
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2.1.4 Flächennutzung 

Das Pilotgebiet „Elbe bei Mühlberg“ ist durch landwirtschaftliche Flächen und ausgedehnte 
Waldgebiete geprägt; deren Flächenanteil liegt bei insgesamt 72,7 % (Tabelle 2-1). Die 
Waldgebiete der „Annaburger Heide“ (vgl. Abschnitt 2.1.2) werden teilweise auch militärisch 
als Truppenübungsplatz genutzt. /22/, /57/  

Der Anteil an Siedlungs- sowie Industrie- und Gewerbeflächen ist mit insgesamt 6,1 % ver-
gleichsweise gering. Größere Ortschaften im elbnahen Raum sind Mühlberg/Elbe (Branden-
burg) und Belgern (Sachsen). In der sich nördlich anschließenden Niederung in Brandenburg 
liegen zudem die größeren Städte Bad Liebenwerda, Falkenberg/Elster und Herzberg (Els-
ter).  

Das brandenburgische Untersuchungsgebiet wird von drei Bundesstraßen durchzogen. 
Hierbei handelt es sich um die B 183, die B 101 und die B 87. Linkselbisch im sächsischen 
Untersuchungsgebiet verläuft die Bundesstraße B 182 als Verbindung zwischen Riesa und 
Torgau. 

Weitere bedeutende Verkehrsanlagen im brandenburgischen Untersuchungsgebiet sind der 
Flugplatz Lönnewitz südlich von Falkenberg und der militärisch genutzte Fliegerhorst 
Holzdorf nördlich von Herzberg (Elster). Zudem stellt Falkenberg einen mitteldeutschen Kno-
tenpunkt des Eisenbahnverkehrs dar.  

Tabelle 2-1: Anteile der Flächennutzung im Pilotgebiet „Elbe bei Mühlberg“ 

Funktion 
Flächenanteil  

[%] 

Landwirtschaft, Wald, Forst 72,7 

Gewässer 1,5 

Siedlungsfläche 3,7 

Industrie- und Gewerbeflächen 2,4 

Verkehrsflächen 0,8 

Sonstige Vegetations- und Freizeitflächen 19,0 

 

2.1.5 Klimatische und hydrologische Verhältnisse 

Das Einzugsgebiet der Elbe befindet sich in der gemäßigten Klimazone, im Bereich des 
Übergangs vom feuchten ozeanischen Klima Westeuropas zum trockenen kontinentalen 
Klima Osteuropas. Die mittlere jährliche Niederschlagssumme (1961-1990) für das Einzugs-
gebiet der Elbe bis zu ihrer Mündung beträgt durchschnittlich 628 mm. /21/, /23/ 

Die Elbe zählt zu den Flüssen des Regen-Schnee-Typs. Das Abflussverhalten wird wesent-
lich durch Schneespeicherung und Schneeschmelze beeinflusst und ist daher vorwiegend 
durch Winter- und Frühjahrshochwasser geprägt. „Winterhochwasser in der Elbe entstehen 
hauptsächlich in Folge intensiver Schneeschmelze bis in die Kammlagen der Mittelgebirge in 
Verbindung mit großflächigem ergiebigem Regen. Ihre Abflussfülle ist groß. Schneeschmel-
ze allein löst keine großen Hochwasser aus.“ /21/, /23/  
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„Extreme Hochwasser der Elbe entstehen schon im tschechischen Teil des Einzugsgebietes, 
wo sich 72,6 % der Fläche in Höhenlagen über 400 m ü. NN befinden“ /34/. In der Mittleren 
Elbe kommen Hochwasserwellen aus der Oberen Elbe in der Regel abgeflacht an, sie kön-
nen jedoch durch den Einfluss der Nebenflüsse, insbesondere der Saale und der Mulde, 
verstärkt werden. /23/ 

Der Abflussanteil im hydrologischen Winterhalbjahr (November-April) beträgt mehr als 60 % 
des mittleren Jahresabflusses und der des Sommerhalbjahres weniger als 40 %. /23/ 

Hydrologische Daten liegen an den Pegeln Mühlberg (Elb-km 128,02) und Torgau (Elb-
km 154,15) vor.  

Der Pegel Mühlberg wird vom Wasser- und Schifffahrtsamt Dresden betrieben und dient nur 
der Messung von Wasserständen. Der höchste Wasserstand (HHW) wurde im Beobach-
tungszeitraum am 17.08.2002 mit 1011 cm registriert. /47/  

Stromab des Untersuchungsgebietes befindet sich am Elb-km 154,15 der Pegel Torgau, 
welcher von überregionaler Bedeutung ist. Er dient dem täglichen Wasserstandsmeldedienst 
sowie dem Hochwassernachrichtendienst. Außerdem ist er Hauptpegel für die Schifffahrt. 
Für den Pegel Torgau liegt eine Wasserstands-Abfluss-Beziehung vor. Die Daten werden im 
Deutschen Gewässerkundlichen Jahrbuch veröffentlicht. Der höchste Wasserstand (HHW) 
wurde im Beobachtungszeitraum am 18.08.2002 mit 949 cm registriert. In der nachfolgenden 
Tabelle 2-2 sind die wichtigsten Kennzahlen zusammengefasst. 

Tabelle 2-2: Kennwerte der Elbepegel Mühlberg und Torgau gemäß /47/, /48/ 

Pegel 
Fluss-

km 
EZG 
[km²] 

PNP  
[m ü. NHN] 

Hauptwerte der Jahresreihe 2001–2010 

 NN N MN M MH H HH 

Mühlberg 
128,02 
links 

55.030 81,68 
Q [m³/s] - - - - - - - 

W [cm] 161 161 177 307 684 1011 1011 

Torgau 
154,15 
links 

55.211 75,15 
Q  [m³/s] 102 102 121 360 1740 4420 4420 

W [cm] 54 54 70 213 623 949 949 

 

Die Hochwasserscheiteldurchflüsse verschiedener Wiederkehrwahrscheinlichkeiten HQT 
wurden nach dem Augusthochwasser 2002 durch das Landesamt für Umwelt und Geologie 
für den Pegel Torgau ermittelt. Die Werte sind in der Tabelle 2-3 ausgewiesen.  

Tabelle 2-3: Hochwasserscheitelabflüsse HQT der Elbe am Pegel Torgau 

HQT HQ2 HQ5 HQ10 HQ20 HQ50 HQ100 HQ200 HQ500 

Durchfluss in [m³/s] 1.360 2.050 2.540 3.020 3.690 4.220 4.760 5.510 
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2.2 Beschreibung signifikanter vergangener Hochwasser (gemäß Art. 4 II b 
HWRM-RL) 

2.2.1 Historische und vergangene Hochwasserereignisse  

Die Elbe war in der Vergangenheit häufig von Hochwassern betroffen. Informationen zu ab-
gelaufenen Ereignissen gehen bis ins Jahr 590 n. Chr. zurück. Im nachfolgenden Abschnitt 
sind die in vorliegenden Unterlagen dokumentierten Informationen zu Ursache, Dauer und 
Verlauf der Hochwasser sowie zu Höchstwasserständen, zur Ausdehnung der Über-
schwemmungen und zu Schäden zusammengestellt.  

590 Im Jahre 590 wurde erstmals ein Hochwasser der Elbe im Zusammenhang mit dem 
Ausbruch einer Pest urkundlich erwähnt. /22/ 

987 Nächste Berichte von starken Überschwemmungen mit erheblichen Schäden finden 
sich im Jahr 987. /22/ 

1015 Nach Überlieferungen stand um den 13. September 1015 das damalige Alt-
Dresden für drei Tage unter Wasser. /22/ 

1118 Von Wassermassen zum Einsturz gebrachte Gebäude wurden im September 1118 
registriert. Ursache sollen starke Niederschläge in Böhmen gewesen sein. /22/ 

1275 Am 24. August 1275 sind mehrere zerstörte Dörfer durch den Einfluss von Hoch-
wasser überliefert. /22/ 

14. Jh. Im 14. Jahrhundert wird von den Chronisten häufig von kalten Wintern mit „starken 
Eisfahrten“ berichtet, die erhebliche Schäden anrichteten. /22/ 

Seit dem 15. Jahrhundert wird die Geschichtsschreibung zunehmend systematischer. Fluten 
und ihre Auswirkungen finden sich relativ detailliert in den Chroniken beschrieben. /22/ 

1432 Aus dem Jahr 1432 ist ein Hochwasser im Juli überliefert, welches zahlreiche Brü-
cken zerstörte und zu einer Überströmung der Meißener Brücke führte. /22/ 

1501 1501 ereignete sich ein Hochwasser, dessen Höchststand in Meißen in Stein fest-
gehalten wurde und damit die erste erhaltene, dauerhafte Markierung eines Was-
serstandes darstellt. /22/ 

 

 

 

Abbildung 2-3:  Pegelaufzeichnungen in Meißen, /22/ 
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1655 Ein außerordentlich strenger Winter ließ 1655 die Elbe für 15 Wochen zufrieren. 
Plötzliches Tauwetter und einsetzender, starker Regen führte zu starken Über-
schwemmungen. /22/ 

1771  

 

Abbildung 2-4: Zeitgenössische Darstellung des Hochwassers in Meißen 1771, /22/ 

1784 Ebenfalls ein Winter mit vereisten Flüssen verursachte das Hochwasser von 1784. 
Zur Abwehr des treibenden Eises, das an Brücken und anderen Engstellen zum 
Einstau des Wassers und damit zu starken Überschwemmungen führte, wurden in 
Torgau und Meißen Kanonen und Mörser eingesetzt. In Dresden erreichte das 
Wasser am 1. März bei 857 cm seinen Höchststand. Die Schäden waren beträcht-
lich. /22/ 

1799 Ein weiteres Hochwasser 1799 betraf 44 Städte und 390 Dörfer. Außergewöhnliche 
Kälte herrschte nahezu durchgehend vom 20. Dezember 1798 bis zum 20. Februar 
1799. Es waren bereits Sprengungen in Vorbereitung, als am 24.02.1799 das Eis 
aufbrach. Am darauffolgenden Tag wurde in Dresden der höchste Pegel mit 824 cm 
gemessen. Ein Eisstau bei Meißen verursachte einen Aufstau in unbekannter Höhe 
und lenkte teilweise über 50 cm starke Eisschollen in die Stadt. Diese beschädigten 
auf ihrem Weg zahlreiche Häuser und brachten einige davon zum Einsturz. /22/ 

1830 Beim Hochwasser 1830 stand das Wasser in Mühlberg/Elbe 22 Fuß und 10 Zoll 
hoch. /23/ 

1841 Im Januar 1841 ereigneten sich mehrere Hochwasser in Mühlberg/Elbe. Starke 
Eisfahrt und bis 22 Fuß hohes Elbwasser überschlug alle Dämme und die ganze 
Neustadt und setzte auch einen Teil der Altstadt unter Wasser. Später fiel das 
Wasser zwar, doch war die Stadt ringsum mit großen Eismassen umlagert. Es tra-
ten beträchtliche Schäden an Gebäuden auf. (Chronik der Stadt und des Klosters 
Mühlberg, C. R. Bertram, 1865, S. 111) Um 10 Uhr vormittags des 20. Januars kam 
das oberländische Eis, welches bei Pirna im Schutze gestanden, in Masse hier 
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(Mühlberg/Elbe - Anm. d. Red.) an. 3 Uhr nachmittags war das Wasser bis 14 Fuß 
angewachsen, bis 10 Uhr abends auf 17 Fuß und so wuchs es fortwährend. Da das 
Eis von unten herauf sich schützte, stieg die Flut am 21. Januar mit solcher Schnel-
ligkeit, dass nachmittags 1 Uhr selbige die ungeheure Höhe von 22 Fuß erreichte 
und alle die Stadt umgebenden Dämme überschlug. Binnen einer Stunde waren die 
ganze Neustadt sowie auch ein Teil der Altstadt unter Wasser gesetzt. Nur 10 Zoll 
fehlten, sonst hätte es die Höhe von 1830 erstiegen. (Geschichte der Stadt Mühl-
berg an der Elbe, A. Schmidt (o.J), S.291), /23/ 

Im März 1841 stieg das Wasser in Mühlberg/Elbe erneut auf eine Höhe von 17 Fuß 
an. Am Folgetag erreichte es seinen Höchststand von 20 Fuß und 9 Zoll. Insgesamt 
dauerten die Überschwemmungen bis zum 16.03.1841 und ging einher mit Eiser-
scheinungen. (Geschichte der Stadt Mühlberg an der Elbe, A. Schmidt (o.J), S.291) 
Bei diesem Hochwasser entstanden beträchtliche Schäden an einzelnen Gebäu-
den. (Chronik der Stadt und des Klosters Mühlberg, C. R. Bertram, 1865, S. 111), 
/23/ 

1844 Im Frühjahr 1844 war die Elbe mehrere Wochen lang bis zu einer Höhe von 16 Fuß 
gestiegen. Am 02. Juni trat mit 17 Fuß 5 Zoll der höchste Wasserstand des Jahres 
ein. Die Flut richtete viel Schaden an. (Geschichte der Stadt Mühlberg an der Elbe, 
A. Schmidt (o.J), S.291), /23/ 

1845 Das größte Hochwasser des 19. Jahrhunderts ereignete sich im Frühjahr 1845. Am 
27. März dieses Jahres brach das Eis der Elbe auf. Das sich entwickelnde Hoch-
wasser erreichte am Dresdner Pegel die bis dahin höchste Marke von 877 cm. Ein 
besonderes einprägsames Ereignis dieser Flut war der Einsturz eines Brückenpfei-
lers der Augustusbrücke. /22/ 

Vom 30. und 31. März 1845 ereignete sich die Flut in Mühlberg/Elbe. Der maximale 
Wasserstand betrug 22 Fuß 10 Zoll und wurde am 31.03. gemessen. Außerhalb der 
Stadt richtet das Hochwasser viele Schäden an, denn die Dämme waren fast alle 
ruiniert. Am südöstlichen Ende des Grießes reißt sich die Elbe ein neues Bett. In 
Köttlitz und Plöthe stürzte je 1 Haus ein. (Geschichte der Stadt Mühlberg an der El-
be, A. Schmidt (o.J), S. 296 sowie Chronik der Stadt und des Klosters Mühlberg, C. 
R. Bertram, 1865, S. 112), /23/ 

1846 Ende Januar 1846 stieg das Wasser in Mühlberg/Elbe zu der bedeutenden Höhe 
von 19 Fuß 18 Zoll. Nur langsam kam es zum Fallen. Die vielen Regen und großen 
Schneemassen im Riesengebirge und Böhmischen Gebirge verursachten diese 
Flut, die auch an vielen Orten bedeutenden Schaden durch Dammbruch etc. anstif-
tete. (Geschichte der Stadt Mühlberg an der Elbe, A. Schmidt (o.J), S. 296), /23/ 

1847 In der Geschichte der Stadt Mühlberg/Elbe wird berichtet, dass am frühen Morgen 
des 21.02.1847 das oberländische Eis bei 19 Fuß Pegelhöhe in Masse in großer 
Gewalt in Mühlberg/Elbe ankam. (Geschichte der Stadt Mühlberg an der Elbe, A. 
Schmidt (o.J), S. 296), /23/ 

1848 Im Januar bzw. Februar 1848 führte die Elbe Eis und es kam erneut zu einem 
schweren Hochwasser. Um 7 Uhr morgens gab es einen Eisbruch. Um 9 Uhr kam 
das Eis bei 15 Fuß Wasserhöhe wieder zum Stehen. Nach 3 Uhr nachmittags geriet 
es wieder in Gang, aber um 7 Uhr abends setzte es sich wieder fest und das Was-
ser stieg über 22 Fuß Pegelhöhe. In den folgenden Tagen ging es nach und nach 
fort. Viel Schaden besonders unterhalb von Mühlberg/Elbe wurde angerichtet. Die 
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Fluren von Köttlitz, Brottewitz etc. waren sämtlich nach dem Durchbrechen der 
Dämme überschwemmt, so auch jenseits der Elbe in Seydewitz, etc.. Auch Mühl-
berger Fluren wurden überschwemmt. (Geschichte der Stadt Mühlberg an der Elbe, 
A. Schmidt (o.J), S. 300) An einer Stelle riss die Elbe sich ein neues Bett. (Chronik 
der Stadt und des Klosters Mühlberg, C. R. Bertram, 1865, S. 112), /23/ 

1890 Das einzige große Sommerhochwasser des 19. Jahrhunderts ereignete sich im 
September des Jahres 1890. Der höchste Wasserstand wurde am 06./07.09.1890 
mit 837 cm gemessen (Anm. d. Red.: vermutlich Pegel Dresden). /22/  

Der bekannte Höchststand im 19. Jahrhundert am Pegel Mühlberg bei eisfreiem 
Wasser wurde am 07. September 1890 mit 8,05 m erreicht. /23/  

In der „Achten Beilage zum Dresdner Anzeiger“ vom Sonntag, dem 07.09.1890, 
wurden die auslösenden Umstände der „Hochfluth“ beschrieben: /22/ 

„...Die Ursache des jetzigen außerordentlichen Wasserwuchses ist jedenfalls in den 
anhaltenden und starken Regenfällen, von denen in der letzten Zeit unser Nachbar-
land Böhmen weit mehr als Sachsen betroffen worden ist, zu suchen. Zunächst 
wurde schon in voriger Woche das Erdreich in den Wäldern wie im Freien durch 
immer wiederkehrende Regengüsse vollständig durchtränkt, so dass es, einem 
vollgesogenen Schwamme gleich, neue Wassermengen kaum mehr aufzunehmen 
vermochte. Da kamen nun die durch Dauer und Mächtigkeit hervorragenden Re-
genfälle dieser Woche; alles Wasser, das sie lieferten, musste jetzt sofort den ge-
wöhnlichen Wasserbetten zueilen, die nur zu bald gefüllt wurden...“ 

Den weiteren Beschreibungen zufolge richtete das Hochwasser große Schäden an. 
Viele Straßenzüge Dresdens waren überschwemmt, zahlreiche Holzhäuser und die 
schwimmenden Badeanstalten wurden fort gerissen und zerbrachen in der Mehr-
zahl an den steinernen Brücken. /22/  

1897 Starke Niederschläge im Einzugsgebiet der Mulde, aber auch der Gottleuba, Müg-
litz und Roter Weißeritz führten am 29./30. Juli 1897 an diesen Elbezuflüssen zu 
verheerenden Hochwassern mit enormen Schäden. Der Pegel der Elbe in Dresden 
stand am 02. August bei 708cm. /22/ 

In Tabelle 2-4 sind die höchsten Hochwasser des 19. Jahrhunderts am Pegel Mühlberg zu-
sammengefasst (aus /23/, nach /76/). 

Tabelle 2-4: Historische Hochwasserstände am Pegel Mühlberg (aus /23/, nach /76/) 

Jahr/ Zeitraum 
Wasserstand 

[m] 

1829/30 7,92 

1861/62 7,54 

1875/76 7,39 

1844/45 7,17 

1840/41 7,14 

1847/48 7,09 
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1900 Ein weiteres großes Hochwasser fand im April 1900 statt, bei dem ein Wasserstand 
von 7,24 m am Pegel Mühlberg erreicht wurde. /23/ 

Anhand der Gewässerkundlichen Jahrbücher sind weitere Hochwasserereignisse in den Jah-
ren 1920, 1923, 1926 und 1940 dokumentiert. /23/ 

1954 Starke und lang anhaltende Niederschläge, die aus einer Vb-Wetterlage hervorgin-
gen, führten am 12. Juli 1954 zu einem außergewöhnlichen Hochwasser mit einem 
Pegelhöchststand von 674 cm in Dresden. (Besonders betroffen waren bei diesem 
Ereignis allerdings die Einzugsgebiete der Weißen Elster und der Mulde mit Deich-
brüchen an der Zwickauer Mulde und der Überflutung von Zwickau.) /22/, /50/ 

Am Pegel Mühlberg stieg der Wasserstand bei diesem Elbehochwasser bis auf 
8,22 m ü. PNP an. Trotz Erhöhung der Wasserführung blieb in Torgau und an den 
Zwischenstationen das HHW vom Sommer 1890 noch um ca. 150 cm (Strehla) un-
terschritten, wenn auch die Überschreitung von MHW (Jahresreihe 1941/1950) 
durchweg 75 bis 100 cm betrug. /77/ 

1981 Ein weiterer, sehr hoher Wasserstand in Dresden trat am 23. Juli 1981 mit 663 cm 
auf. Dieser wurde ausgelöst durch ein Starkregengebiet, welches auch in Lausitzer 
Flüssen wie Neiße, Schwarze Elster und Spree zu ungewöhnlichen Hochwassern 
führte. /22/ 

2002 Im August des Jahres ereignete sich in ganz Sachsen ein Hochwasserereignis von 
katastrophalem Ausmaß. Das Hochwasser entwickelte sich für die Elbe und insbe-
sondere für viele Nebenflüsse in Sachsen und auch in Tschechien zum größten je-
mals registrierten Ereignis. Aus Brandenburg erfolgte die erste Hochwasserwar-
nung des Hochwassermeldezentrums (HWMZ) LUA Cottbus für die Elbe im Bereich 
Mühlberg am 09.08.2002 um 12:00 Uhr. Bereits zum Zeitpunkt der Alarmstufe II am 
13.08.2002 wurde durch den Landkreis Elbe-Elster und das HWMZ LUA Cottbus 
ein gemeinsames Katastrophenschutzzentrum in Mühlberg/Elbe eingerichtet. Von 
dort aus erfolgte die Koordinierung und fachliche Anleitung der Verteidigung des 
19 km langen Elbdeiches. Aufgrund der vorliegenden Prognosen und der daraus 
abgeleiteten Gefahr einer Deichüberströmung wurde dem Landrat am 14.08.2002 
die Ausrufung der Alarmstufe IV und die Evakuierung der Stadt Mühlberg/Elbe 
durch das LUA empfohlen. Besonders dramatisch gestaltete sich dort die Sicherung 
der Deiche. Noch in den Nachtstunden wurde der Deich mit Sandsäcken um 50 cm 
auf 10,30 m erhöht. Des Weiteren musste u.a. südlich der Ortslage Strehla eine 
Deichrutschung auf ca. 150 m Länge gesichert werden. /78/  

Eine nähere Beschreibung und Analyse des Hochwasserereignisses vom August 
2002 wird unter Punkt 2.2.2 gegeben.  

2006 Durch hohe Temperaturen und ergiebigen Regenniederschlag setzte in der letzten 
Märzwoche 2006 starkes Tauwetter im Einzugsgebiet der Elbe ein, das bis in die 
Kammlagen reichte. Das zumeist oberirdische Abfließen von Schmelz- und Nieder-
schlagswasser führte zu schnellen Wasserspiegelanstiegen in den kleineren Ne-
benflüssen der Elbe und mit einer geringen Verzögerung auch zu einem sehr stei-
len Anstieg des Wasserspiegels im Elbstrom. Am 27.03.2006 stieg der Wasser-
stand am Pegel Schöna innerhalb von 24 h um knapp 2 m. Der Scheitelpunkt der 
Hochwasserwelle passierte den Pegel Dresden am 04.04.2006. Am Pegel Mühl-
berg wurde der Scheitelwert am 05.04.2006 gemessen und betrug 8,50 m. Es wur-
de die höchste Alarmstufe IV ausgerufen. Im weiteren Verlauf flussabwärts wurde 
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die Hochwasserwelle u.a. durch die Zuflüsse aus Mulde und Saale, die ebenfalls 
Hochwasser führten, aufgehöht und bildete einen langgestreckten Scheitel aus. An 
den Pegeln Wittenberge und Neu Darchau wurden die Wasserstände und Durch-
flüsse des Hochwassers 2002 überschritten. /51/, /52/ 

2010 Ergiebige und lang anhaltende Regenfälle im tschechischen Einzugsgebiet von 
Elbe und Moldau ließen Anfang August 2010 den Wasserstand der Elbe stark an-
steigen. /79/ Am 09.08.2010 wurde vom Wasser- und Schifffahrtsamt Dresden am 
Pegel Mühlberg ein Wert von 6,50 m gemessen. Für das Flussgebiet Mittlere Elbe 
und den Raum Mühlberg wurde seitens des Landesamtes für Umwelt, Gesundheit 
und Verbraucherschutz Brandenburg die Alarmstufe I ausgerufen. Die Elbe war aus 
ihrem Bett getreten und hatte Wiesen überschwemmt. Es handelte sich jedoch um 
ein normales Sommerhochwasser. /53/ 

2011 Durch eine einsetzende Tauperiode im Januar 2011 waren an mehreren Flüssen 
Mitteldeutschlands Hochwassersituationen eingetreten. Für die Mittlere Elbe galt 
seit dem 15. Januar 16 Uhr für den Raum Mühlberg/Elbe die Alarmstufe II. /55/ Der 
Hochwasserscheitel erreichte am 18.01.2011 den Bereich zwischen Mühlberg/Elbe 
und Torgau. Am Mittag des 18.01.2011 betrug der Wasserstand am Pegel Mühl-
berg 7,83 m. Das entsprach dem Richtwert der zweithöchsten Alarmstufe III und 
war ein Zentimeter weniger als zwölf Stunden zuvor. Weil das Wasser aber nicht 
mehr stieg, wurde die Stufe III nicht ausgerufen. /54/ 

 

2.2.2 Ereignisanalyse Augusthochwasser 2002 

2.2.2.1 Meteorologische Situation 

In der ersten Augustdekade kam es in Zentraleuropa zu drei aufeinanderfolgenden Starknie-
derschlagsereignissen. Die erste Periode vom 01.-05.08.2002 war durch einen sich von 
Südwest nach Nordost verlagernden Höhenwirbel mit einem Bodentief gekennzeichnet. Die 
daraus resultierenden Niederschläge aus Gewitterfronten betrafen in Deutschland vor allem 
den Norden und Nordwesten. /22/ 

In der zweiten Periode vom 06.-08.08.2002 traten auch in Ostbayern, Böhmen und Öster-
reich großräumige Starkniederschläge auf, die aus einem sich vom Mittelmeer nach Norden 
bewegenden Tief resultierten, das auf kühlere Luftmassen traf. Die Gesamtniederschläge 
betrugen bis über 140 mm in 2 Tagen. Am 08. August wanderte dieses Tief nach Nordwes-
ten ab und verursachte extreme Niederschläge auch im Gebiet der Weser- und Elbemün-
dung. /22/ 

Am 08. August begann sich ein ausgeprägter Höhentrog zwischen Island und Nordafrika 
auszubilden, in den ein sekundärer Höhentrog über Norditalien eingelagert war. Ein gleich-
zeitig von den Britischen Inseln Richtung Festland wanderndes Tief schwächte sich am 
10. August zwar merklich ab, verursachte aber schauerartige bis gewittrige Niederschläge 
vor allem in Süddeutschland und der Ostschweiz. Unter dem Höhentrog über Italien bildete 
sich ein Tiefdruckwirbel aus, der sich über die Alpen in Richtung Polen verlagerte, wodurch 
sich eine sog. Vb-Wetterlage entwickelte. Dieser Tiefdruckwirbel blieb dann bis 13. August 
für Zentral- und Mitteleuropa wetterbestimmend. Dies hatte auf einem breiten Streifen von 
Brandenburg über Sachsen und Böhmen bis nach Ostbayern und Österreich ungewöhnlich 
starke Niederschläge zur Folge. /22/ 
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Im Einzugsgebiet der Elbe kam es dadurch ebenfalls zu erheblichen Starkniederschlägen. 
Die Niederschläge vom 06. und 07.08. betrafen dabei vorrangig die Einzugsgebiete der Mol-
dau und Mulde sowie in abgeschwächter Form der Eger und Saale. Dadurch waren die Bö-
den in den betroffenen Gebieten sehr stark gesättigt, da teilweise die 1,5-2-fachen Monats-
niederschlagssummen für den August innerhalb dieser Perioden erreicht wurden. /22/ 

Am 11. und 12. August folgte dann ein zweitägiger Regen, der die eigentlichen Hochwasser 
auslöste. Am 13. August wurden Niederschläge vorrangig in den östlichen Teileinzugsgebie-
ten der Elbe (Elbe bis Mündung Moldau) registriert. In einem engen Band zwischen dem 
Erzgebirge und Potsdam wurden innerhalb von 2 Tagen Niederschläge in einer Größenord-
nung der dreifachen mittleren Monatssumme aufgezeichnet. Besonders stark betroffen wa-
ren die Einzugsgebiete der Freiberger Mulde, der Vereinigten Mulde, der Weißeritz und Müg-
litz. Die Niederschläge im Einzugsgebiet der Moldau hingegen erreichten fast flächende-
ckend das 1,5-2-fache der Mittelwerte für den August. /22/ 

 

2.2.2.2 Abflusssituation 

Die sich aufgrund der starken Niederschläge über weiten Teilen des Elbeeinzugsgebietes 
gebildete Hochwasserwelle erreichte den Elbeabschnitt des sächsischen Landkreises Tor-
gau-Oschatz am 08. August 2002 mit einem schnellen Anstieg. /22/ 

Nur am 11. und am 14. August verflachte der Anstieg kurzzeitig. Am Pegel Dresden zeigt die 
Ganglinie an diesen Stellen noch leichte Scheitelsenkungen, die sich jedoch aufgrund der 
stromabwärts erfolgten Verflachung der Hochwasserwelle in Torgau nicht mehr ausbildeten. 
Die erste Abschwächung des Anstieges korrespondiert mit der Niederschlagsunterbrechung 
zwischen dem 7. und 11. August. Der zweite kleine Scheitel in Dresden bzw. die Anstiegs-
verflachung in Torgau kann mit Laufzeitunterschieden in den Nebenflüssen und unterschied-
licher Ausschöpfung des Retentionsvermögens der Speicher verbunden sein. Der Scheitel-
durchgang erfolgte am 17./18. August mit 10,11 m am Pegel Mühlberg und 9,49 m am Pegel 
Torgau. Die Hochwasseralarmstufe 4 wurde am Pegel Torgau (800 cm am Pegel) am 16.08. 
über- und am 20.08. wieder unterschritten. /38/, /22/ 

 

Abbildung 2-5:  Wasserstandsganglinie am Pegel Mühlberg (aus /22/, Quelle: LfUG) 
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Abbildung 2-6:  Wasserstandsganglinie am Pegel Torgau (aus /22/, Quelle: LfUG) 

 

2.2.2.3 Hydrologische Bewertung des Ereignisses 

Mit dem Hochwasserereignis vom August 2002 wurden die bisherigen HHW-Werte über-
schritten; entsprechende Auswertungen zeigen die Tabelle 2-5 und die Abbildung 2-7.  

Die Höchststände 2002 lagen in Mühlberg/Elbe um 6 cm und in Torgau um 16 cm über den 
bisherigen eisfreien Höchstwerten. /22/ 

Tabelle 2-5: Vergleich der Scheitelwasserstände vom August 2002 mit dem bisherigen 
HHW (aus /22/, Quelle: WSA Dresden; ergänzt am 25.06.2004 durch LfUG) 

Pegel 
W 

[cm] 
W 

[m ü. NN] 
Datum, Uhrzeit (MEZ) HHW bisher 

Mühlberg, km 128,0 1011 91,82 17.08., 19:00 bis 24:00 1005 cm, 1890 

Torgau (Hafen), 
km 154,2 

949 84,67 18.08., 01:45 - 

Torgau 2 (Brücke), 
km 154,6 

922 84,20 18.08., 01:45 
943 cm, 1850 Eis 

906 cm, 1890 eisfrei 

 

Allerdings fallen hier die Erhöhungen nicht so deutlich wie in anderen Abschnitten der Elbe 
aus. Im Oberlauf und im mittleren Teil zwischen Wittenberg und Dessau waren wesentlich 
größere Differenzen der höchsten Wasserstände eingetreten.  

Das bisherige HHW am Pegel Meißen wurde beim Winterhochwasser 1845 aufgestellt, so 
dass für die negative Differenz ein damals durch Eis verursachter lokaler Wasserstand die 
Ursache sein kann (vgl. Abbildung 2-7). Auch das bisherige HHW am Pegel Torgau vom 
06.02.1850 ist eisbeeinflusst. Hier lag das bisherige unbeeinflusste HHW vom 06.09.1890 
bei 906 cm. Damit war der eisunbeeinflusste Wasserstand im August 2002 immerhin 16 cm 
höher. /22/ 
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Abbildung 2-7: Änderungen der HHW durch das HW 2002 (aus /22/, Quelle: WSA Dresden) 

An nahezu allen Pegeln der Elbe wurden die bisherigen höchsten gemessenen Wasserstän-
de deutlich überschritten. Ausgenommen davon war der Raum Magdeburg, wo sich die Öff-
nung des Pretziener Wehres entlastend auswirkte. /78/ 

Der maximale Abfluss am Pegel Torgau lag entsprechend den Auswertungen des WSA bei 
4.420 m³/s /22/. Das Abflussvolumen der Hochwasserwelle erreichte am Pegel Dresden zwi-
schen dem 09.08. und 25.08. eine Größenordnung von  2,5 Mrd. m³. /78/ 

Statistisch wurde das Augusthochwasser 2002 zwischen einem HQ100 und einem HQ150 ein-
geordnet; nach Festlegung des LfUG vom 11.06.2003 entspricht es am Pegel Torgau etwa 
einem HQ125.  

 

2.2.2.4 Wirksamkeit der Hochwasserschutzanlagen und Überflutungssituation 

Das Augusthochwasser 2002 hat entlang der Elbe zu zahlreichen Deichbrüchen und Über-
schwemmungen geführt. Im Untersuchungsgebiet wurden im Bereich der Dahlemündung 
teilweise die Elbe- und Rückstaudeiche überströmt und es brachen die Rückstaudeiche so-
wohl westlich wie auch östlich von Seydewitz, so dass die Polderfläche zwischen der Dahle 
und der Elbe sowie die Ortslagen Seydewitz und Außig unter Wasser gingen. /22/ Durch die 
Überflutung großer Retentionsflächen im sächsischen Gebiet trat eine Entspannung der 
Hochwasserlage entlang der brandenburgischen Hochwasserschutzanlagen ein, wenngleich 
die Situation insgesamt kritisch blieb. Am rechtsseitigen Elbedeich bei Mühlberg/Elbe waren 
keine Deichbrüche zu verzeichnen. Eine großflächige Überflutung des Hinterlandes konnte 
durch intensive Deichverteidigung vermieden werden. 

Die bisherige Bemessungsgröße im Elbeabschnitt km 123,8 bis 180,0 war ein Hochwasser 
mit 100-jährigem Wiederkehrintervall. /31/ Damit lag das Augusthochwasser 2002 höher als 
die bisherige Bemessungsgröße. Der vorhandene Freibord wurde streckenweise erheblich 
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eingeschränkt und einige Stellen konnten nur durch Aufkadungen (unterhalb Repitz) gesi-
chert werden. Zu Überströmungen kam es bei Dommitzsch (Nähe Gütemessstation) und an 
einigen Rückstaudeichen der mündenden Gewässer. Der stromab des Untersuchungsgebie-
tes aufgetretene Bruch des Elbedeiches bei Dautzschen erfolgte in einem Deichabschnitt, 
der in /31/ bereits mit unzureichender Standsicherheit ausgewiesen war.  

In den brandenburgischen Deichabschnitten bei Mühlberg kam es während des August-
hochwassers zu Sickerwasseraustritten, Deichrissen sowie Böschungsrutschungen. Nur mit 
erheblichen finanziellen Aufwendungen und dem unermüdlichen Einsatz der Helfer konnten 
größere Schäden für die menschliche Gesundheit und Sachgüter vermieden werden. Punk-
tuell unzureichende Deichhöhen machten außerdem während des Hochwassers Siche-
rungsmaßnahmen erforderlich. Aufgrund fehlender Deichverteidigungswege sowie überflute-
ter Zufahrtswege wurden die Kontrollarbeiten und Sicherungsmaßnahmen erschwert. /26/ 

 

2.2.2.5 Schadensprozesse 

Die an der Elbe auf sächsischem Territorium zu verzeichnenden Überschwemmungen und 
Schäden hängen im Wesentlichen mit nicht ausreichend hohen Deichen in Rückstauberei-
chen von mündenden Gewässern und dem Versagen von Hochwasserschutzanlagen zu-
sammen. Infolge von Deichbrüchen wurden in Sachsen gewerblich genutzte Flächen, Sied-
lungsgebiete und Verkehrsanlagen überflutet. Gefährdungen und Schäden infolge hoch ste-
henden Grundwassers spielten eine untergeordnete Rolle. An landwirtschaftlich genutzten 
Flächen im Vorland sind umfangreiche Schäden durch Verlust der angebauten Kulturen so-
wie Verlust an Ackerboden (Erosion) und Sandüberdeckungen (Ablagerungen) eingetreten. 
/22/ 

 

2.3 Beschreibung der Methodik zur vorläufigen Bewertung des Hochwasserrisi-
kos 

Um Aussagen zum zukünftigen Hochwasserrisiko treffen zu können, müssen mehrere Ein-
flussfaktoren berücksichtigt werden. Laut Art. 4 II HWRM-RL müssen zum einen die Ursa-
chen und auslösenden Faktoren für Hochwasserereignisse betrachtet und eine Einschätzung 
getroffen werden, inwieweit diese auch für die Zukunft zutreffend sind. Zum anderen sind die 
in der Vergangenheit beobachteten Ausdehnungen der Überschwemmungen, Schäden und 
Gefährdungen zu beurteilen und die zwischenzeitlich durchgeführten Hochwasserschutz-
maßnahmen zu bewerten. Dabei müssen Änderungen der Flächennutzung und der Schutz-
gebietssituation beachtet werden. Folgende Arbeitsschritte wurden durchgeführt. 

1. Schritt:  Bewertung, ob Hochwasser der Vergangenheit zukünftig in ähnlicher Signifikanz 
zu erwarten sind 

Ausgehend von Ergebnissen der historischen Recherche und der Analyse des Augusthoch-
wassers 2002 wurde eingeschätzt, ob die in der Vergangenheit aufgetretenen Hochwasser 
im Untersuchungsbereich sich in einer ähnlichen Größenordnung wiederholen können.  

Parallel dazu erfolgte eine Recherche zu vorhandenen Hochwasserschutzanlagen sowie zu 
geplanten und im Bau befindlichen Maßnahmen. Gleichzeitig wurde ermittelt, ob Maßnah-
men zur Verbesserung des Hochwasserrückhalts geplant sind, welche geeignet sind, die 
Hochwasserwellen zu dämpfen und die Hochwassergefahr zu vermindern. Die Grundlage 
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bildeten das vorliegende Hochwasserschutzkonzept für die Elbe /22/ sowie weiterführende 
Konzepte, Studien und Planungen.  

Im Ergebnis der Analyse wurde eingeschätzt, ob sich ein extremes Ereignis wiederholen 
kann und mit welchem Ausmaß an Überflutungen im Extremfall gerechnet werden muss. 

2. Schritt: Bewertung der potenziell nachteiligen Folgen künftiger Hochwasser 

Hier wurden die Betroffenheiten im potenziellen Überschwemmungsgebiet eines zukünftigen 
Hochwassers untersucht. Grundlage der Bewertung war die Erfassung und Analyse der ak-
tuellen Flächennutzung und der Schutzgebietssituation. Die maßgebenden Bewertungskrite-
rien und Signifikanzgrenzen zeigt die nachfolgende Übersicht.  

Tabelle 2-6: Bewertungskriterien und Signifikanzgrenzen 

Kriterium Indikator Signifikanzgrenzen 

Menschliche Gesundheit Anzahl (historisch aufgeführter) Todesopfer ≥ 1 

Anzahl betroffener Einwohner (indiziert über 
Wohnbauflächen) 

≥ 40 *) 

Anzahl betroffener Flächen gemischter Nutzung 
> 0,05 ha **) 

> 1 

Umwelt Anzahl geschützter Gebiete gemäß Artikel 6 Was-
serrahmenrichtlinie soweit diese durch eine IVU-
Anlage im HW-Fall betroffen sein könnten 

> 1 

Anzahl der Trinkwasserschutzgebiete  > 1 

Anzahl der betroffenen IVU-Anlagen > 1 

Kulturerbe Anzahl betroffener UNESCO-
Weltkulturerbestätten, Denkmäler, Museums- und 
Archivsammlungen 

> 1 

Wirtschaftliche Tätigkeit Anzahl betroffener Industrie- und Gewerbeflächen 
sowie Flächen besonderer funktionaler Prägung 

> 1 

Überregionale Verkehrsinfrastrukturen (Bahnstre-
cken, Bundesautobahnen, Bundes- und Staats-
straßen sowie Flugplätze) 

> 1 

*) Verwendet für das Land Brandenburg. In Sachsen wird nicht die Anzahl der Einwohner, sondern die be-
troffene zusammenhängende Wohnbebauung betrachtet. 

**) siehe Abbildung 2-8 bzw. Karte in Anlage 1 

Anhand der genannten Kriterien wurden die Folgen künftiger Hochwasser bezüglich der 
möglichen nachteiligen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit, die Umwelt, das Kul-
turerbe und die wirtschaftliche Tätigkeit beurteilt.  

3. Schritt: Ermittlung der Gewässerstrecken und Gebiete mit signifikantem Hochwasserrisiko 

Aufbauend auf den Ergebnissen der historischen Hochwasserrecherche und der Bewertung 
zukünftig nachteiliger Folgen anhand der Signifikanzkriterien (menschliche Gesundheit, Um-
welt, Kultur und wirtschaftliche Tätigkeit) wurden im Untersuchungsraum „Elbe bei Mühlberg“ 
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diejenigen Gebiete ausgewiesen, bei denen von einem potenziell signifikantem Hochwasser-
risiko ausgegangen werden muss. 

 

2.4 Anwendung der Methodik zur vorläufigen Bewertung des Hochwasserrisikos 

2.4.1 Bewertung, ob Hochwasser der Vergangenheit zukünftig in ähnlicher Signifi-
kanz zu erwarten sind 

Wie aus den Beschreibungen unter Punkt 2.2.1 und 2.2.2 hervorgeht, war das Gebiet der 
„Elbe bei Mühlberg“ in der Vergangenheit von zahlreichen Hochwasserereignissen betroffen. 
Die extremen Ereignisse der jüngeren Vergangenheit traten 1845, 1890, 2002 und 2006 auf. 
Dabei handelte es sich 1890 und 2002 um Sommerhochwasser mit extremen Niederschlä-
gen im Einzugsgebiet, 1845 um ein Winterhochwasser mit vorangegangener starker Eisbil-
dung und 2006 um ein tauwetterbedingtes Frühjahrshochwasser. Die genannten Hochwas-
ser sind für den Untersuchungsraum als signifikant einzuschätzen und können sich in dieser 
Form jederzeit wiederholen.  

Um Überschwemmungen und Schäden infolge Hochwasser zu vermeiden wurden bis heute 
umfangreiche wasserbauliche Maßnahmen durchgeführt. Insbesondere nach dem August-
hochwasser 2002 erfolgten sowohl auf sächsischem als auch auf brandenburgischem Terri-
torium Analysen zum Zustand der bestehenden Hochwasserschutzanlagen und im An-
schluss erfolgte die Planung und bauliche Umsetzung von Instandsetzungs- und Ertüchti-
gungsmaßnahmen. Bemessungshochwasser ist das HQ100. 

Es kann eingeschätzt werden, dass nach Abschluss dieser Maßnahmen Hochwasser bis zu 
einem HQ100 gekehrt und die dahinter liegenden Gebiete geschützt werden können. Extre-
mereignisse wie das Augusthochwasser 2002, die das HQ100 überschreiten, können auch 
zukünftig nicht ausgeschlossen werden. In einem solchen Fall muss wie in der Vergangen-
heit mit Überströmungen und Brüchen und einer Überschwemmung der hinter den Deichen 
liegenden Flächen gerechnet werden. Zudem tritt trotz Unterhaltungsmaßnahmen eine Alte-
rung der Hochwasserschutzanlagen ein, die langfristig die Schutzwirkung verringert und nur 
durch umfassende Sanierungen behoben werden kann. 

Die im Extremfall eines lang anhaltenden sehr seltenen Hochwassers überflutete Fläche 
wurde mittels einer hydraulischen Modellierung im Rahmen des INTERREG Projektes ELLA 
für ein Extremhochwasser (EHQ = HQ300) simuliert. Damit ist das so genannte Worst-Case-
Szenario für den Fall des Versagens der Hochwasserschutzanlagen im Untersuchungsraum 
erfasst. Es wurden die Überschwemmungsflächen des 7d-Rechenlaufes verwendet, welcher 
die maximale simulierte Überschwemmungsfläche ausweist. In Sachsen bildet hoch liegen-
des Gelände bei Paussnitz, Schirmenitz, Seydewitz, Staritz, Dölbitz und Treblitzsch die 
Grenze der Überflutungsflächen des EHQ. Im Land Brandenburg erstreckt sich die EHQ-
Überschwemmungsfläche bis über Herzberg (Elster) hinaus in das Einzugsgebiet der 
Schwarzen Elster. Das potentielle Überschwemmungsgebiet ist in Abbildung 2-8 ausgewie-
sen.  

Im Rahmen der vorläufigen Risikobewertung wurden alle überschwemmten Flächen bei ei-
nem Extremhochwasser (EHQ = HQ300) (Abbildung 2-8) innerhalb der Gemeinden des Un-
tersuchungsgebietes berücksichtigt und hierfür die Bewertung der potenziell nachteiligen 
Folgen künftiger Hochwasserereignisse vorgenommen.  

Das Bearbeitungsgebiet des Hochwasserrisikomanagementplans beschränkt sich auf das 
Einzugsgebiet der Elbe mit der vorliegenden hydraulischen Modellierung zwischen Elb-
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km 120,0 und Elb-km 139,0 und ist in den Gefahren- und Risikokarten (vgl. Anlage 2 und 
Anlage 3) abgebildet. 

 

2.4.2 Bewertung der potenziell nachteiligen Folgen künftiger Hochwasser (gemäß 
Art. 4 II d HWRM-RL) 

2.4.2.1 Bewertung nachteiliger Folgen auf die menschliche Gesundheit 

Wie aus Abbildung 2-8 ersichtlich ist, sind im untersuchten Pilotgebiet „Elbe bei Mühlberg“ 
mehrere Ortschaften von den Überschwemmungen des EHQ betroffen. Auf sächsischem 
Territorium liegen insgesamt Siedlungsflächen mit einer Größe von 427 ha innerhalb des 
Überschwemmungsgebietes. Den Hauptanteil davon trägt die Gemeinde Arzberg mit knapp 
158 ha, gefolgt von der Gemeinde Zeithain mit einer betroffenen Siedlungsfläche von ca. 
126 ha. In Brandenburg erstreckt sich das Überflutungsgebiet des simulierten Extremereig-
nisses sehr weit nördlich, wodurch Siedlungsflächen von ca. 1.660 ha im brandenburgischen 
Untersuchungsgebiet unter Wasser gesetzt wird. Den größten Anteil mit ungefähr 557 ha 
trägt dabei die Kommune Herzberg (Elster). Die auf brandenburgischem Gebiet vor den Dei-
chen gelegenen Gebäude bei Mühlberg/Elbe werden bereits bei Hochwassern mit kleineren 
Wiederkehrintervallen als ein HQ100 von Überschwemmungen betroffen sein. 

Aufgrund der Vielzahl der potenziell überfluteten Siedlungsflächen kann eine Gefährdung der 
menschlichen Gesundheit bei zukünftigen Hochwasserereignissen nicht ausgeschlossen 
werden. Die mit einem Hochwasser verbundenen nachteiligen Folgen sind insbesondere bei 
extremen Ereignissen zu erwarten. 

 

2.4.2.2 Bewertung nachteiliger Folgen auf die Umwelt 

Abbildung 2-8 zeigt, dass im sächsischen Teil des Untersuchungsraumes drei IVU-Anlagen 
von den Überflutungen potenziell zukünftiger Hochwasser der Elbe betroffen sind, während 
in Brandenburg 13 IVU-Anlagen im Überflutungsbereich des Extremereignisses liegen, drei 
davon in der Nähe der Stadt Mühlberg/Elbe. 

Von diesen Anlagen kann bei zukünftigen Hochwasserereignissen eine konkrete Gefahr für 
die Umwelt ausgehen. Nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt können nicht ausgeschlos-
sen werden.  

Des Weiteren ist anzumerken, dass im Untersuchungsgebiet mehrere Schutzgebiete inner-
halb der Überschwemmungsfläche liegen. Bei einer Überflutung der IVU-Anlagen, könnten 
die Schutzgebiete in Mitleidenschaft gezogen werden. Betroffen sind dabei nicht nur die in 
Abschnitt 2.1.2 genannten Gebiete, sondern auch die weiter entfernt von der Elbe sich befin-
denden FFH-Gebiete beispielsweise bei Falkenberg oder Züllsdorf sowie die Wasserschutz-
gebiete etwa bei Fichtenberg. Durch die Betroffenheit dieser Schutzgebiete können zusätzli-
che nachteilige Folgen für die Umwelt und/oder die menschliche Gesundheit auftreten. 

 

2.4.2.3 Bewertung nachteiliger Folgen auf das Kulturerbe 

Aus Abbildung 2-8 geht hervor, dass bei einem Versagen der Elbedeiche im sächsischen 
Untersuchungsgebiet mehrere Baudenkmäler von den Überflutungen eines Extremereignis-
ses bedroht sind. Die Auswahl der Baudenkmäler in Sachsen erfolgte durch Verschneiden 
der ATKIS-Daten zu Denkmal, Denkstein, Standbild (Objektart 2332) mit der Überflutungs-



LfULG FLOOD-WISE Pilotprojekt „Elbe bei Mühlberg“ Bericht 
LUGV Hochwasserrisikomanagementplan  

Planungsgesellschaft Scholz + Lewis mbH 30 
G:\FB_Wasserbau\Projekte\7355_HWRM_Muehlberg_Los2\Bericht\HWRMPL_Muehlberg.docx 

fläche, da zum Zeitpunkt der vorläufigen Risikobewertung noch keine georeferenzierten Da-
ten zur Kulturerbeliste des Landesamtes für Denkmalschutz zur Verfügung standen. Boden-
denkmäler wurden in Sachsen bei der vorläufigen Risikobewertung nicht berücksichtigt. Im 
brandenburgischen Pilotgebiet der „Elbe bei Mühlberg“ wären mehrere hundert Boden- und 
Baudenkmäler von den potenziellen Überflutungen des EHQ betroffen. 

Demnach existiert eine Gefährdung des Kulturerbes im Pilotgebiet, so dass nachteilige Fol-
gen auf dieses nicht ausgeschlossen werden können. 

 

2.4.2.4 Bewertung nachteiliger Folgen auf die wirtschaftliche Tätigkeit 

In Abbildung 2-8 ist zu sehen, dass sich mehrere Industrie- und Gewerbeflächen in der Nähe 
des zu betrachtenden Gewässers befinden. Südlich und nördlich von Mühlberg/Elbe sind auf 
brandenburgischem Gebiet zwei Industrie- und Gewerbeflächen vor den Hochwasserschutz-
deichen gelegen und somit von zukünftigen Hochwasserereignissen bedroht. Weitere Indust-
rie- und Gewerbeflächen liegen hinter den Deichanlagen der Elbe, jedoch teilweise im po-
tenziellen Überschwemmungsgebiet des EHQ. Im sächsischen Untersuchungsgebiet wird 
insgesamt eine Industrie- und Gewerbefläche von ca. 466 ha überflutet. Davon befindet sich 
der Großteil im Gemeindegebiet Zeithain (ca. 200 ha) und auf dem Territorium der Stadt 
Belgern (ca. 147 ha). Durch die Betroffenheit von insgesamt knapp 4 ha Verkehrsfläche wird 
die wirtschaftliche Tätigkeit im Fall eines Extremereignisses im Raum „Elbe bei Mühlberg“ 
ebenfalls behindert. Im brandenburgischen Untersuchungsgebiet ist insgesamt von einer 
betroffenen Industrie- und Gewerbefläche von ca. 970 ha auszugehen. Im Gemeindegebiet 
der Stadt Mühlberg/Elbe befinden sich davon ca. 420 ha. Hinzu kommen die überfluteten 
Verkehrsflächen, welche ebenfalls die wirtschaftliche Tätigkeit beeinträchtigen. Im branden-
burgischen Bearbeitungsgebiet umfassen diese eine Größe von ca. 530 ha, wobei der Groß-
teil dieser Fläche der Kommune Schönewalde zuzuordnen ist (Fliegerhorst Holzdorf, vgl. 
Punkt 2.1.4). 

Es muss eingeschätzt werden, dass bei zukünftigen Hochwasserereignissen nachteilige 
Auswirkungen auf die wirtschaftliche Tätigkeit auftreten können.  

 

2.4.2.5 Bewertung nachteiliger Folgen infolge Klimawandel 

Natürliche Klimaänderungen hat es in der Erdgeschichte immer gegeben. Neu ist die etwa 
mit Beginn der Industriellen Revolution im 18. Jahrhundert beginnende massive Freisetzung 
von Kohlendioxid und anderen Treibhausgasen, in deren Folge Klimaforscher eine Erwär-
mung der Erdatmosphäre prognostizieren. Wie sich diese Erwärmung auf das regionale Kli-
ma und damit auf die ein Hochwasser auslösenden Faktoren wie Schneeverhältnisse, Zu-
nahme der Häufigkeit, Dauer und Stärke von Niederschlägen, rasche Frost-Tau-Wechsel 
oder auch die Zunahme bestimmter Wetterlagen wie z. B. die für Deutschland kritische Vb-
Wetterlage auswirken, kann derzeit niemand prognostizieren.  

Regionale Klimaprojektionen liegen für Sachsen bis 2100 vor. Gemäß globaler und regiona-
ler Klimaprojektionen wird sich die beobachtete deutliche Erwärmungstendenz im 21. Jahr-
hundert unter Schwankungen fortsetzen. In Abhängigkeit von Emissionsszenario und Sensi-
tivität des verwendeten Klimamodells ist eine Erwärmung in Sachsen zum Ende des 21. 
Jahrhunderts unter 2 Grad unwahrscheinlich und über 6 Grad nicht auszuschließen. Bei 
markanter Erwärmungstendenz in allen Jahreszeiten zeichnen sich eine projizierte Zunahme 
der Andauer von „Hitzewellen“ sowie eine Abnahme von „Kälteperioden“ ab. Veränderungen 
der Extreme sind besonders klar am Rückgang der Frost- und Eistage, aber auch an einer 
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Zunahme der Sommertage, d. h. der heißen Tage und Tropennächte zu erkennen. Bedingt 
durch zunehmende Sommertrockenheit ist eine generelle Abnahme des Jahresniederschla-
ges in Sachsen zu erwarten. Ein Vergleich der beobachteten und projizierten Tendenzen der 
Entwicklung des Sommerniederschlages lässt erkennen, dass die Klimaprojektionen bis 
2100 die Fortsetzung bereits beobachtbarer Veränderungen zeigen. Abschätzungen zur Än-
derung der klimatischen Wasserbilanz (Niederschlag minus Potenzielle Verdunstung) erge-
ben für Sachsen das Bild einer sich von Westen nach Osten verschärfenden Abnahme der 
klimatischen Wasserbilanz. Die modellbasierten Aussagen können nur genereller Art sein, 
die berechneten langfristigen Mittelwerte stellen somit nur die Größenordnung möglicher 
Veränderungen dar. /80/ 

Unter dem Emissionsszenario A2 des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
zeichnet sich für Sachsen folgende Entwicklung bis zum Jahr 2100 ab: /80/ 

 Zunahme besonders lang anhaltender Hitzewellen im Sommerhalbjahr  

 Die Erwärmungstendenz zeigt sich in allen Jahreszeiten (am stärksten im Winter mit 
über 4 Grad Celsius, am schwächsten im Frühjahr mit etwa 1 Grad Celsius)  

 Zunahme der Dürreereignisse im Sommerhalbjahr. Dramatische Zunahme lang an-
haltender Dürreperioden und damit erhebliche Verschärfung gegenwärtig zu be-
obachtender Tendenzen. Der Rückgang der Niederschläge findet vor allem in Regio-
nen statt, die a priori sehr wenig Niederschlag aufweisen (Nord- und Ostsachsen)  

 Fortschreitende Abnahme der Kälteepisoden im Winterhalbjahr.  

Strenge Winter, wie man sie aus der Vergangenheit kennt, werden in den letzten Jahrzehn-
ten des 21. Jahrhunderts in Sachsen nicht mehr auftreten. /80/ Statistiken zeigen, dass es an 
der Elbe bereits einen rückläufigen Trend im Auftreten der durch Eisversetzungen hervorge-
rufenen Hochwasserereignisse in den Wintermonaten gibt. 

Einige Untersuchungen gehen davon aus, dass grundsätzlich eine Zunahme von Extremer-
eignissen wie Überschwemmungen, Hitze- und Dürreperioden, Hagel und Spätfröste zu ver-
zeichnen sein wird. /80/ Die Klimamodelle setzen daher allgemein eine Zunahme der Häufig-
keit und Intensität von Starkniederschlägen an. Begründet wird diese Annahme damit, dass 
sich mit zunehmender Lufttemperatur das Kondensationsniveau und gleichzeitig auch die 
vertikale Geschwindigkeit der Luftbewegung ändern. /83/  

Die Entwicklung von Extremereignissen kann jedoch bislang nicht zuverlässig in Klimapro-
jektionen berücksichtigt werden. /82/  

Die zum jetzigen Zeitpunkt vorliegenden Ergebnisse regionaler Klimamodelle im Einzugsge-
biet der Elbe sind lediglich durch selektive Untersuchung einzelner Klima- und Emissions-
szenarien entstanden. Sie weisen für die Niederschlagsmengen im Winter einen steigenden 
und im Sommer einen fallenden Trend aus, wobei regionale Unterschiede bestehen. Obwohl 
insgesamt für das Einzugsgebiet der Elbe in Modellberechnungen eine Absenkung der Wer-
te aller Abflussquantile projiziert wird, sind konkretere Schlussfolgerungen zu zeitlichen und 
räumlichen Umverteilungen der jährlichen Niederschlagsmengen noch nicht möglich. Die aus 
verschiedenen Modellen erwartete Zunahme der Häufigkeit extremer Wetterereignisse ist 
bisher durch keine Quantifizierung unterlegt. /83/ 

Untersuchungen innerhalb der letzten Jahrzehnte (1961-1990) ergaben, dass Starknieder-
schläge in Sachsen zunehmend weniger durch stabile, großräumige, atmosphärische Zirku-
lationsmuster hervorgerufen werden, sondern im Rahmen kleinräumiger, konvektiver Nieder-
schlagsereignisse. Die Zahl von Tagen mit Starkniederschlägen hat während des Sommer-
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halbjahres überwiegend abgenommen, während für das Winterhalbjahr an den meisten Sta-
tionen ein Zunahmetrend nachzuweisen ist. Die Ergebnisse der Starkniederschlagstrendana-
lysen sind jedoch von der Größe des gewählten Schwellenwertes abhängig. So zeigen sich 
für die größten untersuchten Schwellenwerte von 20 mm Tagesniederschlagshöhe und 
Überschreitungshäufigkeit des 99 %-Quantils auch im Sommerhalbjahr verstärkt Stationen 
mit positiven Trends, v. a. im Südwesten Sachsens. Extreme Niederschlagsereignisse, wie 
sie durch das 99 %-Quantil beschrieben werden, treten so selten auf, dass der Trend statis-
tisch wenig abgesichert ist. /81/ 

Bezüglich modellierter Jahreshochwasserabflüsse können Kundzewicz et al. in ihrem 2004 
verfassten Bericht „Detection of change in world-wide hydrological time series of maximum 
annual flow” keinen Trend für den betrachteten Pegel an der Elbe (Wittenberg, 1950–2001) 
nachweisen. /83/ 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass für Mitteleuropa aus den Modellen in 
Bezug auf die Niederschläge durchaus auch gegensätzliche Ergebnisse erzielt werden. Die 
derzeitig vorgelegten Modellergebnisse sind lediglich auf Basis einzelner ausgewählter Sze-
narioannahmen entstanden und deshalb kaum geeignet, umfassend eine etwaige zukünftige 
Realität zu beschreiben. /83/ 

Zurzeit ist der Zusammenhang zwischen mittel- und langfristigen Klimaänderungen sowie 
der Häufigkeit, Dauer und Intensität der zukünftigen Hochwasser und Dürreperioden noch 
nicht so ausreichend geklärt, dass er als zuverlässige Grundlage für die Planung des Was-
sermengen- und Hochwasserrisikomanagements genutzt werden könnte. /83/ 

 

2.5 Ermittlung und Ausweisung der Gebiete mit signifikantem Hochwasserrisiko 
(gemäß Art. 5 HWRM-RL) 

Die unter Punkt 2.3 beschriebenen Signifikanzgrenzen stellen „Oder“-Kriterien dar, d. h. 
wenn das Vorhandensein eines einzigen Risikoelementes nachgewiesen werden kann, muss 
das entsprechende Gebiet als Risikogebiet ausgewiesen werden.  

Die Untersuchungen haben gezeigt, dass mehrere Signifikanzkriterien in dem betrachteten 
Gebiet erfüllt sind (vgl. Punkte 2.4.1 bis 2.4.2). In Tabelle 2-7 sind die Bewertungsergebnisse 
zusammengefasst. 

Tabelle 2-7: Zusammenfassung der Hochwasserrisikobewertung für das Untersuchungs-
gebiet 

Kriterium Hochwasserrisiko Bemerkung 

Sachsen Brandenburg

Menschliche  
Gesundheit 

ja ja 
Sachsen:           427 ha pot. überflutete Siedlungsfläche
Brandenburg:  1660 ha pot. überflutete Siedlungsfläche 

Umwelt ja ja 
Sachsen:               3 IVU-Anlagen 
Brandenburg:      13 IVU-Anlagen 

Kulturerbe ja ja 

Sachsen:             14 Baudenkmäler *) 
                              -  Bodendenkmäler **) 
Brandenburg:  >100 Baudenkmäler 
                        >100 Bodendenkmäler 
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Kriterium Hochwasserrisiko Bemerkung 

Sachsen Brandenburg

Wirtschaftliche  
Tätigkeit 

ja ja 
Sachsen:           470 ha pot. überflutete Gewerbefläche 
Brandenburg:  1500 ha pot. überflutete Gewerbefläche 

Fazit ja ja 
gesamtes EHQ-Überschwemmungsgebiet  
aus ELLA-Projekt 

*) aus ATKIS-DLM 25 Objektart 2332 

**) im Rahmen der vorläufigen Bewertung des Hochwasserrisikos keine Unterscheidung zwischen Boden- und 
Baudenkmälern 

Im Resultat der Ausführungen unter den Punkten 2.4.1 bis 2.4.2.4 ist das gesamte potenziel-
le Überschwemmungsgebiet des EHQ (ohne Berücksichtigung der HWS-Anlagen) (vgl. Ab-
schnitt 2.4.1), als potenzielles Risikogebiet durch Elbe-Hochwasser einzuschätzen. 

Die ermittelten Risikogebiete werden abschließend zu einer linienhaften Darstellung des 
Gewässerabschnittes zusammengefasst. Im Ergebnis ist die Elbe im untersuchten Gewäs-
serabschnitt zwischen Elb-km 120,0 und Elb-km 135,0 als risikobehaftete Gewässerstrecke 
auszuweisen. Das Ergebnis der vorläufigen Bewertung des Hochwasserrisikos ist in Abbil-
dung 2-8 grafisch dargestellt. 

Das eigentliche Gefahrengebiet wird durch die Überschwemmungsfläche des im Hochwas-
serrrisikomanagementplan festgelegten seltenen Ereignisses HQ200 (ohne Hochwasser-
schutzanlagen) definiert und ist in seiner Ausdehnung kleiner als das modellierte Gebiet des 
Extremereignisses aus dem ELLA-Projekt. Die in dem nachfolgenden Kapitel 3 beschriebe-
nen Hochwassergefahren- und -risikokarten werden nicht für das gesamte Risikogebiet er-
stellt, sondern nur für den tatsächlichen Gefahrenbereich aus der vorliegenden hydrauli-
schen Modellierung zwischen Elb-km 120,0 und Elb-km 139,0.  
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Abbildung 2-8: Karte der Gebietskulisse mit potenziell signifikantem Hochwasserrisiko (siehe 
Anlage 1) 
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3 Auswertung der Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten 
(gemäß Art. 6 HWRM-RL) 

3.1 Hochwassergefahrenkarten 

3.1.1 Karteninhalte 

In den Hochwassergefahrenkarten sind die Überschwemmungsflächen der Elbe im Ist-
Zustand für die ortsabhängigen Wassertiefen ausgewiesen. 

Die Hochwassergefahrenkarten wurden für die drei Ereignisse HQ20, HQ100 mit Berücksichti-
gung von Hochwasserschutzanlagen sowie HQ200 ohne Berücksichtigung von Hochwasser-
schutzanlagen im Maßstab 1:10.000 erstellt. 

Für den zu betrachtenden Abschnitt zwischen Elb-km 120,0 und Elb-km 139,0 wurde ein 
Blattschnitt im Maßstab 1:10.000 erarbeitet. 

Die Gefahrenkarten setzen sich generell aus folgenden Bestandteilen zusammen: 

 Kartenbild 
 Legende 
 Pegeltabelle 
 Datengrundlagen 
 Blattschnittübersicht 
 Planstempel 

Im Kartenbild sind folgende thematische Inhalte dargestellt: 

 Wassertiefe je Ereignis, abgestuft gemäß den Empfehlungen der LAWA /90/ in 
5 Klassen (0-0,5m; 0,5-1m; 1-2m; 2-4m; >4m) 

 Fließgeschwindigkeiten in 3 Klassen (0,2-0,5m/s; 0,5-2,0m/s; > 2,0m/s) als Rich-
tungsvektoren 

 Anschlagslinie des HQ200 ohne Berücksichtigung von Hochwasserschutzanlagen als 
HQextrem 

 Hochwasserschutzeinrichtungen (Deiche, Wände) 
 Landkreis- und Gemeindegrenzen 
 Fließgewässerachse und -stationierung 
 Pegel 

Die Symbole aller im Kartenbild dargestellten Inhalte werden in der Kartenlegende erklärt. 

Die Pegeltabelle zeigt die Namen der Pegel, die Pegelnummer (Pegelkennzahl), die Gewäs-
serstationierung, den relativen Wasserstand sowie den Abfluss des jeweiligen Ereignisses 
am Pegel. 

Die für die Bearbeitung der Karteninhalte verwendeten Datengrundlagen werden in einem 
separaten Legendenfeld aufgeführt. Aufgelistet werden hier Informationen zu: 

 Lagesystem 
 Höhensystem 
 DGM 
 Hydrologie 
 Hydraulik und Überschwemmungsgebiete 
 Hochwasserschutzeinrichtungen 
 Wasserstand und Durchflüsse der Pegel 
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Eine Übersichtskarte ist neben der Hauptkarte angeordnet. Sie stellt den Blattschnitt, die 
Länder- und Kreisgrenzen sowie die Gewässerachse der Elbe dar. 

Der Planstempel beinhaltet den Kartentitel, die Blattnummer sowie weitere Metadaten. 

In Anlage 2 sind die Hochwassergefahrenkarten dem Hochwasserrisikomanagementplan 
beigefügt. 

 

3.1.2 Schlussfolgerungen 

Die Hochwassergefahrenkarten veranschaulichen die Gefahr durch Überschwemmung infol-
ge Hochwasser in der Elbe. In den Karten dargestellt werden die Ausdehnung des Über-
schwemmungsgebietes und die Intensität der Gefahr durch Überschwemmung. Die Intensität 
wird durch die Wassertiefe und die Fließgeschwindigkeit charakterisiert. Die Darstellung der 
Wassertiefe erfolgt in fünf Klassen in abgestuften Blautönen. Mit den unterschiedlichen In-
tensitäten ist ein unterschiedliches Gefährdungspotenzial verbunden. Die dunkelblau einge-
färbten Flächen kennzeichnen Bereiche mit einem hohen Gefährdungspotenzial infolge einer 
hohen Wassertiefe. Analog ergibt sich für die hellblau eingefärbten Bereiche ein niedriges 
Gefährdungspotenzial. Für die dazwischen liegenden Blautöne gilt ein entsprechend abge-
stuftes Gefährdungspotenzial. Unabhängig vom Farbton gehören alle blau eingefärbten Flä-
chen zum Überschwemmungsgebiet beim jeweils dargestellten HQT. 

Die Fließgeschwindigkeiten sind in den Karten aller 100 Meter als Punktinformation darge-
stellt. Die gewählte Pfeilsymbolik gibt Aufschluss über die Fließrichtung und die Farbgebung 
über die Höhe der Fließgeschwindigkeit. Die rot gefärbten Pfeile deuten auf eine hohe Strö-
mungsgeschwindigkeit und Gefahr hin. Grüne Pfeile hingegen zeigen eine geringe Ge-
schwindigkeit und Gefahr. 

Die auf den Karten dargestellte Intensität der Gefahr durch Überschwemmung bezieht sich 
stets auf ein Hochwasserereignis mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit. Auf allen Karten 
wird neben den jeweiligen Intensitäten für ein Hochwasser mit hoher, mittlerer oder niedriger 
Wahrscheinlichkeit zusätzlich die Anschlaglinie für ein Extremhochwasser HQExtrem darge-
stellt. Außerhalb dieser Anschlaglinie liegende Geländebereiche sind an der Elbe bei dem 
untersuchten HQ200 ohne Hochwasserschutzanlagen hochwasserfrei. Das bedeutet aber 
nicht, dass diese Gebiete nicht durch ein noch selteneres Hochwasser betroffen werden 
können. Auch außerhalb der Anschlaglinie des HQExtrem gibt es ein Restrisiko bzgl. der Ge-
fahr durch Überschwemmung. 

Die Gefahrenkarten können hauptsächlich auf drei Gebieten genutzt werden. Zum einen 
sollten sie bei der Konzeption von Maßnahmen herangezogen werden, mit denen bestehen-
de Risiken verringert oder neue Risiken vermieden werden sollen. Beispielsweise bieten sie 
eine geeignete Grundlage, um vorhandene Überschwemmungsgebiete dauerhaft zu sichern 
und somit eine Erhöhung des Schadenspotenzials zu verhindern. Des Weiteren ist ihre Be-
achtung bei der Planung von Maßnahmen des technischen Hochwasserschutzes sinnvoll 
und notwendig.  

Darüber hinaus kann mit den Darstellungen in den Gefahrenkarten das Bewusstsein poten-
ziell Betroffener für mögliche Risiken geschärft werden und die Karten als Grundlage für in-
dividuelle Vorsorgemaßnahmen herangezogen werden. 

Das dritte Haupteinsatzgebiet der Gefahrenkarten betrifft die Planung von Maßnahmen zur 
Gefahrenabwehr während eines Hochwasserereignisses und ihre Nutzung zur Bewältigung 
von Hochwassern. Beispielsweise können beobachtete oder vorhergesagte Wasserstände 
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für die in der Pegeltabelle aufgeführten Pegel genutzt werden, um für das auf der Karte dar-
stellte Gebiet die zu erwartende Wasserstandsentwicklung abzuschätzen und somit rechtzei-
tig notwendige Abwehrmaßnahmen einzuleiten. Für die Abschätzung der Wasserstandsent-
wicklung kann davon ausgegangen werden, dass die an den Pegeln beobachteten und die 
für die Pegel vorhergesagten Wasserstände auch die Situation im Gebiet auf der Karte cha-
rakterisieren. Das heißt nicht, dass die Wasserstände für die Pegel in ihrer absoluten Größe 
auf das Gebiet auf der Karte übertragen werden können, wohl aber in ihrer Relation zu den 
Wasserständen, die zu den charakteristischen Hochwasserabflüssen HQT gehören. Wird 
zum Beispiel für die Pegel ein Wasserstand vorhergesagt, der etwa dem Wasserstand bei 
einem 100-jährlichen Hochwasser entspricht, so kann erwartet werden, dass auch im Bear-
beitungsgebiet ein etwa 100-jährliches Hochwasser abläuft. In diesem Fall ist die Gefahren-
karte für das HQ100 eine geeignete Grundlage, um die Ausdehnung des Überschwemmungs-
gebietes abzuschätzen und Gefahrenpunkte zu identifizieren mit dem Ziel, geeignete Ab-
wehrmaßnahmen einzuleiten und Einsatzkräfte optimal einzusetzen. 

Die folgende Tabelle zeigt eine Zusammenstellung der Überschwemmungsflächen nach 
Gemeinden für alle untersuchten Ereignisse. 

Tabelle 3-1: Überschwemmungsflächen nach Gemeinden 

Gemeinde Land HQ20 [ha] HQ100 [ha] HQ200 [ha] *) 

Bad Liebenwerda 

Brandenburg 

- - 783 

Falkenberg/Elster - - 7.459 

Herzberg/Elster - - 8.666 

Mühlberg/Elbe 681 700 6.390 

Uebigau-
Wahrenbrück 

- - 3.756 

Arzberg**) 

Sachsen 

85 86 309 

Belgern 566 604 1.511 

Cavertitz 470 568 557 

Strehla**) 216 581 603 

Zeithain**) 40 44 43 

*) ohne Hochwasserschutzanlagen 
**) nur Flächen innerhalb der Modellierungsgrenzen (Elb-km 120,0 bis 139,0) 

 

3.2 Hochwasserrisikokarten 

3.2.1 Karteninhalte 

Die Hochwasserrisikokarten wurden auf der Grundlage der Hochwassergefahrenkarten für 
die gleichen Hochwasserszenarios erstellt. In ihnen sollen über die Hochwassergefahren 
(Überschwemmungsausdehnung) hinaus die hochwasserbedingten nachteiligen Auswirkun-
gen auf die Schutzgüter Mensch, Wirtschaft, Natur, Umwelt und Kultur dargestellt werden. 

Die Hochwasserrisikokarten wurden für die drei Ereignisse HQ20, HQ100 mit Berücksichtigung 
von Hochwasserschutzanlagen sowie HQ200 ohne Berücksichtigung von Hochwasserschutz-
anlagen im Maßstab 1:10.000 erstellt. 
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Die für die Risikokarten verwendeten Blattschnitte und Kartenbestandteile entsprechen de-
nen der Gefahrenkarten (vgl. Abschnitt 3.1.1).  

Zur Darstellung des Hochwasserrisikos sind folgende thematische Inhalte im Kartenbild ab-
gebildet: 

 Betroffene Einwohner je Gemeinde, abgestuft gemäß den Empfehlungen der LAWA 
/90/ in 3 Klassen (<100; 100-1.000; > 1.000) 

 Gefährdete Objekte (Baudenkmäler, Bodendenkmäler, Badegewässer) 
 Gefahrenquellen (IVU-Anlagen) 
 Flächennutzung im Überflutungsgebiet, abgestuft gemäß den Empfehlungen der 

LAWA /90/ in 6 Klassen 
 Schutzgebiete (FFH-Gebiete, SPA-Gebiete, Trinkwasserschutzgebiete2) 
 Hochwasserschutzeinrichtungen (Deiche, Wände) 
 Landkreis- und Gemeindegrenzen 
 Fließgewässerachse und -stationierung 
 Pegel 

Die Symbole aller im Kartenbild dargestellten Inhalte werden in der Kartenlegende erklärt. 

Die aufgeführte Pegeltabelle sowie die Angaben zur Datengrundlage entsprechen inhaltlich 
den Informationen in den Gefahrenkarten (vgl. Abschnitt 3.1.1). Jedoch ist in den Risikokar-
ten zusätzlich der Hinweis auf die verwendeten Flächennutzungsdaten angegeben. 

Eine Übersichtskarte mit der Darstellung der Blattschnitte sowie der Planstempel sind weite-
re Bestandteile der Hochwasserrisikokarten (vgl. Abschnitt 3.1.1). 

In Anlage 3 sind die Hochwasserrisikokarten dem Hochwasserrisikomanagementplan beige-
fügt. 

 

3.2.2 Schlussfolgerungen 

Die Hochwasserrisikokarten veranschaulichen die Betroffenheit durch Hochwasser in der 
Elbe bzgl. der Schutzgüter 

 menschliche Gesundheit 
 Natur 
 Umwelt 
 Kultur 
 wirtschaftliche Tätigkeit 

Zu diesem Zweck werden die Überschwemmungsgebiete der Hochwassergefahrenkarten in 
die Hochwasserrisikokarten übernommen und darin zusammen mit 

 der Anzahl betroffener Einwohner je Gemeinde, 
 den IVU-Anlagen und Schutzgebieten, 
 gefährdeten Objekten und 
 der Flächennutzung dargestellt. 

                                                 
2 Die Trinkwasserschutzgebiete bilden den Schutzbedarf der Grundwasserkörper ab und werden da-
her statt der Grundwasserkörper zu den Schutzgebieten gemäß WRRL Anhang IV, Nummer i, iii, v 
gezählt. 
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Dadurch und durch die farblich differenzierte Flächennutzung innerhalb der Überschwem-
mungsgebiete wird eine sehr anschauliche Darstellung hinsichtlich der Betroffenheit durch 
Hochwasser erreicht. Die Hochwasserrisikokarten ergänzen und erweitern somit die Informa-
tionen der Hochwassergefahrenkarten und bilden zusammen mit den Gefahrenkarten eine 
sehr gute Grundlage, um Handlungsschwerpunkte für das Hochwasserrisikomanagement zu 
identifizieren. 

Für eine erste orientierende Einschätzung im Hinblick auf Handlungsschwerpunkte wurden 
die auf den Risikokarten dargestellten Überschwemmungsgebiete eines 100-jährlichen 
Hochwassers HQ100 mit den o. g. Informationen verschnitten und gemeindeweise hinsichtlich 
der betroffenen Einwohner, IVU-Anlagen und Kulturgüter ausgewertet.  

Das Ergebnis dieser Auswertung ist Inhalt von Tabelle 3-3. Darin wird deutlich, dass Mühl-
berg als einer der Schwerpunkte des Hochwasserrisikomanagements an der Elbe im unter-
suchten Abschnitt angesehen werden muss. Hier sind sowohl die mit Abstand meisten Ein-
wohner betroffen, als auch die meisten Bau- und Bodendenkmäler und die einzige IVU-
Anlage. 

Die folgenden Tabellen zeigen die Betroffenheit der Schutzgüter in den einzelnen Szenarien. 

Tabelle 3-2: Betroffenheit der Schutzgüter nach Gemeinde bei HQ20 

Gemeinde*)  Land Einwohner IVU-Anlagen Schutzgebiete Kulturgüter 

Mühlberg Brandenburg 30 1 2 3 

Arzberg 

Sachsen 

0 0 2 0 

Belgern 20 0 4 1 

Cavertitz 40 0 6 1 

Strehla 10 0 5 0 

Zeithain 10 0 2 1 

*) nur Flächen innerhalb der Modellierungsgrenzen (Elb-km 120,0 bis 139,0) 

 

Tabelle 3-3: Betroffenheit der Schutzgüter nach Gemeinde bei HQ100 

Gemeinde*) Land Einwohner IVU-Anlagen Schutzgebiete Kulturgüter 

Mühlberg Brandenburg 60 1 2 3 

Arzberg 

Sachsen 

0 0 2 0 

Belgern 110 0 4 2 

Cavertitz 140 0 6 2 

Strehla 180 0 5 8 

Zeithain 10 0 2 1 

*) nur Flächen innerhalb der Modellierungsgrenzen (Elb-km 120,0 bis 139,0) 
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Tabelle 3-4: Betroffenheit der Schutzgüter nach Gemeinde bei HQ200**) 

Gemeinde*) Land Einwohner IVU-Anlagen Schutzgebiete Kulturgüter 

Mühlberg Brandenburg 2.220 1 11 71 

Arzberg 

Sachsen 

260 0 2 3 

Belgern 570 0 4 11 

Cavertitz 110 0 6 2 

Strehla 160 0 5 9 

Zeithain 10 0 2 1 

*) nur Flächen innerhalb der Modellierungsgrenzen (Elb-km 120,0 bis 139,0) 
**) ohne Hochwasserschutzanlagen 
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4 Ziele des Maßnahmenplans 

4.1 Handlungsbereiche 

Gemäß den Empfehlungen der LAWA zur Aufstellung von HWRM-Plänen /89/ umfasst ein 
nachhaltiges Hochwasserrisikomanagement im Sinne der HWRM-RL /5/ den gesamten Vor-
sorge-, Gefahrenabwehr- und Nachsorgezyklus und bezieht somit alle Phasen vor, während 
und nach einem Hochwasser ein. In den HWRM-Plänen sollen sowohl angemessene Ziele 
für das Hochwasserrisikomanagement festgelegt als auch Maßnahmen benannt werden, die 
alle Aspekte des Hochwasserrisikomanagements umfassen (Abbildung 4-1). Laut HWRM-
RL /5/ liegt der Schwerpunkt bei der Festlegung angemessener Ziele auf der Verringerung 
potenzieller hochwasserbedingter nachteiliger Folgen für die menschliche Gesundheit, die 
Umwelt, das Kulturerbe und die wirtschaftliche Tätigkeit. 

 

Abbildung 4-1:  Hochwasserrisikomanagement-Zyklus nach /89/ 

 

Ausgehend von der HWRM-RL /5/ werden in /89/ die folgenden grundlegenden Zielstellun-
gen des Hochwasserrisikomanagements abgeleitet: 

A: Vermeidung neuer Risiken im Hochwasserrisikogebiet im Vorfeld eines Hochwas-
sers 

B: Reduktion bestehender Risiken im Hochwasserrisikogebiet im Vorfeld eines Hoch-
wassers 

C: Reduktion nachteiliger Folgen während eines Hochwassers 

D: Reduktion nachteiliger Folgen nach einem Hochwasser 
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Für die Maßnahmenplanung im HWRM-Plan sollen auf der Grundlage der LAWA-Strategie 
zur Umsetzung der HWRM-RL /88/ die wesentlichen Handlungsbereiche zur Anwendung 
kommen, die sich den oben aufgeführten Zielstellungen zuordnen lassen. Diese sind nach-
folgend aufgeführt und deren inhaltliche Schwerpunkte erläutert. 

A: Vermeidung neuer Risiken im Hochwasserrisikogebiet im Vorfeld eines Hoch-
wassers 

Der Handlungsbereich Flächenvorsorge umfasst regionalplanerische und bauleitpla-
nerische Maßnahmen, insbesondere die wasserrechtliche Festsetzung von Über-
schwemmungsgebieten und die angepasste Nutzung in hochwassergefährdeten Be-
reichen, einschließlich der hierfür erforderlichen Rechtsetzung. 

B: Reduktion bestehender Risiken im Hochwasserrisikogebiet im Vorfeld eines 
Hochwassers 

Der Handlungsbereich Natürlicher Hochwasserrückhalt beinhaltet die Verbesserung 
der natürlichen Rückhaltung im Einzugsgebiet und die Wiedergewinnung von Über-
schwemmungsgebieten insbesondere im Zusammenhang mit der Umsetzung des 
Maßnahmeprogramms der WRRL. 
 
Zum Technischen Hochwasserschutz zählen alle Maßnahmen zur Hochwasser-
rückhaltung (Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken, Polder), zur Ertüchtigung oder 
zum Neubau von Hochwasserschutzanlagen, die die Überschwemmung von schüt-
zenswerten Gebieten verhindern (Deiche, Hochwasserschutzwände, mobile Anlagen), 
Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserabflusses im Gewässer und seinen 
Vorländern durch die Erweiterung von Fließquerschnitten und die Beseitigung von 
Fließhindernissen sowie Maßnahmen zum Objektschutz. 
 
Mit dem Handlungsbereich Bauvorsorge werden Maßnahmen des hochwasserange-
passten Planens, Bauens und Sanierens und die hochwasserangepasste Lagerung 
von wassergefährdenden Stoffen bezeichnet. Weiterhin wird dazu die hochwasseran-
gepasste Beratung und Ausführung von Architekten-, Ingenieur- und Handwerkerleis-
tungen gerechnet. 
 
Die Risikovorsorge umfasst die Eigenvorsorge durch die Bildung von Rücklagen und/ 
oder die finanzielle Absicherung durch Versicherungen gegen Hochwasserschäden. 
 
Der Handlungsbereich Vorhaltung und Vorbereitung der Gefahrenabwehr und des 
Katastrophenschutzes umfasst die Alarm- und Einsatzplanung im Katastrophenfall, 
die Organisation von Ressourcen, die Durchführung von Übungen, die Ausbildung von 
Rettungskräften und die Koordinierung der zivil-militärischen Zusammenarbeit. 
 
Der Handlungsbereich Verhaltensvorsorge schließt die Aufklärung der betroffenen 
Bevölkerung über die Hochwasserrisiken sowie die Vorbereitungsmaßnahmen auf den 
Hochwasserfall ein. 
 
Die Informationsvorsorge beinhaltet die Vorhersagen und Informationen zur Hoch-
wasserlage sowie die Warnung aller Betroffenen. 
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C: Reduktion nachteiliger Folgen während eines Hochwassers 

Ein weiteres Element des Hochwasserrisikomanagements neben der Vorsorge mit den 
oben genannten Handlungsbereichen ist die Bewältigung des Hochwasserereignis-
ses. Die Bewältigung setzt bereits während des Hochwassers ein. Sie beinhaltet die 
„Abwehr der katastrophalen Hochwasserwirkungen“ und die „Hilfe für die Betroffenen“. 

D: Reduktion nachteiliger Folgen nach einem Hochwasser 

Die Regeneration umfasst Aufbauhilfe und Wiederaufbau (Nachsorge). In den 
HWRM-Plan sollen die Vorbereitung der Auswertung abgelaufener Hochwasser und 
Schlussfolgerungen für die Verbesserung der Hochwasservorsorge aufgenommen 
werden. 

 
Im Rahmen des Hochwasserrisikomanagementplans sind für die aufgeführten Handlungsbe-
reiche der gegenwärtige Stand der Umsetzung zu prüfen und angemessene Ziele und 
Maßnahmen zu deren Umsetzung zu formulieren. /36/ 

 

4.2 Festlegung angemessener Ziele (gemäß Art. 7 II HWRM-RL) 

Für das Untersuchungsgebiet werden in Bezug zu den Handlungsbereichen zur Vermei-
dung und Reduktion bestehender Risiken die folgenden Ziele für das Hochwasserrisikoma-
nagement benannt: 

 Flächenvorsorge: Verhinderung einer Erhöhung des Schadenspotenzials in den 
durch Überschwemmung gefährdeten Gebieten, Absicherung der Verfügbarkeit von 
zum Wasserrückhalt geeigneten Räumen 

 Natürlicher Wasserrückhalt: Verbesserung des natürlichen Rückhalts von Nieder-
schlagswasser im Untersuchungsraum und Wiedergewinnung von Überschwem-
mungsgebieten 

 Technischer Hochwasserschutz: Minderung der Gefahr durch Überschwemmung für 
ausgewählte Objekte oder Gebiete entsprechend dem vorhandenen Schadenspoten-
zial und unter Berücksichtigung einer wirtschaftlichen und ökologisch verträglichen 
Realisierbarkeit, dauerhafter Erhalt der Leistungsfähigkeit der Hochwasserabfluss-
wege 

 Bauvorsorge: Vermeidung oder Verminderung von Hochwasserschäden an Gebäu-
den und Anlagen der Infrastruktur sowie Vermeidung von Schäden durch wasserge-
fährdende Stoffe in hochwassergefährdeten Gebäuden und Anlagen sowie an 
Schutzgebieten gemäß WRRL Anhang IV, Nummer 1 i, iii, v 

 Risikovorsorge: Individuelle Vorsorge durch Rücklagen und/oder Versicherungen 

 Informationsvorsorge: Abstimmung der Hochwassermeldeordnungen und Vereinheit-
lichung des Methodeninventars und der Verfahrensweise bei der Hochwasservorher-
sage in Sachsen und Brandenburg, Aufklärung der Bevölkerung über Hochwasserge-
fahren und -risiken sowie Alarmierungswege 
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 Verhaltensvorsorge: Aufklärung der betroffenen Bevölkerung über das Verhalten bei 
Hochwasser und individuelle Möglichkeiten der Schadensminderung sowie Stärkung 
des Problembewusstseins in Bezug auf Hochwasserrisiken 

 Vorhaltung und Vorbereitung der Gefahrenabwehr und des Katastrophenschutzes: 
Überprüfung und Komplettierung der Alarm- und Einsatzpläne (auch Gefahrenab-
wehrpläne) der Kommunen sowie der notwendigen materiellen und personellen Res-
sourcen für die Gefahrenabwehr 

 

Vorbeugender Hochwasserschutz ist nicht ausschließlich eine wasserwirtschaftliche Aufga-
be, sondern erfordert eine umfassende fachübergreifende Betrachtung der Hochwasserrisi-
ken und Vorsorgemaßnahmen. /39/ Nur durch eine abgestimmte Herangehensweise können 
Hochwassergefahren und -schäden minimiert werden. In Tabelle 4-1 werden die Zuständig-
keiten zur Erfüllung der jeweiligen Zielstellungen benannt. 

Tabelle 4-1: Verteilung der Zuständigkeiten zur Erfüllung der jeweiligen Zielstellungen 

Zielstellung 
Zuständigkeit bei der Umsetzung 

Deutschland, allgemein Sachsen Brandenburg 

Flächenvorsorge Ministerien der Länder,  
Landesbehörden für Was-
serwirtschaft, regionale 
Planungsverbände, Städte, 
Gemeinden 

SMI, regionale Pla-
nungsverbände, 
SMUL, LfULG, 
LTV, Landkrei-
se/kreisfreie Städte, 
Gemeinden 

MIL, GL, regionale 
Planungsgemein-
schaften, MUGV, 
Landkreise/kreisfreie 
Städte, Ämter, Ge-
meinden, Planungs-
träger 

Natürlicher  
Wasserrückhalt 

Ministerien und Landes-
behörden für Wasserwirt-
schaft, Landwirtschaft 
und Forst, regionale Pla-
nungsverbände 

SMUL, LfULG, 
LTV, SBS, regio-
nale Planungsver-
bände, unterhal-
tungspflichtige 
Land- und Forst-
wirtschaftsbetriebe
 

MUGV, LUGV, MIL, 
LELF, LFB, Land-
kreise/kreisfreie 
Städte, Wasser- und 
Bodenverbände, re-
gionale Planungs-
gemeinschaften, 
Land- und Forstwirt-
schaftsbetriebe 

Technischer  
Hochwasserschutz 

Landesbehörden für 
Wasserwirtschaft,  
Unterhaltungspflichtige,  
Regierungspräsidien 

LTV, Kommunen, 
unterhaltungs-
pflichtige, Landes-
direktionen, Ge-
nehmigungsbe-
hörden 

LUGV, Wasser- und 
Bodenverbände, 
Landkrei-
se/kreisfreie Städte, 
sonstige Unterhal-
tungspflichtige, Ge-
nehmigungsbehör-
den 

Bauvorsorge Baulastträger,  
Bauherren 

Baulastträger,  
Bauherren 

Baulastträger,  
Bauherren 

Risikovorsorge Nutzer, Eigentümer Nutzer, Eigentümer Nutzer, Eigentümer 
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Zielstellung 
Zuständigkeit bei der Umsetzung 

Deutschland, allgemein Sachsen Brandenburg 

Informationsvorsorge Ministerien der Länder,  
Landesbehörden für 
Wasserwirtschaft und Ka-
tastrophenschutz 

SMUL, LfULG, 
LTV, SMI, Lan-
desdirektionen, 
Landkrei-
se/kreisfreie Städ-
te 

MUGV, LUGV, MI, 
LSTE, Landkrei-
se/kreisfreie Städte, 
Ämter, Gemeinden 

Verhaltensvorsorge Landesbehörden für 
Wasserwirtschaft und Ka-
tastrophenschutz,  
Städte, Gemeinden, Ver-
sicherungen 

SMUL, SMI, Lan-
desdirektionen, 
Landkrei-
se/kreisfreie Städ-
te, Gemeinden 

MUGV, MI, Land-
kreise/kreisfreie 
Städte, Ämter Ge-
meinden 

Vorhaltung und Vorbe-
reitung der Gefahren-
abwehr und des  
Katastrophenschutzes 

Landesbehörden für 
Wasserwirtschaft und Ka-
tastrophenschutz, Land-
kreise, Städte, Gemein-
den 

SMI, SMUL, Lan-
desdirektionen, 
Landkrei-
se/kreisfreie Städ-
te, Gemeinden 

LUGV, MI, LSTE, 
MUGV, Landkrei-
se/kreisfreie Städte, 
Ämter, Gemeinden 

 

4.3 Beschreibung des Ist-Zustandes und Ist-Ziel-Vergleich 

4.3.1 Flächenvorsorge 

Eine wesentliche Voraussetzung für eine wirksame Flächenvorsorge im Sinne einer Minde-
rung oder zumindest einer Verhinderung der Erhöhung des Schadenspotenzials in über-
schwemmungsgefährdeten Gebieten (vgl. Abschnitt 4.2) ist die fachliche Ermittlung und an-
schließende gesetzliche Festsetzung von Überschwemmungsgebieten.  

Mit der Hochwasserschutznovelle zum Wasserhaushaltsgesetz des Bundes vom Mai 2005 
ist die nachrichtliche Übernahme der gesetzlich festgesetzten Überschwemmungsflächen 
(HQ100) in die Bauleitplanung verbindlich vorgegeben. Mit der Kennzeichnung von Über-
schwemmungsgebieten in den Bebauungsplänen wird gewährleistet, dass zum einen in den 
zuständigen politischen Beschlussgremien die Risiken durch Hochwasser präsent sind und 
zum anderen Architekten, Bauverantwortliche und Bauherren ebenso wie potenzielle Käufer 
von Immobilien einen direkten und offenen Zugang zu dieser Information haben. /100/ 

 

– Sachsen – 

Mit der Novellierung des Sächsischen Wassergesetzes (SächsWG) 2002 wurden im Frei-
staat Sachsen zuerst die rechtlichen und mit den Hochwasserschutzkonzepten (HWSK) an-
schließend auch die fachlichen Voraussetzungen zur Ausweisung der Überschwemmungs-
gebiete an Gewässern I. Ordnung und der Elbe geschaffen. Gemäß § 100 Abs. 3 SächsWG 
wurden für den Großteil der Gewässer die in den HWSK ermittelten Überschwemmungsge-
biete im vereinfachten Verfahren vorläufig festgesetzt. Dabei wurde in der Regel ein Ereignis 
mit dem statistisch einmal in hundert Jahren zu rechnen ist (HQ100) zugrunde gelegt. Außer-
dem sind die Überschwemmungsgebiete seit Januar 2008 im Liegenschaftskataster auszu-
weisen (§ 100 Abs. 8 SächsWG), um bereits bei einem Grunderwerb auf die bestehenden 
Hochwasserrisiken für künftige Nutzungen hinzuweisen. /92/ 

Festgesetzte Überschwemmungsgebiete sind grundsätzlich geeignet, einer weiteren Erhö-
hung des Schadenspotenzials in entsprechend gefährdeten Gebieten entgegenzuwirken. Mit 
den Novellierungen des Sächsischen Wassergesetzes 2002 und 2004 wurden die Voraus-
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setzungen weiter verbessert, indem Handlungen in Überschwemmungsgebieten, die der 
Hochwasservorsorge entgegenstehen, z. B. die Ausweisung neuer Baugebiete oder das 
Bauen in Außenbereichen, eingeschränkt werden. Befreiungen von diesen Einschränkungen 
sind jedoch möglich, soweit der Hochwasserabfluss oder die Hochwasserrückhaltung nicht 
wesentlich beeinträchtigt werden und eine Gefahr für Leben, Gesundheit und bedeutende 
Sachwerte ausgeschlossen werden kann. Bestehende rechtmäßige Nutzungen werden oh-
nehin nicht eingeschränkt. /92/ 

 

Abbildung 4-2: Grundsätzliche Regelungen und mögliche Ausnahmen für das Bauen in 
Überschwemmungsgebieten nach Sächsischem Wassergesetz, /92/ 

Seit der Novellierung des SächsWG 2002 sind Überschwemmungsgebiete in Raumord-
nungs- und Bauleitplänen zu kennzeichnen (§ 100 Abs. 7 SächsWG). Als Raumordnungs-
plan für eine Region fungiert in Sachsen der Regionalplan. Er wird aus dem Landesentwick-
lungsplan entwickelt und konkretisiert die Ziele und Grundsätze nach den regionalen Beson-
derheiten und gibt damit einen Rahmen für die Bauleitplanung der Gemeinden vor 
(http://www.landesentwicklung.sachsen.de/2386.htm). 

Für das sächsische Pilotgebiet „Elbe bei Mühlberg“ sind der Regionalplan Westsachsen /41/ 
sowie der Regionalplan Oberes Elbtal/Osterzgebirge /40/ maßgebend. In beiden Plänen 
werden die Überschwemmungsgebiete nach § 100 SächsWG als Vorranggebiete für den 
vorbeugenden Hochwasserschutz ausgewiesen. Demnach sind Vorranggebiete von Bebau-
ung und weiteren hochwasserunverträglichen Nutzungen freizuhalten. Innerhalb von Vor-
ranggebieten ist die Errichtung von Anlagen der Infrastruktur, die den Wasserabfluss behin-
dern können oder Rückhalteraum nicht ausgleichbar einschränken, auszuschließen. Dies gilt 
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nicht für Vorhaben, die notwendigerweise unter fachplanerischen Aspekten dort ihren Stand-
ort haben. Um das Retentionsvermögen in den Hochwasserabflussbereichen innerhalb der 
Vorranggebiete zu stärken, ist die Nutzung der Flächen als Grünland anzustreben. /40/, /41/ 

Außerdem werden in den Regionalplänen die über die Überschwemmungsgebiete nach 
§ 100 SächsWG hinaus gehenden Risikobereiche, die bei einem Extremhochwasser oder 
bei Versagen bestehender Hochwasserschutzeinrichtungen überflutet werden, als Vorbe-
haltsgebiete für den vorbeugenden Hochwasserschutz ausgewiesen. Bei Planungen und 
Maßnahmen in Vorbehaltsgebieten sind das bestehende Überschwemmungsrisiko ein-
schließlich der Gefahren des Versagens bestehender Schutzeinrichtungen und sich künftig 
verschärfender Hochwasserrisiken sowie die Rückgewinnung ehemaliger Retentionsflächen 
zu berücksichtigen. /40/, /41/  

Abbildung 4-3 zeigt einen Auszug aus dem Regionalplan Westsachen /41/. Es ist zu erken-
nen, dass die Bereiche wasserseitig der Deiche im „Vorranggebietsanspruch vorbeugender 
Hochwasserschutz“ (blaue Fläche) liegen. Die Fläche luftseitig des bestehenden Deiches 
zwischen Liebersee und Heideberg ist als geplante Deichrückverlegungsfläche aus dem 
HWSK (außerhalb HQ100-Ist) ebenfalls mit dem „Vorranggebietsanspruch vorbeugender 
Hochwasserschutz“ (blaue Fläche mit gelber Schraffur) ausgewiesen. Das Gebiet luftseitig 
der bestehenden Deiche zwischen Burckhardshof, Droschkau und Liebersee ist dem „Vor-
behaltsgebiet vorbeugender Hochwasserschutz“ (hellblaue Schraffur) zugeordnet. Die rote 
Umrandung zeigt das Überflutungsgebiet von Extremhochwassern.  
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blaue Fläche = Vorranggebietsanspruch vorbeugender Hochwasserschutz, HQ100-Ist aus HWSK 
blaue Fläche mit gelber Schraffur = geplante Deichrückverlegungsfläche aus dem HWSK außerhalb HQ100-Ist 
hellblaue Schraffur = Vorbehaltsgebiet vorbeugender Hochwasserschutz 
rote Linie = Überflutungsgebiet von Extremhochwassern 

Abbildung 4-3: Vorbehaltsflächen Hochwasserschutz aus dem Regionalplan Westsachsen, /41/ 

Zusätzlich zur Darstellung der Überschwemmungs- und Risikogebiete in den Regionalplänen 
wird vom Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie ein frei zugänglicher Karten-
dienst im Internet angeboten (http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/8843.htm). Hier 
können u. a. die Gefahrenkarten für Hochwasserereignisse unterschiedlicher Jährlichkeiten 
interaktiv betrachtet werden. 

Zu den Bauleitplänen gehören Flächennutzungspläne (vorbereitender Bauleitplan) und Be-
bauungspläne (verbindlicher Bauleitplan). In Sachsen wurden mittlerweile alle bestehenden 
Bebauungspläne (kurz: B-Plan) in Überschwemmungsgebieten identifiziert und hinsichtlich 
einer eventuell bestehenden Anpassungspflicht wie folgt klassifiziert: /94/ 

Kategorie I: unverzüglicher Handlungsbedarf,  

Kategorie II: Handlungsbedarf gegeben,  

Kategorie III: Prüfungsbedarf, 

Kategorie IV: kein Prüfungsbedarf. 
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Unter Einbeziehung der betroffenen Gemeinden und der jeweiligen Wasserbehörden wird 
derzeit einzelfallbezogen geprüft, wie die Bebauungspläne der Kategorien I und II an die 
Ziele der Raumordnung (hier: Hochwasservorsorge) angepasst werden können. /99/ Die 
Gemeinden sind rechtlich verpflichtet, Bebauungspläne in Überschwemmungsgebieten auf-
zuheben oder zu ändern (Anpassungspflicht). 

Problematisch ist, dass die Aufhebung bereits ausgewiesener Bebauungspläne von den 
Gemeinden oftmals sehr kritisch gesehen wird. Grund dafür sind die Schadensersatzansprü-
che, mit denen sich die Gemeinden im Falle einer Aufhebung konfrontiert sehen. Diese An-
sprüche werden oftmals als höher eingeschätzt als Amtshaftungsansprüche, die die Gemein- 
de bei Unterlassung der Anpassungspflicht zu tragen hätte. /99/ 

 

– Brandenburg – 

Mit der Änderung des Brandenburgischen Wassergesetzes (BbgWG) zum 01.01.2009 wur-
den wesentliche Grundlagen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes geschaffen. So 
spielen u. a. die Ermittlung der Risiko- und Überschwemmungsgebiete auf der Grundlage 
eines 100-jährlichen Ereignisses als Bemessungshochwasser, die Einführung von Hochwas-
serschutzplänen und Regelungen zu Ausmaß und Unterhaltung von Hochwasserschutzanla-
gen eine maßgebliche Rolle. /59/ 

Gemäß § 100 Abs. 2 BbgWG gelten „Als festgesetzte Überschwemmungsgebiete … Gebiete 
zwischen oberirdischen Gewässern und Deichen oder Hochufern (Vorländer).“ Weiterhin 
werden „als Überschwemmungsgebiete … die Hochwasserschutzräume von Talsperren und 
Rückhaltebecken, Flutungspolder sowie Gebiete an … Gewässern und Gewässerabschnit-
ten, die bei einem hundertjährlichen Hochwasserereignis überschwemmt oder durchflossen 
werden, mit öffentlicher Bekanntmachung der Karten … festgesetzt“. /3/  

Durch § 101 BbgWG sowie § 78 des Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes (WHG) werden 
Handlungen in Überschwemmungsgebieten untersagt, die der Hochwasservorsorge entge-
gen stehen bzw. Anforderungen gestellt, die bauliche Anlage in Überschwemmungsgebieten 
erfüllen müssen. Demnach wird für festgesetzte Überschwemmungsgebiete u. a. die Aus-
weisung neuer Baugebiete in der Bauleitplanung sowie Errichtung von Mauern oder ähnli-
chen Anlagen quer zur Fließrichtung untersagt. Befreiungen von diesen Einschränkungen 
sind jedoch möglich, soweit der Hochwasserabfluss oder die Hochwasserrückhaltung nicht 
wesentlich beeinträchtigt werden und eine Gefahr für Leben, Gesundheit und bedeutende 
Sachwerte ausgeschlossen werden kann.  

Die raumordnerische Sicherung vorhandener Überschwemmungsbereiche im Landkreis El-
be-Elster (Stadt Mühlberg/Elbe) erfolgt im integrierten Landesentwicklungsplan Berlin-
Brandenburg LEP B-B /42/ als Teil des Freiraumverbundes auf Grundlage der Gebietskulis-
se der wasserrechtlichen Festsetzung von Überschwemmungsgebieten (5.2 (Z)). Nach /42/ 
(5.3 (G)) umfasst die „Gebietskulisse für den Risikobereich Hochwasser … sowohl die was-
serrechtlich festgesetzten Überschwemmungsgebiete als auch die überschwemmungsge-
fährdeten Gebiete. … In diesen Gebieten kann auf Grund der physisch-geografischen Situa-
tion (tiefliegendes Gelände unter dem wasserwirtschaftlich kalkulierten Hochwasserstand) 
eine Überschwemmung auch aufgrund von Deichbruch oder Deichüberflutung im Katastro-
phenfall nicht ausgeschlossen werden. Die Konzentration des Hochwasserschutzes auf bau-
liche Maßnahmen und wasserrechtliche Festsetzungen in Überschwemmungsgebieten hat in 
der Vergangenheit zu einer Vernachlässigung der Vorsorge in überschwemmungsgefährde-
ten Gebieten geführt. Potenzielle Hochwassergefahren und vorsorgende Maßnahmen für 
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extreme Hochwasserereignisse müssen in diesen Gebieten bei allen Planungen und Maß-
nahmen stärker berücksichtigt werden“ /42/. Die Kulisse der potenziellen Überflutungsberei-
che ist mit einer zeichnerischen Festlegung im LEP B-B (5.3 (G) Risikobereich Hochwasser) 
enthalten (Abbildung 4-4).  

 

hellblaue Schraffur = Risikobereich Hochwasser 

Abbildung 4-4: Risikobereich Hochwasser aus dem Landesentwicklungsplan Berlin-
Brandenburg /42/ 

Gemäß den Rahmenbedingungen und Eckpunkten des LEP B-B dient die „Darstellung des 
Risikobereiches Hochwasser … im Sinne des Vorsorgeprinzips der Kennzeichnung der Flä-
chen, die im Rahmen der Fachplanung durch Deichbau zu schützen oder als Retentionsbe-
reiche zu sichern sind oder die bei Versagen von Hochwasserschutzanlagen überflutet wer-
den können. … In dem dargestellten Risikobereich Hochwasser ist den Belangen des vor-
beugenden Hochwasserschutzes und der Schadensminimierung besonderes Gewicht bei-
zumessen.“ /42/  

Derzeit liegt ein integrierter Regionalplan für die Planungsregion Lausitz-Spreewald nur im 
Entwurf aus dem Jahre 1999 vor. Mit dem seit März 2009 existierenden, rechtskräftigen LEP 
B-B /42/ und einer neuen Richtlinie des Ministeriums für Infrastruktur und Raumordnung für 
die Aufstellung, Fortschreibung, Änderung und Ergänzung von Regionalplänen wurde die 
Basis für die Erarbeitung eines zweiten integrierten Regionalplanentwurfs Lausitz-Spreewald 
geschaffen. /60/ 
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4.3.2 Natürlicher Wasserrückhalt 

Hochwasserereignisse werden wesentlich durch den Niederschlag und die Abflussbildung 
geprägt, abhängig vom Wasserspeichervermögen der Landschaft im Einzugsgebiet. Durch 
anthropogene Einflüsse wurde in den vergangenen Jahrhunderten die natürliche Speicher-
kapazität in den Flussauen stark vermindert. Die Elbe bei Mühlberg macht hierbei keine 
Ausnahme. Eine erste Erwähnung von Deichbaumaßnahmen in der näheren Umgebung von 
Mühlberg/Elbe geht auf das Jahr 1551 zurück. Dabei beschwerte sich der Rat der Stadt über 
die Gemeinde Paußnitz, dass diese ihren Deichabschnitt erhöht und das Wasser damit stär-
ker der Stadt zugeleitet hätte. /22/  

Anlass für die Regulierung und Eindeichung von Flussstrecken ist in der Regel der Hoch-
wasserschutz gewesen. Dass die Schifffahrt von tieferen Flussbetten und Begradigungen 
ebenfalls profitierte, war ein Nebeneffekt, welcher erst ab 1815 stärker hervor trat (Wiener 
Kongress, die Elbe wird Internationale Wasserstraße). /22/ Heutzutage befinden sich entlang 
der Elbe bei Mühlberg beidseitig nahezu durchgängig Hochwasserschutzdeiche, die den 
Abflussquerschnitt im Hochwasserfall erheblich einschränken. Ehemals überschwemmte 
Flächen stehen somit nicht mehr für den Rückhalt zur Verfügung. Die negativen Auswirkun-
gen im Hochwasserfall sind eine Beschleunigung des Abflusses und eine fehlende Reduzie-
rung des Volumens der Hochwasserwelle. /101/  

Aber auch das Rückhaltevermögen im Einzugsgebiet der Flüsse wurde durch die Eingriffe 
der Menschen fortwährend vermindert. Durch die Zunahme an versiegelten Flächen und 
eine ungünstige Flächennutzung kann das anfallende Niederschlagswasser im Vergleich 
zum natürlichen Zustand immer weniger zurückgehalten werden und es kommt zur direkten 
Abflussbildung.  

Zur Stärkung des natürlichen Wasserrückhaltes in den Flussauen oder im Einzugsgebiet 
tragen nach /101/ vor allem 

 die Sicherung und Wiedergewinnung von Überschwemmungsgebieten, 

 die Renaturierung und der auf Rückbau orientierte Ausbau von Gewässern, 

 der Erhalt, die Wiedergewinnung und die Steigerung des Versickerungsvermögens in 
der Fläche durch standortgerechte oder optimierte Land- und Forstbewirtschaftung 
sowie 

 eine abflusshemmende und verdunstungsfördernde Flächennutzung 

bei. Gerade in Bezug auf die Wiedergewinnung von Überschwemmungsgebieten kommt es 
jedoch immer wieder zu Interessenskonflikten zwischen Ober- und Unterliegern entlang ei-
nes Flusses. Zum einen wird der Erhalt bzw. die Wiedergewinnung von Rückhalteflächen 
gefordert, aber zum anderen ist jeder stets bestrebt, so viele Flächen wie möglich so lange 
wie möglich vor Überflutungen zu bewahren. Es fordert ein hohes Maß an Solidarität, den 
richtigen Ausgleich der Interessen zu finden. /100/ 

Der Freistaat Sachen und das Land Brandenburg haben mit den landesbezogenen Wasser-
gesetzen günstige Rahmenbedingungen geschaffen, um Überschwemmungsgebiete zu si-
chern oder wiederzugewinnen (vgl. auch Abschnitt 4.3.1). Eine Wiedergewinnung von Über-
schwemmungsgebieten ist dort möglich, wo eine Gefahr für Leben, Gesundheit und bedeu-
tende Sachwerte ausgeschlossen werden kann. Im Untersuchungsgebiet der „Elbe bei 
Mühlberg“ ist prinzipiell Potenzial zur Wiedergewinnung von Überschwemmungsgebieten 
vorhanden. Dies zeigen die konzeptionellen Untersuchungen zu Deichrückverlegungen so-
wie zur Ausweisung von Polderflächen, welche für das sächsische Gebiet im Rahmen der 
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Hochwasserschutzkonzeption der Elbe /22/ und für Brandenburg im Zuge der Planungen zur 
Deichinstandsetzung /26/ nach den Ereignissen 2002 und 2006 vorgenommen wurden. Un-
ter Beachtung der bestehenden örtlichen Randbedingungen sowie sozio-ökonomischer Krite-
rien wurden folgende Maßnahmen für die weitere Planung ausgewählt:  

 Errichtung eines Polders bei Außig (Sachsen) 

 Errichtung eines ungesteuerten Polders bei Köttlitz (Brandenburg) 

 Deichrückverlegungen bei Borschütz und Schlitzung des Altdeiches (Brandenburg) 

Weiter gehende Ausführungen enthält Abschnitt 4.3.3.  

Im Untersuchungsgebiet ist der Flächenanteil Landwirtschaft, Wald und Forst mit 72,7 % 
(vgl. Tabelle 2-1) hoch, so dass grundsätzlich gute Bedingungen für die Versickerung von 
Niederschlagswasser und die Verdunstung bestehen. Ausgehend von den bestehenden 
Verhältnissen können folgende Ziele formuliert werden:  

 Weitere Verbesserung der Versickerung durch die Anwendung von bodenschonen-
den Bewirtschaftungs- beziehungsweise Anbau- und Bestellverfahren  

 Ausschließliche Grünlandnutzung und Umbruchverbot im Hochwasserabflussbereich 
zwischen den Deichen 

 Punktuelle Maßnahmen zur Aufforstung und Mehrung des Waldanteils.  

Für die Umsetzung der Ziele zur Waldmehrung wurde zwischen 1997 und 2003 von der 
Sächsischen Forstverwaltung eine flächendeckende Waldmehrungsplanung erarbeitet. Im 
Landesentwicklungsplan Sachsen (2003) /39/ werden die Ziele der Raumordnung zur Forst-
wirtschaft festgelegt. Demnach ist der Waldanteil im Freistaat Sachsen auf 30 % zu erhöhen. 
In den Regionalplänen sind die Festlegungen des Landesentwicklungsplanes Sachsen mit 
einer größeren Detailschärfe umzusetzen. Im Regionalplan Westsachsen /41/ sind Vorbe-
halts- und Vorranggebiete zur Waldmehrung ausgewiesen, welche sich innerhalb des Pilot-
gebietes „Elbe bei Mühlberg“ befinden. Jedoch sind diese Flächen nicht innerhalb der Auen-
landschaft der Elbe festgelegt worden, sondern befinden sich im Hinterland. Wie Abbildung 
4-5 zeigt, existieren beispielsweise Vorranggebiete Waldmehrung bei Klingenhain, Oelz-
schau, Puschwitz und Belgern sowie Vorbehaltsgebiete bei Oelzschau und südlich von Bel-
gern. 
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Abbildung 4-5: Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Waldmehrung auf sächsischem Territorium 
im Pilotgebiet, /41/ 

Im Regionalplan Oberes Elbtal/Osterzgebirge /40/ sind in der Nähe von Paußnitz im Süden 
des Pilotgebietes ebenfalls Flächen als Vorranggebiete zur Waldmehrung ausgewiesen. 

Das Land Brandenburg zählt zu den waldreichsten Gebieten Deutschlands, jedoch sind 
überwiegend strukturarme Wälder mit Kiefernreinbeständen vorzufinden. Deshalb wurde im 
Dezember 2011 das Waldprogramm 2011 /112/ verabschiedet, welches u. a. den standort-
gerechten Waldumbau forciert, um den Landschaftswasserhaushalt positiv zu beeinflussen. 
Zielsetzung ist es, den Anteil an Laub- und Laubmischwäldern zu vergrößern. Das Potenzial 
für reine Laubwälder ist im Land Brandenburg standortbedingt auf etwa 18 % begrenzt. /112/ 

Bezüglich des Waldumbaus in Brandenburg liegen für das Pilotgebiet „Elbe bei Mühlberg“ 
jedoch keine konkreten Hinweise auf geplante Maßnahmen vor. 

 

4.3.3 Technischer Hochwasserschutz 

Die Aufgabe des technischen Hochwasserschutzes besteht in der Reduktion der Schäden in 
besiedelten und bewirtschafteten hochwassergefährdeten Gebieten. Die Hochwasserschutz-
anlagen verhindern bis zu dem festgelegten Bemessungshochwasser die unkontrollierte 



LfULG FLOOD-WISE Pilotprojekt „Elbe bei Mühlberg“ Bericht 
LUGV Hochwasserrisikomanagementplan  

Planungsgesellschaft Scholz + Lewis mbH 54 
G:\FB_Wasserbau\Projekte\7355_HWRM_Muehlberg_Los2\Bericht\HWRMPL_Muehlberg.docx 

Überflutung von schützenswerten Flächen. Einen absoluten Schutz kann es hierbei nicht 
geben, so dass ein Restrisiko verbleibt. Um die Funktionssicherheit der Anlagen zu gewähr-
leisten sind laufend Maßnahmen zur Unterhaltung und Pflege erforderlich. Schon deshalb 
müssen technische Lösungen stets unter den Aspekten von Wirksamkeit und Wirtschaftlich-
keit ausgewählt werden. Gleichzeitig sind Fragen der Einbindung in die Infrastruktur und der 
Auswirkungen auf Naturhaushalt und Landschaftsbild zu beachten; der technische Hoch-
wasserschutz muss umweltverträglich gestaltet sein. /101/ 

Erste Deichbaumaßnahmen zur Hochwasserabwehr an der Elbe erfolgten bereits im Mittelal-
ter. Diese frühen Eindeichungen waren meist nur von geringer Höhe und Kronenbreite, wie-
sen steile Böschungsneigungen auf und wurden aus den örtlich vorhandenen Böden errich-
tet. Der innere Aufbau der Deiche war demzufolge sehr inhomogen. Sie erfüllten den Zweck 
des Hochwasserschutzes häufig nur unzureichend und es kam vielfach zu Deichbrüchen. 
Auf Beschädigungen nach einem Hochwasserereignis wurde mit der gewonnenen Erfahrung 
reagiert, so dass sich die Hochwasserschutzanlagen kontinuierlich weiter entwickelten. /22/ 

Im Untersuchungsgebiet bei Mühlberg befinden sich heute beidseitig des Flusslaufs durch-
gängige Deichlinien. Im Mündungsgebiet der Dahle wird der linkseitige Elbedeich unterbro-
chen. Entlang der Dahle existieren Rückstaudeiche. Abbildung 4-6 gibt einen Überblick über 
die vorhandenen Hochwasserschutzanlagen. 
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Abbildung 4-6:  Vorhandene Hochwasserschutzanlagen im Raum „Elbe bei Mühlberg“ 

Die Hochwasserereignisse im August 2002 und im März/April 2006 haben gezeigt, dass die 
Elbedeiche keinen ausreichenden Schutz bei Extremhochwassern gewährleisten können. 
(vgl. Abschnitt 2.2.2.4)  

In Auswertung des Hochwassers von 2002 wurde für die sächsischen Deiche im Pilotgebiet 
eine Schwachstellenanalyse erarbeitet, in deren Ergebnis dringende Sanierungsmaßnahmen 
von der Landestalsperrenverwaltung Sachsen (LTV) unverzüglich in Planung gegeben wur-
den (vgl. /22/). Zum Zeitpunkt der Aufstellung der Hochwasserschutzkonzeptionen Elbe Los1 
und 2 /21/ sowie Los 3 /22/ waren bereits verschiedene Hochwasserschutzmaßnahmen in 
ihrer Planung fortgeschritten. Zusätzlich zu den damals bestehenden Planungen wurden im 
HWSK Elbe Los 3 /22/ weitere Hochwasserschutzmaßnahmen vorgeschlagen. Diese umfas-
sen sowohl Deichinstandsetzungen und -rückverlegungen als auch die Ausweisung neuer 
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Retentionsflächen in Form von Poldern sowie die Errichtung eines Absperrbauwerkes an der 
Dahle.  

Im Freistaat Sachsen wurden für die Bearbeitung der Hochwasserschutzkonzeptionen als 
einheitliche Arbeitsgrundlage "Empfehlungen für die Ermittlung des Gefährdungs- und Scha-
denspotenzials bei Hochwasserereignissen sowie für die Festlegung von Schutzzielen" 
durch die Landestalsperrenverwaltung Sachsen /91/ herausgegeben. In Abhängigkeit von 
den zu schützenden Werten sind hier Objektkategorien definiert, denen ein Bemessungs-
hochwasserabfluss BHQ = HQT zugeordnet ist, der sich an der Schutzwürdigkeit der jeweili-
gen Objektkategorie orientiert. Die empfohlenen Werte sind in der folgenden Tabelle darge-
stellt. 

Tabelle 4-2: Schutzziele für den technischen Hochwasserschutz in Sachsen, /91/ 

Objektkategorie Richtwert für das maßgebende mittlere sta-
tistische Wiederkehrintervall  

T in Jahren 

Sonderobjekte *) im Einzelfall bestimmen 

Geschlossene Siedlungen  100 

Einzelgebäude, nicht dauerhaft bewohnte Siedlungen  25 

Industrieanlagen  100 

Überregionale Infrastrukturanlagen  100 

Regionale Infrastrukturanlagen  25 

Landwirtschaftlich genutzte Flächen **)  5 

Naturlandschaften  - 

*) Sonderobjekte, die bei Hochwasser außergewöhnliche Konsequenzen erzeugen, sind behördlich zu genehmigen. 
**) Für landwirtschaftliche Flächen besteht kein oder nur ein untergeordneter Anspruch auf Hochwasserschutz. In der Regel 

ist eine der Situation angepasste Landwirtschaft durchzuführen. 

Das angestrebte Schutzziel für die Instandsetzungsmaßnahmen an den linkselbischen 
Deichanlagen im Pilotgebiet „Elbe bei Mühlberg“ sowie die Errichtung des Absperrbauwerkes 
an der Dahle ist ein HQ100.  

Im brandenburgischen Gebiet erfolgte nach dem Augusthochwasser 2002 die sofortige Sa-
nierung des nördlichen Teilstückes des Elbedeiches (Teilobjekt 1) auf einer Länge von 
1,3 km zwischen Altbelgern und der sächsisch-brandenburgischen Landesgrenze bei Stehla. 
Die Bau- und Sanierungsmaßnahmen der brandenburgischen Elbedeiche im Teilobjekt 3 bei 
Köttlitz und Mühlberg/Elbe inklusive der Errichtung des Polder Köttlitz wurden 2010 planfest-
gestellt und befinden sich derzeit in der Ausführung. Für die übrigen durch die Hochwasser 
2002 und 2006 geschädigten Deichabschnitte im brandenburgischen Teil des Untersu-
chungsgebietes laufen derzeit Planungen zur Instandsetzung und Deichrückverlegung. /26/ 

In Brandenburg wird für die Umsetzung der technischen Hochwasserschutzmaßnahmen 
entlang der Elbe im Raum Mühlberg das Hochwasserereignis aus dem Jahr 2002 als Be-
messungshochwasser angesetzt. Diese Vorgehensweise ist mit dem Freistaat Sachsen ab-
gestimmt. /24/  

 



LfULG FLOOD-WISE Pilotprojekt „Elbe bei Mühlberg“ Bericht 
LUGV Hochwasserrisikomanagementplan  

Planungsgesellschaft Scholz + Lewis mbH 57 
G:\FB_Wasserbau\Projekte\7355_HWRM_Muehlberg_Los2\Bericht\HWRMPL_Muehlberg.docx 

4.3.4 Bauvorsorge 

Mit der Bauvorsorge werden zwei Hauptziele verfolgt (vgl. Abschnitt 4.2). Zum einen sollen 
Schäden durch Hochwasser am Bauwerk oder an Anlagen der kritischen Infrastruktur ver-
mieden oder möglichst gering gehalten werden (Eigenvorsorge). Zum anderen soll verhindert 
werden, dass bei Hochwasser vom Bauwerk oder den darin gelagerten Stoffen Gefahren 
ausgehen. Die Grundlage zur Umsetzung dieser Zielstellungen wird mit der Festsetzung und 
Ausweisung der Überschwemmungsgebiete gelegt (vgl. Abschnitt 4.3.1). Hinsichtlich des 
Erreichens der zweiten Zielstellung ist in den Wassergesetzen der Länder festgelegt, dass 
bauliche Anlagen in Überschwemmungsgebieten Anforderungen erfüllen müssen, damit 
„keine Gefahr der Verunreinigung von abfließendem Hochwasser besteht“ (§ 101 
BbgWG /3/) bzw. dass „bei Sanierung und Neubau geeignete bautechnische Maßnahmen 
vorzunehmen [sind], um den Eintrag wassergefährdender Stoffe bei Überschwemmungen zu 
verhindern“ (§ 100 Abs. 7 SächsWG /2/).  

Unter den Anlagen der kritischen Infrastruktur sind nach Art. 6 V c der HWRM-RL vor allem 
die zur Sicherung der Trinkwasserversorgung eingerichteten Wasserschutzgebiete zu sehen. 
Zielsetzungen im Hochwasser-Risikomanagement sind vor allem auf die Wasserqualität 
(Gebietsschutz bzw. Rohwasserqualität, Anlagenreinheit) und die Wasserverfügbarkeit (An-
lagenresistenz, Transportkapazitäten) zu orientieren. Es ist sicherzustellen, dass von den 
Überflutungen der Wasserschutzgebiete sowie der Brunnen- und Transportanlagen keine 
nicht ausgleichbaren Beeinträchtigungen der Versorgungssicherheit ausgehen. 

Um zu vermeiden, dass in Gebieten mit seltenem Hochwasser wenig Bauvorsorge betrieben 
wird, muss durch Information und Öffentlichkeitsarbeit versucht werden, ein Bewusstsein für 
die möglichen Risiken zu schaffen, und es müssen Hinweise und Hilfen zur Schadenminde-
rung gegeben werden. /85/ Hinweise für bauliche Schutz- und Vorsorgemaßnahmen in 
hochwassergefährdeten Gebieten enthält beispielsweise die Hochwasserschutzfibel /102/, 
/103/ des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Zur privaten Bauvor-
sorge gehören demnach konstruktive Maßnahmen zur Verhinderung des Eindringens von 
Wasser in das Gebäude, die Verwendung wasserresistenter Baumaterialien, eine hochwas-
sersichere Hausinstallation und Lagerung von wassergefährdenden Stoffen sowie eine an-
gepasste Nutzung des Gebäudes entsprechend der unterschiedlichen Gefährdung einzelner 
Stockwerke. Auf der Homepage des sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft 
und Geologie existiert ein Link zur Hochwasserschutzfibel /103/ (http://www.umwelt.  
sachsen.de/umwelt/wasser/9035.htm). Zudem wurde das Dokument im Rahmen der Hoch-
wasser-Wanderausstellung „Alle in einem Boot“ sowohl in Sachsen als auch in Brandenburg 
öffentlich ausgelegt. /62/, /63/ 

Die Durchführung entsprechender Maßnahmen erfordert eigenverantwortliches Handeln der 
potenziell Betroffenen. Gemäß dem Gesetz zur Verbesserung des vorbeugenden Hochwas-
serschutzes aus dem Jahr 2005 /7/ ist „Jede Person, die durch Hochwasser betroffen sein 
kann, … im Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren verpflichtet, geeignete Vorsorge-
maßnahmen zum Schutz vor Hochwassergefahren und zur Schadensminderung zu treffen“ 
/7/. Diese Regelung wurde ebenso in § 5 des WHG /1/ sowie § 99 Abs. 3 SächsWG /2/ ver-
ankert. Welche Maßnahmen im Einzelnen getroffen werden müssen, unterliegt jedoch in der 
Regel keiner gesetzlichen Vorschrift, sondern beruht auf Freiwilligkeit. Nur wenige Kommu-
nen besitzen bereits eine Verordnung über die Durchführung bestimmter Vorsorgemaßnah-
men, wie z. B. der Einbau von Rückstausicherungen. /86/ Für die sächsischen und branden-
burgischen Gemeinden im Pilotgebiet „Elbe bei Mühlberg“ konnte eine solche Vorschrift nicht 
recherchiert werden.  
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Längere hochwasserfreie Perioden führen im Allgemeinen zu einem sorglosen Umgang mit 
dem Hochwasserrisiko, das den potenziell Betroffenen dann nicht mehr bewusst ist. Bewoh-
ner hinter den Deichen vertrauen auf den vermeintlich sicheren Schutz und betreiben kaum 
private Vorsorge. /85/ Für die im Schadensfall häufig gezahlten öffentlichen Finanzhilfen gibt 
es jedoch keine gesetzliche Verpflichtung, so dass die potentiell Betroffenen auf jeden Fall 
Eigenvorsorge betreiben sollten. /85/ In den Leitlinien der LAWA für einen zukunftsweisen-
den Hochwasserschutz /104/ wird zudem eingeschätzt, dass in der Bauvorsorge die größten 
Chancen liegen, das Schadenspotenzial nachhaltig zu verringern. 

Ein Ist-Ziel-Vergleich zum Stand der Umsetzung baulicher Vorsorgemaßnahmen im Pilotge-
biet „Elbe bei Mühlberg“ ist nicht möglich, da es dafür keine geeignete Datengrundlage gibt. 
Voraussetzung für einen derartigen Vergleich wäre einerseits die Formulierung konkreter, 
d. h. messbarer Ziele und andererseits ein Monitoring anhand von ausgewählten Kenndaten 
bzw. Kontrollergebnissen, wie es in /100/ gefordert wird. 

 

4.3.5 Risikovorsorge 

Risikovorsorge zielt darauf ab, finanzielle Eigenvorsorge gegenüber Risiken zu betreiben, die 
trotz der örtlich vorhandenen Schutzstandards verbleiben und im Schadensfall die eigene 
Leistungsfähigkeit überfordern würden. /100/ Dies kann durch Bildung von Rücklagen oder 
den Abschluss von Versicherungen gegen Naturgewalten erreicht werden. Voraussetzungen 
dafür, dass sich potenziell Betroffene überhaupt um eine Risikovorsorge kümmern, sind nach 
/100/: 

 eine Vorstellung darüber, welche Größenordnung die eigenen Hochwasserschäden 
erreichen können, 

 die Sensibilisierung, dass die Risikovorsorge der Eigenverantwortung unterliegt, 

 die Verfügbarkeit von Informationen zu den Möglichkeiten und Randbedingungen des 
Versicherungsschutzes. 

In allen genannten Punkten können die potenziell Betroffenen in geeigneter Weise unter-
stützt werden. Zur Einschätzung der Gefährdung und potenzieller Hochwasserschäden sind 
z. B. Gefahren- und Risikokarten eine wertvolle Hilfe. Die Sensibilisierung für eine Risikovor-
sorge erfordert Aufklärung darüber, dass für Hochwasserschäden an privaten Gebäuden und 
Grundstücken weder Bund, Land noch Kommunen haften und es keine gesetzliche Ver-
pflichtung für die im Schadensfall häufig gezahlten öffentlichen Finanzhilfen gibt. /85/ Bei der 
Verbreitung von Informationen zum Versicherungsschutz sollten kommunale Gebietskörper-
schaften eine aktive Rolle spielen. /100/ Eine Verpflichtung zum Abschluss einer Hochwas-
serversicherung zur privaten Risikovorsorge gibt es für die Bewohner und Eigentümer in 
hochwassergefährdeten Gebieten in Deutschland nicht. /84/ 

Wie bereits zur Umsetzung der Bauvorsorge (vgl. Abschnitt 4.3.4) kann auch zur Sachlage 
der Risikovorsorge im Pilotgebiet „Elbe bei Mühlberg“ kein Ist-Ziel-Vergleich durchgeführt 
werden, da es keine geeignete Datengrundlage gibt. 

 

4.3.6 Informationsvorsorge 

Die Hochwasservorhersage und die Warnung der betroffenen Bürger vor einem drohenden 
Hochwasser sind ebenso wesentliche Voraussetzungen für eine zielgerichtete und koordi-
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nierte Gefahrenabwehr im Hochwasserfall wie die vorbeugende Aufklärung der Bevölkerung 
über Hochwassergefahren- und -risiken sowie über Alarmierungswege.  

 

– Sachsen – 

Nach /100/ sollten die Bewohner und Eigentümer sowie Betreiber wirtschaftlicher Aktivitäten 
und sonstiger Einrichtungen einen freien Zugang zu Informationen über die Hochwasserge-
fahr und das Hochwasserrisiko für ihre Grundstücke haben. Dies wird in Sachsen grundsätz-
lich durch die Darstellung von Überschwemmungsgebieten in den Raumordnungs- und Bau-
leitplänen gemäß § 100 Abs. 7 SächsWG /2/ und im Liegenschaftskataster gemäß § 100 
Abs. 8 SächsWG /2/ gewährleistet (vgl. Abschnitt 4.3.1). 

Zusätzlich zur Darstellung der Überschwemmungs- und Risikogebiete in den Regionalplänen 
wird vom LfULG ein frei zugänglicher Kartendienst im Internet angeboten (http://www. 
umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/6021.htm). Hier können u. a. interaktive Karten zu fol-
genden Themen betrachtet werden: 

 Pegelmessnetz, 
 festgesetzte Überschwemmungsgebiete, 
 Wassertiefe bei einem 100-jährlichen Hochwasser (Hochwasserintensität HQ100), 
 Gefahrenkarten für Hochwasser unterschiedlicher Jährlichkeit, 
 überschwemmte Flächen beim Hochwasser im August 2002. 

Für die Elbe bei Mühlberg werden auf der Homepage des LfULG aktuelle Karten bereitge-
stellt, die die Hochwassergefahren und -risiken sowohl für das sächsische als auch das 
brandenburgische Territorium des Pilotgebietes abbilden (http://www.umwelt.sachsen.de/ 
umwelt/wasser/9035.htm). 

Weitere gesetzliche Grundlagen zur Informationsvorsorge werden in § 104 Abs. 2 SächsWG 
/2/ sowie mit der Verordnung über den Hochwassernachrichten- und Alarmdienst (HWNAV) 
/8/ und der Verwaltungsvorschrift zum Hochwassernachrichten- und Alarmdienst (Hochwas-
sermeldeordnung – VwV HWMO) /9/ geregelt. Dabei enthält die HWNAV /8/ grundsätzliche 
Regelungen zum Hochwassernachrichten- und Alarmdienst, die durch die HWMO /9/ inhalt-
lich weiter untersetzt werden. 

Nach dem Augusthochwasser 2002 wurde der Hochwassermelde- und Nachrichtendienst in 
Sachsen modernisiert. Dabei wurden folgende Schwerpunkte gesetzt: /92/ 

 die Zusammenführung der regionalen Hochwasserzentralen zu einem Landeshoch-
wasserzentrum (LHWZ) und dessen technische Neuausstattung, 

 die technische Aufrüstung des Hochwasser-Pegelmessnetzes (besonders für eine 
höhere Ausfallsicherheit), 

 die Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem Deutschen Wetterdienst (DWD) 
durch eine Rahmenvereinbarung, 

 der Aufbau eines Landes-Niederschlagsmessnetzes mit dem DWD, 

 die Verbesserung der Hochwasservorhersagemodelle und die Verlängerung des 
Vorhersagezeitraumes für die Elbe, 

 die Neufassung der HWNAV (s. o.), mit der gewährleistet wird, dass hochwasserge-
fährdete Gemeinden und ausgewählte Dritte Hochwassernachrichten vom LHWZ auf 
direktem Weg erhalten. 
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In Abbildung 4-7 werden die Melde- und Informationswege der Hochwassernachrichten in 
Sachsen veranschaulicht. 

 

Abbildung 4-7: Melde- und Informationswege der Hochwassernachrichten in Sachsen, /92/ 

 

Fachliche Grundlagen für die Hochwasserstandsmeldungen, Hochwasserwarnungen und 
Hochwassereilbenachrichtigungen durch das LHWZ sind einerseits die Beobachtungen an 
Hochwassermeldepegeln und andererseits die Berechnungen von Hochwasservorhersage-
modellen. Tabelle 4-3 enthält eine Übersicht über die für den Gewässerabschnitt des Pilot-
gebietes relevanten Hochwassermeldepegel mit ihren Alarmstufen. Gemäß sächsischer 
HWMO /9/ haben die einzelnen Alarmstufen folgende Bedeutung: 

 Alarmstufe I - Meldedienst,  

 Alarmstufe II - Kontrolldienst,  

 Alarmstufe III - Wachdienst, 

 Alarmstufe IV - Hochwasserabwehr. 

Die Pegelwerte (Wasserstände) der Alarmstufen I bis IV sind für die Hochwassermeldepegel 
in der HWMO /9/ festgelegt. 

Tabelle 4-3: Sächsische Hochwassermeldepegel für das Pilotgebiet „Elbe bei Mühlberg“ 
und ihre Alarmstufen, /9/ 

 
Pegel 
 

Wasserstand in cm bei Alarmstufe Alarmstufe gilt für  
Gewässerabschnitt im Landkreis 

I II III IV 

Riesa 480 600 680 760 
Nordsachsen, Elbe oberhalb 
Mündung Dahle 

Torgau 580 660 740 780 
Nordsachsen, Elbe unterhalb 
Mündung Dahle 
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Im Hochwasserfall kommt an der Elbe in Sachsen ein Vorhersagemodell für Wasserstand- 
und Durchflussganglinien zum Einsatz. Das Modell basiert auf der Beschreibung des Wel-
lenablaufes in der oberen Elbe unterhalb der Moldaumündung. Es wurde in den Achtziger 
Jahren gemeinsam mit der Tschechischen Republik entwickelt und wurde damals auf einem 
Großrechner der ehemaligen Wasserwirtschaftsdirektion in Dresden abgearbeitet. /105/ Der 
Modellansatz wurde für die PC-Abarbeitung aufbereitet und dv-technisch immer aktualisiert 
und angepasst. Nach jedem bedeutenden Hochwasser wurden die Modellparameter erneu-
ert und das Modell entsprechend den aktuellen Gegebenheiten eingestellt. 

Das Vorhersagemodell ist ein reines Flusslaufmodell, die Berechnung erfolgt mit dem Trans-
lations-Diffusions-Ansatz. Der am Unterpegel einer Fließstrecke erreichbare Vorhersagehori-
zont ergibt sich aus dem Zeitpunkt des letzten Eingabewertes am Oberpegel plus Laufzeit 
von dort zum entsprechenden Unterpegel. Je genauer die zukünftige Entwicklung bereits für 
den Oberpegel bekannt ist, desto genauer kann folglich für den Unterpegel prognostiziert 
werden. Zur Verbesserung der Ergebnisse wird zusätzlich mit einer Fehlernachführung ge-
arbeitet. /105/ 

Das beschriebene Modell basiert hauptsächlich auf den Hochwasserereignissen zwischen 
1954 und 1981. Deren Durchflüsse lagen am Pegel Dresden durchweg unter 2.500 m³/s. 
/105/ Eine Nacheichung des Modells erfolgte aufgrund der Ereignisse von 2002 und 2006.  

Das konzeptionelle Hochwasservorhersagemodell für die Elbe hat sich auch unter den ext-
remen hydrologischen und hydraulischen Verhältnissen des Hochwasserereignisses im Au-
gust 2002 als geeignet erwiesen und gute Vorhersagen berechnet. /105/ 

Das Hochwassermodell berechnet Vorhersagen für die Pegel Ústí nad Labem (Elbe) sowie 
für die sächsischen Elbepegel Schöna, Dresden, Riesa und Torgau. Diese Modellergebnisse 
werden mit denen des mit dem Wasserstandsvorhersagemodell ELBA, welches durch die 
Vorhersagezentrale des WSA Magdeburg ständig betrieben wird, und Vorhersagen für den 
gesamten Elbestrom von Dresden bis Boizenburg ermöglicht, im Hochwasserfall gemeinsa-
me Vorhersagezentrale mit dem Land Sachsen-Anhalt, abgeglichen. Somit ist sichergestellt, 
dass die herausgegebenen Hochwasservorhersagen widerspruchsfrei sind. /105/ 

Im Freistaat Sachsen sollen Hochwasservorhersagen für den Elbestrom auch weiterhin nach 
dem bisherigen Modellansatz erfolgen. Zur Verbesserung der Vorhersagegenauigkeit wur-
den die Modellparameter an weiteren Hochwasserereignissen kalibriert, es stehen jetzt in 
Abhängigkeit vom Durchflussbereich unterschiedlich wählbare Parametersätze für die Vor-
hersageberechnung zur Verfügung. Im Zusammenhang mit der technischen Ausrüstung des 
LHWZ ist vorgesehen, ein sogenanntes Prognosemodul zu erarbeiten, welches alle Eingabe- 
und Ausgabewerte der unterschiedlichen Vorhersagemodelle verwaltet und es ermöglicht, 
hinsichtlich der äußeren Form einheitliche Hochwasserberichte bzw. -vorhersagen zu veröf-
fentlichen. /105/ 

Parallel dazu soll im LHWZ auch das hydrodynamische Vorhersagemodell für die Elbe, wel-
ches derzeit von WSV/BfG in Zusammenarbeit mit den Elbanliegerländern entwickelt wird, 
für den sächsischen Abschnitt zur Anwendung kommen. Mit diesem sollen nicht nur Hoch-
wasservorhersagen, sondern auch Szenarienrechnung für wasserbauliche Maßnahmen oder 
Havarien (Deichbrüche) durchgeführt werden. /105/ 

 

Eine wesentliche Maßnahme zur Verbesserung der Informationsvorsorge in Sachsen und 
damit auch im Pilotgebiet „Elbe bei Mühlberg“ ist die Erneuerung des im LHWZ implemen-
tierten Hochwasserinformations- und Managementsystems (HWIMS). Dieses System, das im 
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Jahr 2005 in Betrieb genommen wurde, erfüllte und erfüllt aus funktionaler Perspektive im 
Wesentlichen seine Aufgaben. Es entspricht aber insbesondere aus dv-technischer Sicht 
nicht mehr den Anforderungen. /64/ 

Mit der Neuimplementierung soll das HWIMS an neue bzw. geänderte fachliche, insbesonde-
re technische Anforderungen angepasst werden. Im Fokus stehen dabei u. a.: /64/ 

 Die Verbesserung der Stabilität und Verfügbarkeit, 
 Die Verbesserung der Flexibilität, Performance und Nutzerfreundlichkeit, 
 Die einfachere Bestätigung des Empfangs von Hochwassereilbenachrichtigungen 

durch Informationsempfänger. 

Die Ausschreibung der Neuimplementierung des HWIMS erfolgte im März 2011. Im Rahmen 
dieser Ausschreibung soll ein Auftragnehmer gefunden werden, der das HWIMS bis Sep-
tember 2013 technisch realisiert. /64/ 

 

– Brandenburg – 

Eine Darstellung potenzieller Überflutungsbereiche für das brandenburgische Untersu-
chungsgebiet ist im LEP B-B (5.3 (G) Risikobereich Hochwasser) enthalten (vgl. Ab-
schnitt 4.3.1 sowie Abbildung 4-4). Ein eigenständiger Kartendienst für Hochwassergefah-
ren- und -risikokarten, wie er in Sachsen besteht (s. o.), wird vom Land Brandenburg bisher 
nicht angeboten. Es wird jedoch beabsichtigt, einen solchen Kartendienst in Brandenburg 
aufzubauen, der später sowohl die Überschwemmungsgebiete darstellen als auch Hochwas-
sergefahren- und -risikokarten beinhalten soll. Für das Pilotgebiet „Elbe bei Mühlberg“ wer-
den derzeit auf der Homepage des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft 
und Geologie (LfULG) aktuelle Karten bereit gestellt, die die Hochwassergefahren und  
-risiken sowohl für das sächsische als auch das brandenburgische Territorium des Pilotge-
bietes abbilden (http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/9035.htm).  

Die gesetzliche Grundlage „einen Warn- und Alarmdienst … zur Übermittlung von Hochwas-
sermeldungen einzurichten“ (§ 114 Abs. 1) wird in Brandenburg im BbgWG /3/ gelegt. Des 
Weiteren ist in § 114 Abs. 5 BbgWG /3/ festgelegt, dass „Das Wasserwirtschaftsamt … die 
Öffentlichkeit in den betroffenen Gebieten regelmäßig über Hochwassergefahren, geeignete 
Vorsorgemaßnahmen und Verhaltensregeln“ /3/ informiert. Die Aufgaben und Bestimmungen 
zur Durchführung des Hochwassermeldedienstes im Land Brandenburg werden in der 
Hochwassermeldedienstverordnung (HWMDV) /10/ geregelt. 

Das Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (LUGV) als Wasserwirt-
schaftsamt des Landes Brandenburg leitet und koordiniert den Hochwassermeldedienst. Auf 
der Grundlage von Wasserstandsmessungen an den Hochwassermeldepegeln, meteorologi-
schen Beobachtungsergebnissen sowie weiteren hochwasserrelevanten Informationen (vgl. 
Abbildung 4-8) werden vom LUGV gemeinsam mit den für die jeweiligen Flussgebiete zu-
ständigen Hochwassermeldezentren im Land Brandenburg Hochwasserinformationen und  
-warnungen herausgegeben. Das Hochwassermeldezentrum Cottbus ist dabei u. a. zustän-
dig für den Flussabschnitt der Elbe im Elbe-Elster-Kreis. Die Hochwassermeldungen werden 
per Fax oder E-Mail verteilt und im Internet unter http://www.luis.brandenburg.de/w/ veröf-
fentlicht. 
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Abbildung 4-8: Melde- und Informationswege der Hochwassernachrichten in Brandenburg, 
LUGV 

Seit der Einrichtung im Jahr 1994 haben sich die Hochwassermeldezentren in Brandenburg 
an aktuelle Standards angepasst und sich hinsichtlich des Datenaustausches und der  
-präsentation weiterentwickelt. Die Organisation des Hochwassermeldedienstes in Branden-
burg wird in /93/ eingehend beschrieben. 

Die Alarmstufen I bis IV werden ausgelöst, wenn die festgelegten Richtwerte der Wasser-
stände an den Richtpegeln erreicht bzw. überschritten werden. Die Alarmstufen I und II wer-
den durch das Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (LUGV) ausgeru-
fen. Die Stufen III und IV werden durch das LUGV empfohlen, jedoch in Abstimmung mit der 
unteren Wasserbehörde vom Landrat/diensthabenden Landrat ausgerufen. Die einzelnen 
Alarmstufen haben folgende Bedeutung: /93/ 

 Alarmstufe I – Wasserstandsmeldedienst,  

 Alarmstufe II – Kontrolldienst,  

 Alarmstufe III – Wachdienst, 

 Alarmstufe IV – Katastrophenabwehr Hochwasser. 

Die derzeit maßgebenden Wasserstände zur Auslösung der Hochwasseralarmstufen für die 
Elbe im brandenburgischen Pilotgebiet sind in nachfolgender Tabelle aufgeführt. /11/ 
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Tabelle 4-4: Hochwassermeldepegel für das brandenburgische Pilotgebiet „Elbe bei 
Mühlberg“ und ihre Alarmstufen, LUGV, /11/ 

 
Pegel 

Wasserstand in cm bei Alarmstufe 

I II III IV 

Dresden 350 500 600 700 

Mühlberg 620 720 780 850 

Torgau 580 660 740 780 

 

Die Richtwerte der Alarmstufen des Pegels Mühlberg wurden bisher in Bezug zum unterhalb 
gelegenen Pegel Torgau bestimmt. Nach Aufbau des sächsischen Pegels Riesa wäre dieser 
oberhalb gelegene Pegel aus heutiger Sicht geeigneter für die Informationsvorsorge im 
Raum Mühlberg. 

Die Stadt Mühlberg/Elbe ist zudem an den Hochwassernachrichtendienst von Sachsen an-
geschlossen. 

Als Zielstellung zur Verbesserung der Informationsvorsorge leitet sich ab, zukünftig die 
Richtwerte zur Auslösung der Alarmstufen am Pegel Mühlberg an den oberhalb gelegenen 
Pegel Riesa anzupassen.  

 

4.3.7 Verhaltensvorsorge 

Verhaltensvorsorge bedeutet, das Verhalten während eines Hochwassers und die individuel-
len Möglichkeiten zur Schadensvorbeugung und Schadensminderung zu verbessern. Die 
Verhaltensvorsorge bezieht sich dabei auf den Zeitraum zwischen dem Anlaufen eines 
Hochwassers und dem Eintritt kritischer Hochwasserstände. /101/ Eine wesentliche Grund-
lage für das richtige Verhalten im Hochwasserfall stellt zunächst die Aufklärung der betroffe-
nen Bevölkerung über die Hochwasserrisiken dar (vgl. Abschnitt 4.3.6).  

Neben dem freien Zugang zu hochwasserrelevanten Informationen ist das Problembewusst-
sein der Bürger in Bezug auf Hochwasserrisiken eine weitere Voraussetzung für eine wirk-
same Verhaltensvorsorge. Hier setzt ein 2-tägiges Schulungsangebot zum präventiven 
Hochwasserschutz an, das vom Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirt-
schaft gefördert und vom DWA-Landesverband Sachsen/Thüringen seit 2008 organisiert 
wird. Darin werden in Fachvorträgen und praktischen Übungen wesentliche Kenntnisse zum 
richtigen Verhalten vor und während eines Hochwassers vermittelt. Inhaltliche Schwerpunkte 
sind u. a.: /106/ 

 Rechte und Pflichten in hochwassergefährdeten Gebieten,  
 Kommunikationswege bei Hochwasserlagen,  
 Organisation und Aufgaben der kommunalen Wasserwehr,  
 Inhalt und Anwendung von Gefahrenhinweiskarten,  
 Maßnahmen des vorbeugenden Hochwasserschutzes,  
 Deiche und Deichverteidigung sowie  
 praktische Übungen zur Hochwasserabwehr z. B. Einweisung zum Sandsackverbau. 
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Zur Zielgruppe dieser Schulungen gehören Mitarbeiter von Kommunen (Städte, Gemeinden, 
Landkreise), von Katastrophen- und Brandschutzbehörden sowie der Wasserwirtschaftsver-
waltungen, Wasser- und Feuerwehren und Interessierte, die das vermittelte Wissen anwen-
den und weitergeben sollen. Bis Juli 2011 wurden insgesamt 1.479 Teilnehmer in 73 Kursen 
geschult. Die Schulungen fanden sowohl in den Flussmeistereien der LTV als auch direkt bei 
den Interessierten (so genannte Inhouse-Schulungen) statt. Im Pilotgebiet „Elbe bei Mühl-
berg“ nahmen Interessierte aus den Kommunen Stadt Belgern, Cavertitz und Stadt Strehla 
an dem Schulungsangebot teil. /106/ 

In /100/ wird die Rolle der Kommunen bei der Stärkung der Verhaltensvorsorge der Bürger 
betont. Zu den entsprechenden Handlungsfeldern gehören interaktive Informationsangebote 
zur Gefährdungslage und zu Maßnahmen des Objektschutzes in Bürgerverantwortung, die 
Visualisierung von Überflutungshöhen, z. B. durch Hochwassermarken, und die Einbezie-
hung der Bürger in Hochwasserübungen der Einsatzkräfte. Hochwasserübungen werden in 
Sachsen seit 2002 regelmäßig durch die Katastrophenschutz- und Wasserbehörden in ver-
schiedenen Formen durchgeführt. /84/ 

In Brandenburg bietet das Referat Ö5 - Hochwasserschutz, Wasserbau, Baudienststelle des 
Landesamtes für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (LUGV) Schulungen zur Ge-
fahrenabwehr im Hochwasserfall an. Diese sind für Einsatzkräfte, die zur Deichverteidigung 
bzw. zum Hochwassereinsatz herangezogen werden, in der Regel kostenlos. Als Fachbe-
hörde kann das LUGV Brandenburg darüber hinaus die mit der Hochwasserabwehr befass-
ten Katastrophenschutzbehörden schulen. 

 

4.3.8 Vorbereitung der Abwehr von Hochwassergefahren 

– Sachsen – 

Gemäß § 101 Abs. 1 SächsWG /2/ sind die Gemeinden verpflichtet, von ihrem Gemeindege-
biet Gefahren durch Hochwasser und Eisgang abzuwehren, soweit dies im öffentlichen Inte-
resse geboten ist. Dazu haben die Gemeinden entsprechend den örtlichen Verhältnissen die 
erforderlichen personellen, sachlichen und organisatorischen Maßnahmen zu treffen, insbe-
sondere Einsatzkräfte und technische Mittel bereitzuhalten. Gemeinden, die erfahrungsge-
mäß durch Überschwemmungen gefährdet werden, müssen nach § 102 Abs. 1 SächsWG /2/ 
einen Wasserwehrdienst einrichten und Details durch gemeindliche Wasserwehrsatzungen 
regeln. Bestandteil dieser Satzungen sollen Alarm- und Einsatzpläne sein, die im Ereignisfall 
verbindlich anzuwenden sind. Nach /92/ verfügen in Sachsen alle betroffenen Kommunen 
über eine Wasserwehr, 90 % davon über einen Hochwasseralarm- und Einsatzplan und 
91 % über eine beschlossene Wasserwehrsatzung. /92/ Die sächsischen Gemeinden (Stadt 
Belgern, Gemeinde Cavertitz, Stadt Strehla, Gemeinde Arzberg (in der Verwaltungsgemein-
schaft Beilrode), Gemeinde Zeithain) im Pilotgebiet besitzen jeweils eine Wasserwehrsat-
zung (/14/, /15/, /16/) sowie Alarm- und Einsatzpläne. 

In den Alarm- und Einsatzplänen werden u. a. die im Gemeindegebiet befindlichen Gewäs-
ser und Gefährdungsgebiete benannt, der Beginn der Gefahrenlage definiert, zuständige 
Behörden und Hilfsdienste aufgeführt sowie im Gefahrenfall einzuleitende Maßnahmen ge-
regelt. Darüber hinaus besitzen die sächsischen Gemeinden im Pilotgebiet „Elbe bei Mühl-
berg“ jeweils ein Depot für Sandsäcke und Geräte zur Gefahrenabwehr, wie Schaufeln, 
Lampen, Pumpen. Für einige Ausrüstungsgegenstände und Materialien ist in den Alarm- und 
Einsatzplänen geregelt, welche Firmen diese im Hochwasserfall zur Verfügung stellen. /65/, 
/66/, /67/ 
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Der Freistaat Sachsen unterstützt die Gemeinden bei der Hochwasserabwehr u. a. durch 
folgende Vorkehrungen: 

 Gemäß Förderrichtlinie Gewässer/Hochwasserschutz – RL GH/2007 /12/ werden die 
Ausrüstung von Wasserwehren sowie die Aus- und Fortbildung und der Erfahrungs-
austausch der gemeindlichen Wasserwehren bis zu 75 % gefördert. 

 Für die kommunalen Wasserwehren wurde eine Landesreserve Hochwasserschutz 
eingerichtet, die von der Landestalsperrenverwaltung betreut wird. Hier lagern über 
6,5 Mio. Sandsäcke und Ausrüstung, z. B. Pumpen, Boote und Mobildämme. /92/ 
Nächste Anlaufstellen für das Pilotgebiet „Elbe bei Mühlberg“ sind Trebsen im Mul-
dentalkreis und Radeburg im Landkreis Meißen. 

 Durchführung von jährlichen Fachtagungen zu den Aufgaben der kommunalen Was-
serwehren und Beratungen bei den kommunalen Spitzenverbänden. /92/ 

 Organisation von Hochwasserschutzübungen durch die Katastrophenschutz- und 
Wasserbehörden (vgl. Abschnitt 4.3.7). 

 Finanzielle Förderung sowie personelle und logistische Unterstützung des Schu-
lungsangebots des DWA zum präventiven Hochwasserschutz (vgl. Abschnitt 4.3.7). 

Zur Unterstützung der örtlichen Behörden und Einsatzleitungen bei der Planung und Durch-
führung der Katastrophenabwehr wurde im Auftrag des Freistaates Sachsen im Rahmen des 
INTERREG-Projektes ELLA die „Interaktive Gefahrenkarte für den kommunalen Hochwas-
serschutz“ (INGE) entwickelt. Pilotkommunen für die Testung von INGE in Sachsen waren 
Glauchau, Torgau, Radebeul und Meißen. /94/ Mit Hilfe dieser GIS-basierten Software kön-
nen die Alarmierungsunterlagen von Städten visualisiert und ein Überblick über die gefährde-
ten Objekte in Abhängigkeit von der Höhe der aktuellen bzw. der zu erwartenden Wasser-
stände vermittelt werden. /107/ 

 

– Brandenburg – 

Gemäß § 3 Abs. 2 BbgBKG /13/ sind in Brandenburg die amtsfreien Gemeinden, die Ämter 
und die kreisfreien Städte verpflichtet, eine Gefahren- und Risikoanalyse sowie einen Gefah-
renabwehrbedarfsplan zu erstellen. Dazu haben die Gemeinden den örtlichen Verhältnissen 
entsprechend Schutzziele festzulegen, nach denen die Personal- und Sachausstattung der 
Feuerwehr bestimmt wird. Der Gefahrenabwehrbedarfsplan der Stadt Mühlberg/Elbe /17/ 
wurde unter Mitarbeit des stellvertretenden Stadtwehrführers sowie des Ordnungsamtes auf-
gestellt und am 27. Oktober 2010 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.  

Darüber hinaus hat die Stadt Mühlberg/Elbe nach dem Hochwasserereignis im August 2002 
einen Maßnahmeplan /18/ erarbeitet, welcher bereits mehrfach und zuletzt im Februar 2012 
aktualisiert wurde. Darin sind neben fachlichen Informationen zur Beurteilung der örtlichen 
Gegebenheiten und der Darstellung der wasserwirtschaftlichen Anlagen und Zuwegungen 
auch Kontaktadressen und Ansprechpartner von ansässigen Unternehmen und Einrichtun-
gen sowie Behörden benannt. Des Weiteren ist darin die Vorgehensweise der Hochwasser-
meldung sowie der Gefahrenabwehr speziell für das Gemeindegebiet festgelegt (vgl. Abbil-
dung 4-9). Der Maßnahmeplan der Stadt Mühlberg/Elbe ist vergleichbar mit den Alarm- und 
Einsatzplänen der sächsischen Gemeinden. Des Weiteren besitzt die Stadt Mühlberg/Elbe 
ein gemeindeeigenes Depot zur Lagerung von Geräten und Hilfsmitteln zur Hochwasserge-
fahrenabwehr. Zudem unterhält das Ministerium des Innern im 125 km entfernten Beeskow 
ein Hochwasserschutzlager, in welchem zahlreiche Maschinen und Ausrüstungsgegenstän-
de zur Hochwasserbekämpfung bereitgehalten werden. Aus dem Hochwasserschutzlager in 
Beeskow kann auch die Stadt Mühlberg/Elbe im Bedarfsfall Geräte und Materialien bezie-



LfULG FLOOD-WISE Pilotprojekt „Elbe bei Mühlberg“ Bericht 
LUGV Hochwasserrisikomanagementplan  

Planungsgesellschaft Scholz + Lewis mbH 67 
G:\FB_Wasserbau\Projekte\7355_HWRM_Muehlberg_Los2\Bericht\HWRMPL_Muehlberg.docx 

hen. Für nicht permanent vorgehaltene Materialien und Ausrüstungsgegenstände ist in ver-
traglichen Vereinbarungen geregelt, dass diese bei Erfordernis von umliegenden Firmen 
bereitgestellt werden.  

 

Abbildung 4-9: Hochwassermeldesystem der Stadt Mühlberg/Elbe, /18/ 
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5 Maßnahmenplan (gemäß Art. 7 III HWRM-RL) 

Entsprechend Art. 7 III HWRM-RL /5/ beinhalten Hochwasserrisikomanagementpläne Maß-
nahmen zur Verringerung potenzieller nachteiliger Folgen für die menschliche Gesundheit, 
die Umwelt, das Kulturerbe und die wirtschaftliche Tätigkeit. 

Für die Auswahl geeigneter Maßnahmen bietet sich nach /89/ für jeden Handlungsbereich 
eine zweistufige Vorgehensweise mit den Schritten Bestandserhebung und Festlegung der 
Maßnahmen an. Mit der Bestandserhebung werden der Stand der Zielerreichung, die bereits 
laufenden Maßnahmen und die Defizite erfasst und somit der bestehende Handlungsbedarf 
aufgezeigt. Die Bestandserhebung erfolgte mit der Beschreibung des Istzustandes und dem 
Ist-Ziel-Vergleich in Abschnitt 4.3. Grundlage für die Festlegung der Maßnahmen ist der bei 
der Bestandserhebung abgeleitete Handlungsbedarf. Dabei soll die Frage: „Was ist noch zu 
tun, um das Ziel zu erreichen bzw. ihm näher zu kommen?“ beantwortet werden. /89/ 
„Grundgedanke muss sein, für den HWRM-Plan realisierbare Maßnahmen aufzulisten und 
deren Umsetzung in sinnvollen Schritten zu beschreiben. Ziel ist hierbei eine Schwerpunkt-
setzung und nicht die vollständige Abarbeitung aller Handlungsbereiche. Die Maßnahmen 
werden für einen überschaubaren Zeitraum benannt, welcher sich am Zeitpunkt der nächs-
ten Aktualisierung des HWRM-Plans im Jahr 2021“ orientiert. /89/ 

 

5.1 Maßnahmenauswahl 

5.1.1 Flächenvorsorge 

In Abschnitt 4.3.1 wurde die wesentliche Bedeutung der Ausweisung und Festsetzung von 
Überschwemmungsgebieten im Hinblick auf die Erreichung des in Abschnitt 4.2 formulierten 
Ziels für den Handlungsbereich Flächenvorsorge aufgezeigt. Erst durch die Festsetzung und 
kartografische Ausweisung der Überschwemmungsgebiete und darüber hinaus auch der 
durch Extremereignisse überschwemmungsgefährdeten Gebiete in der Regionalplanung 
werden die Voraussetzungen entscheidend verbessert, einer Erhöhung des Schadenspoten-
zials entgegen zu wirken. Außerdem wird durch festgesetzte Überschwemmungsgebiete die 
Ausgangssituation für die Handlungsbereiche Bau-, Risiko- und Verhaltensvorsorge verbes-
sert, bei denen die individuelle Eigenvorsorge eine entscheidende Rolle spielt. So bekom-
men potenziell betroffene Bürger erst durch die Visualisierung von Überschwemmungsgebie-
ten in Gefahren- und Risikokarten eine konkrete Vorstellung über die Gefährdung und die 
potenziellen Schäden. 

– Sachsen – 

Im Freistaat Sachsen sind die an der Elbe bei Mühlberg gelegenen Überschwemmungsge-
biete ermittelt und nach § 100 SächsWG /2/ festgesetzt. In der Regionalplanung sind diese 
Gebiete als Vorranggebiete für den vorbeugenden Hochwasserschutz ausgewiesen. Risiko-
bereiche sind ebenfalls in der Regionalplanung als Vorbehaltsgebiete für den vorbeugenden 
Hochwasserschutz ausgewiesen. Hier wird auf die Abbildung 4-3 verwiesen. Mit dem im In-
ternet angebotenen frei zugänglichen Kartendienst für Hochwassergefahrenkarten wird zu-
dem das Bewusstsein von potenziell betroffenen Bürgern für die bestehende Gefährdungs-
lage geschärft. Bezüglich der Flächenvorsorge leitet sich demnach kein Handlungsbedarf für 
den sächsischen Teil des Pilotgebietes ab. Zukünftig ist jedoch darauf zu achten, dass bei 
ggf. ermittelten Änderungen an den Überschwemmungs- und Risikogebieten die Regio-
nalpläne entsprechend aktualisiert werden (vgl. Maßnahme Nr. 1 in Anlage 4).  
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– Brandenburg – 

Im Land Brandenburg sind die Überschwemmungsgebiete an der Elbe gemäß § 100 BbgWG 
/3/ festgesetzt. Die öffentliche Bekanntmachung weiterer Überschwemmungsgebiete in Form 
von entsprechenden Karten ist soweit erforderlich bis zur nach § 76 Abs. 2 Satz 2 WHG /1/ 
gesetzten Frist (22. Dezember 2013) in der Weise vorgesehen, „dass im Amtsblatt für Bran-
denburg die Behörden bezeichnet werden, bei denen beglaubigte Abschriften der Karten 
niedergelegt sind“ (§ 100 Abs. 3 BbgWG /3/). Nach Auskunft des Landesamtes für Umwelt, 
Gesundheit und Verbraucherschutz soll ein Kartendienst aufgebaut werden, der im Wesent-
lichen die Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten sowie später die Über-
schwemmungsgebiete etc. enthalten wird. Derzeit sind die Überschwemmungsgebiete und 
überschwemmungsgefährdeten Gebiete im LEP B-B /42/ als Risikobereich Hochwasser-
schutz ausgewiesen. Ein integrierter Regionalplan, der das Pilotgebiet „Elbe bei Mühlberg“ 
erfasst, liegt derzeit noch nicht vor. Es ist dementsprechend einzuschätzen, dass bezüglich 
der Ausweisung von Überschwemmungs- und überschwemmungsgefährdeten Gebieten bis 
auf die Ebene der Regionalplanung im brandenburgischen Teil des Pilotgebietes ein ent-
sprechender Handlungsbedarf besteht (vgl. Maßnahme Nr. 2 in Anlage 4). Die Flächennut-
zungs- und Bauleitpläne sind entsprechend anzupassen (vgl. Maßnahme Nr. 3 in Anlage 4). 
Mit der Ermittlung der jeweiligen Überschwemmungsflächen für Hochwasser unterschiedli-
cher Jährlichkeiten im Rahmen der Erstellung des Hochwasserrisikomanagementplanes sind 
die fachlichen Grundlagen hierfür gelegt worden. Es ist nun darauf zu achten, dass der zu 
erstellende Regionalplan auf den aktuellen Grundlagen aufbaut. 

 

5.1.2 Natürlicher Wasserrückhalt 

In den Wassergesetzen des Freistaates Sachsen und des Landes Brandenburg ist die Si-
cherung und Wiedergewinnung von Überschwemmungsgebieten grundsätzlich verankert 
(vgl. Abschnitt 4.3.1) und spiegelt sich als Handlungsschwerpunkt ebenfalls in den Landes-
entwicklungsplänen und Regionalplänen wieder. Konkrete Vorschläge zu Deichrückverle-
gungen und zur Ausweisung von Polderflächen wurden in den sächsischen Hochwasser-
schutzkonzeptionen für die Elbe /21/, /22/ untersucht. Eine mögliche Deichrückverlegung in 
Sachsen zwischen Dröschkau und Ammelgoßwitz wird derzeit aus wirtschaftlichen Gründen 
nicht weiter verfolgt, da diese Maßnahme eine mögliche Existenzgefährdung für einzelne 
landwirtschaftliche Betriebe zur Folge hat. Bei der geplanten Sanierung der sächsischen 
Elbedeiche zwischen Dröschkau und Ammelgoßwitz (Deichabschnitte Z 1.1 bis Z 1.6) wird 
dennoch ein polderfähiger Ausbau der Deiche beabsichtigt (vgl. Maßnahmen Nr. 14 bis 19 in 
Anlage 4). Des Weiteren laufen derzeit Planungen für die Errichtung des Polders Außig (vgl. 
Maßnahme Nr. 11 in Anlage 4).  

Im Rahmen der Planung zur Sanierung der brandenburgischen Elbedeiche im Pilotgebiet 
wurde ebenfalls die Möglichkeit von Deichrückverlegungen geprüft. Für die Deichstrecke 
zwischen Seeschleuse Mühlberg und Landesgrenze Sachsen (Gaitzschhäuser) (Teilobjekt 4, 
/26/) wurde bei Borschütz eine Rückverlegung der Trasse als Vorzugsvariante gewählt 
(vgl. Maßnahme Nr. 22b in Anlage 4). Für den vorgelagerten Altdeich ist eine grundgleiche 
Schlitzung vorgesehen. Unterhalb von Mühlberg wird im Teilobjekt 3 der Elbedeichsanierung 
mit der Errichtung des ungesteuerten Polder Köttlitz ebenfalls eine Fläche zum natürlichen 
Wasserrückhalt geschaffen (vgl. Maßnahme 21b in Anlage 4). 

Mit Umsetzung der genannten Maßnahmen können beidseitig der Elbe ca. 676,5 ha zusätz-
liche Überschwemmungsfläche zur Verfügung gestellt werden. 
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Wie in Abschnitt 2.1.4 beschrieben, wird das Einzugsgebiet des zu betrachtenden Flussab-
schnittes der Elbe zu einem großen Teil landwirtschaftlich genutzt. Im Pilotgebiet wird teil-
weise auch im Deichvorland Ackerbau betrieben. Aufgrund negativer Auswirkungen im 
Hochwasserfall, wie beispielsweise Lösung und Eintrag von Düngemitteln und Pestiziden, 
sollte langfristig erreicht werden, die bestehenden Ackerflächen im Deichvorland in Grünland 
umzuwandeln (vgl. Maßnahme Nr. 9 in Anlage 4).  

Untersuchungen der Landesanstalt für Landwirtschaft zum Hochwasserschutz an der Mulde 
/119/ haben gezeigt, dass bei hochwasserauslösenden Niederschlagsereignissen eine kon-
servierende Bodenbewirtschaftung, beispielsweise durch pfluglosen Ackerbau das natürliche 
Wasserrückhaltevermögen in der Fläche deutlich verbessert. Das so im Boden aktivierte 
Speichervolumen, kann durchaus dazu beitragen, den Scheitelabfluss sowie den Wasser-
stand einer Hochwasserwelle zu reduzieren. In /119/ wurde anhand von Modellberechnun-
gen nachgewiesen, dass eine großräumige Umsetzung der konservierenden Bodenbewirt-
schaftung spürbar positive Auswirkungen auf das Hochwasserabflussgeschehen im Ein-
zugsgebiet haben kann. Auch wenn durch die Umsetzung dieser Maßnahme im Pilotgebiet 
„Elbe bei Mühlberg“ keine unmittelbare Reduzierung der Hochwassergefahr für das Pilotge-
biet selbst erzielt werden kann, sollte dennoch langfristig angestrebt werden, die konventio-
nelle Landwirtschaft auf konservierende Anbaumethoden umzustellen, um die Hochwasser-
situation an den stromab liegenden Gewässerabschnitten zu verbessern (vgl. Maßnahme 
Nr. 10 in Anlage 4). Zur Erhaltung einer hohen Infiltrationsfähigkeit bzw. deren Verbesserung 
sollten auf den bestehenden Ackerflächen bodenschonende Bewirtschaftungs- bzw. Anbau- 
und Bestellverfahren zur Anwendung kommen. 

Wie in Abschnitt 4.3.2 beschrieben sind in den Auenbereichen im Pilotgebiet keine Vorrang-
gebiete Waldmehrung ausgewiesen. Hinsichtlich der Stärkung des natürlichen Wasserrück-
haltes im Untersuchungsgebiet sind die in den Regionalplänen /40/, /41/ festgesetzten Ziele 
zur Waldmehrung dennoch umzusetzen. Auch an dem Vorhaben zum Waldumbau im Land 
Brandenburg ist weiterhin festzuhalten. (vgl. Maßnahme Nr. 8 in Anlage 4) 

 

5.1.3 Technischer Hochwasserschutz 

Wie in Abschnitt 4.3.3 dargelegt wurde, besteht an den sächsischen und brandenburgischen 
Elbedeichen im Untersuchungsgebiet dringender Sanierungsbedarf. Aus diesem Grund be-
finden sich derzeit mehrere technische Hochwasserschutzmaßnahmen entlang der Elbe bei 
Mühlberg in Planung bzw. in der Umsetzung. Diese werden in den Maßnahmenplan des 
Hochwasserrisikomanagementplans aufgenommen (vgl. Maßnahmen Nr. 11 bis 22b in Anla-
ge 4). 

Tabelle 5-1 fasst die Vorhaben des technischen Hochwasserschutzes im Pilotgebiet zusam-
men. Wenn nicht anders angegeben, wurde bei der Bemessung der Maßnahmen das 
Schutzziel eines HQ100 angesetzt. 
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Tabelle 5-1: Zusammenfassung der derzeit geplanten Einzelmaßnahmen im Pilotgebiet 
„Elbe bei Mühlberg“ (Quelle: /22/, /24/, /25/, /26/ sowie Auskunft LTV Sachsen) 

lfd. 
Nr. 

Maßnahme 
Gewässer/ 
Lage 

Grundlage/  
Bearbeitungsstand 

Zustän-
stän-
digkeit 

Kosten 
[Mio €] 

1 Errichtung des Polders Außig Elbe,  
links 

HWSK Elbe Los 3, 
Vorplanung 

LTV ca. 5,6**)

2 Neubau Absperrbauwerk Dahle Elbe,  
links 

Vorplanung 
 

LTV ca. 1,9**)

3 grundhafte DIN gerechte Instandsetzung 
des Deiches Burckhardshof/ Treblitzsch, 
Abschnitt  
Z 1.1 (von Deich-km 1+800 bis 4+100),  
von Elb-km 128,0 bis 131,0 

Elbe,  
links 

HWSK Elbe Los 3, 
Entwurfsplanung 

LTV ca. 4,0 

4 grundhafte DIN gerechte Instandsetzung 
des Deiches Burckhardshof/ Treblitzsch, 
Abschnitt   
Z 1.1a (von Deich-km 4+100 bis 5+800), 
von Elb-km 131,0 bis 132,5  
(polderfähiger Ausbau) 

Elbe,  
links 

HWSK Elbe Los 3, 
Entwurfsplanung 

LTV ca. 2,5 

5 grundhafte DIN gerechte Instandsetzung 
des Deiches Burckhardshof/ Treblitzsch, 
Abschnitt   
Z 1.2 (von Deich-km 5+800 bis 6+600),  
von Elb-km 132,5 bis 133,3  
(polderfähiger Ausbau) 

Elbe,  
links 

HWSK Elbe Los 3, 
Entwurfsplanung 

LTV  ca. 1,2 

6 grundhafte DIN gerechte Instandsetzung 
des Deiches Burckhardshof/ Treblitzsch, 
Abschnitt   
Z 1.3 (von Deich-km 6+600 bis 7+700),  
von Elb-km 133,3 bis 134,5  
(polderfähiger Ausbau) 

Elbe,  
links 

HWSK Elbe Los 3, 
Entwurfsplanung 

LTV  ca. 1,5 

7 grundhafte DIN gerechte Instandsetzung 
des Deiches Burckhardshof/ Treblitzsch, 
Abschnitt   
Z 1.4 (von Deich-km 7+700 bis 9+400),  
von Elb-km 134,5 bis 137,0  
(polderfähiger Ausbau) 

Elbe,  
links 

HWSK Elbe Los 3, 
Entwurfsplanung 

LTV  ca. 2,5 

8 grundhafte DIN gerechte Instandsetzung 
des Deiches Burckhardshof/ Treblitzsch, 
Abschnitt   
Z 1.5 (von Deich-km 9+400 bis 10+185), 
von Elb-km 137,0 bis 138,0  
(polderfähiger Ausbau) 

Elbe,  
links 

HWSK Elbe Los 3, 
Entwurfsplanung 

LTV  ca. 1,0 



LfULG FLOOD-WISE Pilotprojekt „Elbe bei Mühlberg“ Bericht 
LUGV Hochwasserrisikomanagementplan  

Planungsgesellschaft Scholz + Lewis mbH 72 
G:\FB_Wasserbau\Projekte\7355_HWRM_Muehlberg_Los2\Bericht\HWRMPL_Muehlberg.docx 

lfd. 
Nr. 

Maßnahme 
Gewässer/ 
Lage 

Grundlage/  
Bearbeitungsstand 

Zustän-
stän-
digkeit 

Kosten 
[Mio €] 

9 grundhafte DIN gerechte Instandsetzung 
des Deiches Burckhardshof/ Treblitzsch, 
Abschnitt   
Z 1.6 (von Deich-km 10+185 bis 11+150), 
von Elb-km 138,0 bis 139,0  
(polderfähiger Ausbau) 

Elbe,  
links 

HWSK Elbe Los 3, 
Entwurfsplanung 

LTV  ca. 1,5 

10 Sanierung der Elbedeiche im Raum 
Mühlberg, Teilobjekt 2 Altbelgern bis 
Brottewitz, von Elb-km 130,5 bis 134,1 

Elbe, 
rechts 

Entwurfsplanung  
(Stand 2009) 
*) 

LUGV  ca. 4,4 

11 Sanierung der Elbedeiche im Raum 
Mühlberg, Teilobjekt 3 Brottewitz bis See-
schleuse, von Elb-km 126,5 bis 130,5, 
inklusive Errichtung des Polder Köttlitz 

Elbe, 
rechts 

Planfeststellung 
2010, im Bau 
*) 

LUGV  ca. 19,4 

12 Sanierung der Elbedeiche im Raum 
Mühlberg, Teilobjekt 4 Seeschleuse 
Mühlberg bis Landesgrenze Sachsen 
(Gaitzschhäuser), von Elb-km 120,7 bis 
126+5, inklusive Deichrückverlegung  
Borschütz 

Elbe, 
rechts 

Entwurfsplanung  
(Stand 2009) 
*) 

LUGV  ca. 8,8 

*) Schutzziel: HQ(08/2002) 
**) Kostenschätzung aus HWSK Elbe - Los 3 /22/ 

 

Neben den genannten Maßnahmen ist an den Nebengewässern am Oberlauf der Elbe der 
Bau von Hochwasserrückhaltebecken vorgesehen.  

Durch diese Maßnahmen, den im unmittelbaren Bearbeitungsgebiet vorgesehenen Poldern 
bei Außig und Köttlitz sowie die geplante Deichrückverlegung bei Borschütz kann langfristig 
eine Senkung der Hochwasserscheitel erreicht und damit die Hochwassersicherheit im Un-
tersuchungsgebiet weiter verbessert werden. Diesen Maßnahmen kommt unter dem Ge-
sichtspunkt einer möglichen Zunahme extremer Hochwasser infolge langfristiger Klimaver-
änderungen (vgl. Abschnitt 2.4.2.5) eine besondere Bedeutung bei.  

 

5.1.4 Bauvorsorge 

Vorbeugender Hochwasserschutz ist nicht ausschließlich eine wasserwirtschaftliche Aufga-
be, sondern erfordert eine umfassende fachübergreifende Betrachtung der Hochwasserrisi-
ken und Vorsorgemaßnahmen. 

Wie bereits in Abschnitt 4.3.4 dargelegt wurde, zielt der vorbeugende Hochwasserschutz im 
Sinne der Bauvorsorge maßgeblich auf die Eigenvorsorge der Nutzer bzw. Betreiber und 
Eigentümer ab. Um die Bauvorsorge in hochwassergefährdeten Gebieten zu verbessern, 
bedarf es daher einer umfassenden Aufklärung der betroffenen Bürger. Durch Öffentlich-
keitsarbeit muss zunächst ein Bewusstsein für mögliche Risiken geschaffen werden, indem 
die Nutzer und Eigentümer beispielsweise auf die flächige Ausdehnung von Hochwasserer-
eignissen unterschiedlicher Intensität hingewiesen werden (vgl. Abschnitt 4.3.1). Jedoch erst 



LfULG FLOOD-WISE Pilotprojekt „Elbe bei Mühlberg“ Bericht 
LUGV Hochwasserrisikomanagementplan  

Planungsgesellschaft Scholz + Lewis mbH 73 
G:\FB_Wasserbau\Projekte\7355_HWRM_Muehlberg_Los2\Bericht\HWRMPL_Muehlberg.docx 

durch die Bekanntmachung von Hinweisen zur Schadensminimierung, werden die Betroffe-
nen gezielt unterstützt, einen eigenständigen vorbeugenden Hochwasserschutz zu betrei-
ben. Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung hat für diesen Zweck 
bereits im August 2002 eine Hochwasserschutzfibel veröffentlicht, welche einer fortwähren-
den Aktualisierung unterliegt (zuletzt im Jahr 2010 /103/). Diese Handlungsanleitung wurde 
bereits im Rahmen der Wanderausstellung „Alle in einem Boot“ im Jahr 2007 in mehreren 
Bundesländern, darunter auch in Sachsen und in Brandenburg, öffentlich ausgelegt. Die 
Broschüre ist über das Internetportal des sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirt-
schaft und Geologie (LfULG) zugänglich (vgl. Abschnitt 4.3.4). Derzeit findet man den Ver-
weis auf die Hochwasserschutzfibel /103/ unter dem Pfad Wasser, Wasserwirtschaft > For-
schung/Projekte > Laufende Projekte > FLOOD-WISE > Pilotgebiet „Elbe bei Mühlberg“. Für 
ein besseres Auffinden wäre eine zentralere Ablage dieses Links vorteilhafter. Zusätzlich 
wird angeregt, eine Empfehlung für bauliche Schutz- und Vorsorgemaßnahmen nicht nur 
über das Internetportal des LfULG zu veröffentlichen, sondern auch in den sächsischen und 
brandenburgischen Gemeinden zur Einsichtnahme offen zu legen bzw. über die Internetsei-
ten auf kommunaler Ebene bekannt zu machen (vgl. Maßnahme Nr. 23 in Anlage 4). Dabei 
ist auf die Aktualität der Dokumente zu achten. 

Als weitere Maßnahme zur Stärkung der Eigenvorsorge von Haus- und Grundstücksbesit-
zern wird die Verankerung von Auflagen und Mindestanforderungen, die in hochwasserge-
fährdeten Gebieten stehende Gebäude erfüllen müssen, in der Bauleitplanung bzw. in amtli-
chen Verordnungen empfohlen. Bezüglich der Umsetzung baulicher Vorsorgemaßnahmen 
kann ein Monitoring anhand von ausgewählten Kenndaten bzw. Kontrollergebnissen, wie es 
in /100/ gefordert wird, angestrebt werden (vgl. Maßnahme Nr. 24 in Anlage 4). Dies setzt 
eine Festlegung der angesprochenen Mindestanforderungen voraus (vgl. Maßnahme Nr. 4 in 
Anlage 4). 

Einen weiteren Aspekt der Bauvorsorge stellt die Sicherung der kritischen Infrastruktur vor im 
Hochwasserfall auftretenden Gefahren (z. B. Anlagendefekte, Verunreinigungen) dar (vgl. 
Abschnitt 4.3.4). Insbesondere ist eine ununterbrochene Strom- und Trinkwasserversorgung 
der Bevölkerung zu gewährleisten. Die entsprechenden Versorgungsunternehmen sollten 
durch geeigneten Objektschutz ihre Anlagen bestmöglich vor drohenden Hochwassergefah-
ren schützen. Darüber hinaus sollten sie jedoch auch auf den Ausfall ihrer Anlagen während 
eines Hochwasserereignisses vorbereitet sein (z. B. durch die Erarbeitung von Notfallplänen, 
technische Ausrüstung) und situationsabhängig alternative Lösungen zur Aufrechterhaltung 
der Versorgung bereitstellen (vgl. Maßnahme Nr. 25 in Anlage 4). Hinsichtlich der Betroffen-
heit von Trinkwasserentnahmestellen haben die Versorgungsunternehmen vor, während und 
nach einem Hochwasser die Trinkwasserqualität einer verstärkten Kontrolle zu unterziehen. 
Mit Bakterien und anderen Mikroben belastetes Flusswasser kann unterirdisch in die Grund-
wasserfassungen eindringen und das Trinkwasser mikrobiologisch belasten. Droht eine sol-
che Verunreinigung, muss der Betreiber des Grundwasserbrunnens auf Anordnung des Ge-
sundheitsamtes die Förderpumpen umgehend abstellen. Gemäß § 9 Abs. 2 TrinkwV 2001 
/20/ ist der Anlagenbetreiber im Rahmen seiner Möglichkeiten dann für eine anderweitige 
Trinkwasserbereitstellung verpflichtet. 

 

5.1.5 Risikovorsorge 

Aufgrund fehlender Datengrundlage zum Ist-Ziel-Vergleich (vgl. Abschnitt 4.3.5) können hin-
sichtlich der Risikovorsorge keine konkreten Maßnahmen vorgeschlagen werden.  
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5.1.6 Informationsvorsorge 

Die Vorhersage von Hochwasserereignissen bzw. des Verlaufs eines solchen Ereignisses 
sowie die Warnung potenziell Betroffener ist ein wesentlicher Bestandteil des Hochwasserri-
sikomanagements. In Abschnitt 4.3.6 wurde bereits beschrieben, dass das Vorhersagemo-
dell der Elbe einer ständigen Aktualisierung und Optimierung unterliegt und auch das LHWZ 
in Sachsen derzeit technisch aufgerüstet wird. An der zeitnahen Umsetzung der vorgeschla-
genen Verbesserungsmöglichkeiten ist festzuhalten (vgl. Maßnahmen Nr. 26 und 27 in Anla-
ge 4). 

Auch der brandenburgische Hochwassermeldedienst wurde durch Weiterentwicklungen beim 
Datenaustausch und der Präsentation der Informationen seit seiner Einführung 1994 verbes-
sert. Die fortwährende Pflege und Anpassung des Hochwassermeldedienstes an zukünftige 
technische Entwicklungen ist aufrechtzuerhalten (vgl. Maßnahme Nr. 28 in Anlage 4).  

Des Weiteren werden Informationen über Pegelstände bereits länderübergreifend weiterge-
leitet (vgl. Abbildung 4-8) und die Stadt Mühlberg/Elbe ist an das Sächsische Landeshoch-
wasserzentrum angeschlossen. Wie in Abschnitt 4.3.6 formuliert, sollten die sich derzeit am 
unterhalb liegenden Pegel Torgau orientierenden Richtwerte zur Auslösung der Alarmstufen 
am Pegel Mühlberg anhand der Richtwerte des oberhalb und näher gelegenen Pegels Riesa 
überarbeitet und angepasst werden. Hierfür ist eine länderübergreifende Abstimmung erfor-
derlich (vgl. Maßnahme Nr. 29 in Anlage 4). 

Um auch zukünftig die Aufklärung der Bürger über potenzielle Hochwassergefahren und  
-risiken sicherzustellen, sollte zudem das bereits existierende Karten- und Informationsange-
bot im Internet einer ständigen Aktualisierung und Verbesserung unterliegen (vgl. Maßnah-
men Nr. 6 und 7 in Anlage 4). Der bereits angestrebte eigenständige Kartendienst des Lan-
des Brandenburg ist hierfür zügig einzurichten (vgl. Maßnahme Nr. 5 in Anlage 4). 

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand werden über die in diesem und in Abschnitt 4.3.6 ge-
machten Vorschläge hinaus keine weiteren Maßnahmen aufgestellt. 

 

5.1.7 Verhaltensvorsorge 

Wie in Abschnitt 4.3.7 beschrieben wurde, existieren sowohl in Sachsen als auch in Bran-
denburg Schulungsangebote zum vorbeugenden Hochwasserschutz bzw. zur Gefahrenab-
wehr. Die vom DWA-Landesverband Sachsen/Thüringen bzw. vom LUGV Brandenburg or-
ganisierten Schulungen sind weiterhin finanziell zu fördern und personell abzusichern (vgl. 
Maßnahme Nr. 30 in Anlage 4). Das Angebot von Schulungsprogrammen zum präventiven 
Hochwasserschutz in Brandenburg ist derzeit weniger stark ausgeprägt als im Nachbarland 
Sachsen. Hier besteht Entwicklungspotenzial. Die Zielgruppe für solche Hochwasserschutz-
übungen könnte, ähnlich wie in Sachsen, auch auf Gemeindevertreter und interessierte Bür-
ger ausgeweitet werden (vgl. Maßnahme Nr. 31 in Anlage 4). Generell sollte in Zukunft ein 
besonderes Augenmerk darauf gelegt werden, dass die Schulungsteilnehmer ihr erworbenes 
Wissen auch weitergeben, sodass dieses möglichst viele Bürger und Verantwortliche erreicht 
und das Problembewusstsein in Bezug auf Hochwasserrisiken insgesamt gestärkt wird.  

Die Inhalte des neu aufgelegten Ausbildungsprogramms zur Schulung von Gemeindevertre-
tern im Hinblick auf Vorschriften und Praxis der Alarmierung der örtlichen Wasser- und Feu-
erwehren sollten mit denen der Schulungen zum präventiven Hochwasserschutz abgestimmt 
werden. 
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Je mehr die Techniken und Strategien der Verhaltensvorsorge durch Information und Trai-
ning bewusst gemacht und eingeübt werden, desto größer ist der Ertrag an Schadensminde-
rungspotenzialen. Deshalb sollten potenziell betroffene Bürger in die Hochwasserschutz-
übungen der Einsatzkräfte (vgl. Abschnitt 5.1.8) in geeigneter Weise einbezogen werden. 
/100/ 

 

5.1.8 Vorbereitung der Abwehr von Hochwassergefahren 

Für das Pilotgebiet „Elbe bei Mühlberg“ ist durch das Vorhandensein der Wasserwehrsat-
zungen in den sächsischen Gemeinden und des Gefahrenabwehrbedarfsplans der Stadt 
Mühlberg/Elbe bereits sichergestellt, dass die Gemeinden die gesetzlichen Anforderungen 
nach § 102 Abs. 1 SächsWG /2/ und § 3 Abs. 2 BbgBKG /13/ erfüllen. Es wird vorgeschla-
gen, die Alarm- und Einsatzpläne der sächsischen Gemeinden im Pilotgebiet bzw. den Maß-
nahmeplan der Stadt Mühlberg/Elbe zwischen den benachbarten Gemeinden, auch länder-
übergreifend, eng aufeinander abzustimmen und fortlaufend zu aktualisieren (vgl. Maßnah-
men Nr. 32 und 33 in Anlage 4). 

Die in der Sächsischen Förderrichtlinie Gewässer/Hochwasserschutz /12/ festgeschriebene 
bis zu 75-prozentige Förderung der Ausrüstung von Wasserwehren sowie der Aus- und 
Fortbildung und des Erfahrungsaustausches der gemeindlichen Wasserwehren ist fortzufüh-
ren (vgl. Maßnahme Nr. 34 in Anlage 4). Die Vorhaltung der für die Gefahrenabwehr und den 
Katastrophenschutz notwendigen Ressourcen in der Landesreserve Hochwasserschutz ist 
weiterhin sicherzustellen (vgl. Maßnahme Nr. 35 in Anlage 4). 

Durch die Katastrophenschutz- und Wasserbehörden sind regelmäßige Hochwasserschutz-
übungen unter einsatznahen Bedingungen zu organisieren und durchzuführen (vgl. Maß-
nahme Nr. 36 in Anlage 4). Wie bereits in Abschnitt 5.1.7 erwähnt und begründet, sind darin 
auch potenziell betroffene Bürger in geeigneter Weise einzubeziehen (vgl. Maßnahme Nr. 31 
in Anlage 4). Im Ergebnis der Übungen sind infrastrukturelle, personelle und materielle Defi-
zite zu identifizieren sowie die Anpassung der Ausstattung der Leitstelle an den Stand der 
Technik zu gewährleisten (vgl. Maßnahme Nr. 37 in Anlage 4). 

Die Software INGE (Interaktive Gefahrenkarte für den kommunalen Hochwasserschutz; 
http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/2562.htm) sollte in weiteren Gemeinden ge-
testet und angewendet werden, darunter auch Gemeinden im Pilotgebiet (vgl. Maßnahme 
Nr. 38 in Anlage 4). Die Software ist entsprechend den Erfahrungen und Bedürfnissen der 
Gemeinden weiterzuentwickeln. 

 

5.2 Bewertung der Maßnahmen 

In Abschnitt 5.1 wurden Maßnahmen vorgeschlagen, die den folgenden Handlungsbereichen 
(vgl. Abschnitt 4.1) des Hochwasserrisikomanagements zuzuordnen sind: 

 Flächenvorsorge, 
 Natürlicher Wasserrückhalt,  
 Technischer Hochwasserschutz,  
 Informationsvorsorge,  
 Verhaltensvorsorge, 
 Vorhaltung und Vorbereitung der Gefahrenabwehr und des Katastrophenschutzes. 
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Damit werden die wichtigsten Handlungsbereiche des Hochwasserrisikomanagements be-
rücksichtigt. Eine vollständige Abarbeitung aller Handlungsbereiche ist gemäß den LAWA-
Empfehlungen zur Aufstellung von Hochwasserrisikomanagementplänen /89/ nicht erforder-
lich. 

Entsprechend dem integralen Ansatz der HWRM-RL /5/ bestehen zwischen den o. g. Hand-
lungsbereichen Wechselwirkungen. So können Maßnahmen für einen Handlungsbereich 
auch positive Auswirkungen auf andere Handlungsbereiche haben oder Defizite in anderen 
Handlungsbereichen ausgleichen. Beispielsweise wurde bereits in Abschnitt 5.1.1 darauf 
hingewiesen, dass durch die Ausweisung und Festsetzung von Überschwemmungsgebieten 
die Ausgangssituation auch für die Handlungsbereiche verbessert wird, bei denen die indivi-
duelle Eigenvorsorge eine entscheidende Rolle spielt. Dazu gehören neben der Verhaltens-
vorsorge auch die Bau- und Risikovorsorge. Zwischen den Handlungsbereichen Natürlicher 
Wasserrückhalt und Technischer Hochwasserschutz gibt es hinsichtlich Zielstellung und Wir-
kungsprinzip überall dort Parallelen, wo durch Rückhalt die Hochwasserabflüsse im Gewäs-
ser verringert werden sollen. Somit können durch Maßnahmen des technischen Hochwas-
serschutzes Defizite im natürlichen Wasserrückhalt kompensiert werden und umgekehrt. Ein 
Beispiel hierfür ist die bereits in Abschnitt 5.1.3 erwähnte Errichtung des Polders Außig so-
wie des ungesteuerten Polders bei Köttlitz. 

Die genannten Beispiele verdeutlichen, dass durch die in Abschnitt 5.1 beschriebenen Maß-
nahmen ein „Gesamtpaket“ sich gegenseitig ergänzender Maßnahmen geschnürt wurde, mit 
denen die Hochwasservorsorge im Pilotgebiet „Elbe bei Mühlberg“ wesentlich verbessert 
werden kann. 

 

5.3 Geplante Umsetzung und Priorisierung der Maßnahmen 

Gemäß den LAWA-Empfehlungen zur Aufstellung von Hochwasserrisikomanagementplänen 
/89/ war bei der Maßnahmenauswahl in Abschnitt 5.1 die Prämisse zu beachten, dass die 
Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen bis 2021, dem Jahr der nächsten Aktualisie-
rung des Hochwasserrisikomanagementplans, begonnen werden kann.  

Die vorgeschlagenen Maßnahmen zum Handlungsbereich Technischer Hochwasserschutz 
im sächsischen Teil des Pilotgebietes entstammen der Hochwasserschutzkonzeption für die 
Elbe, Los 3 /22/ und sind Bestandteil eines mittel- bis langfristigen Investitionsprogramms für 
Gewässer I. Ordnung. Um eine schrittweise Abarbeitung der Maßnahmen zu realisieren, 
wurden sie in /22/ einer methodischen Priorisierung unterzogen. 

Für die Priorisierung der Maßnahmen im HWSK Los 3 /22/ waren folgende Faktoren maßge-
bend: 

 Dringlichkeit des herzustellenden Schutzes, 
 Nutzen für den Hochwasserschutz und 
 Kosten-Nutzen-Verhältnis. 

Aus dieser Einschätzung wurde im HWSK Los 3 /22/ eine Reihenfolge zur Umsetzung der 
Maßnahmen erarbeitet. Demzufolge wurde den zum damaligen Zeitpunkt bereits in Planung 
befindlichen Deichinstandsetzungsmaßnahmen eine hohe Priorität verliehen. Das Pilotgebiet 
betreffend zählen hierzu die Maßnahmen an den sächsischen Elbedeichabschnitten Z1.1 
und Z1.6 (vgl. Tabelle 5-1). Die Maßnahmen an den sächsischen Elbedeichabschnitten 
Z1.1a bis Z1.5 wurden in /22/ mit einer mittleren Priorität eingestuft, da sie zum damaligen 
Zeitpunkt als Deichrückverlegungsmaßnahmen angedacht wurden. Da sich die derzeit vor-
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gesehenen Instandsetzungsmaßnahmen an diesen Deichabschnitten jedoch bereits in Pla-
nung befinden (vgl. Tabelle 5-1), kann ebenfalls von einer hohen Prioritätseinstufung ausge-
gangen werden. Dem Schutz der Dahle-Niederung (Polder Außig, Absperrbauwerk Dahle) 
wird ebenfalls eine hohe Priorität beigemessen und ein dringender Handlungsbedarf ausge-
sprochen.  

In Brandenburg basiert die Priorisierung der Sanierung der vier Teilobjekte (vgl. Tabelle 5-1) 
auf der fachlichen Einschätzung des Sanierungsbedarfs und der Bedeutung für die unmittel-
bar begünstigten Flächen. Nach der Sanierung des in 2002 stark beschädigten Teilobjek-
tes 1 oberhalb von Stehla wurde nachfolgend das Teilobjekt 3 im Raum Mühlberg begonnen 
bzw. in wesentlichen Abschnitten umgesetzt. Im Weiteren werden die Teilobjekte 2 und 
schließlich 4 folgen. 

Die aufgestellten Maßnahmen in den Handlungsbereichen Flächenvorsorge, Natürlicher 
Wasserrückhalt, Informationsvorsorge, Verhaltensvorsorge sowie Vorhaltung und Vorberei-
tung der Gefahrenabwehr und des Katastrophenschutzes wurden unter Beachtung der Um-
setzbarkeit bis zum Jahr 2021 ausgewählt. Im Rahmen der Erstellung des Hochwasserrisi-
komanagementplanes wurde eine weitergehende Priorisierung vorgenommen. Hierbei wur-
den die vorgeschlagenen Maßnahmen in vier verschiedene Kategorien eingeteilt, welche 
den zeitlichen Faktor für die Realisierung ausdrücken:  

 kurzfristig, 
 mittelfristig, 
 langfristig, 
 laufend. 

Der zusammenfassende Maßnahmenplan in Anlage 4 zeigt das Ergebnis der vorgenomme-
nen Priorisierung. 
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6 Strategische Umweltprüfung (SUP) und Beteiligung der Öffentlichkeit 

6.1 Zielstellung und Vorgehensweise bei der Durchführung einer SUP 

Die strategische Umweltprüfung (SUP) ist ein vergleichsweise neues Instrument des Um-
weltrechts und der Umweltplanung. Sie wurde nach Inkrafttreten der EG-SUP-Richtlinie 
(2001) mit dem aktuellen Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG, /19/) in 
nationales Recht umgesetzt. 

Durch die frühzeitige Berücksichtigung von Umweltbelangen soll ein hohes Umweltschutzni-
veau auch für die planerischen Entscheidungsebenen sichergestellt werden. Die SUP bein-
haltet die frühzeitige, systematische und transparente Ermittlung, Beschreibung und Bewer-
tung der Umweltauswirkungen des Plans oder Programms einschließlich der planerischen 
Alternativen. /108/  

Im Auftrag des Umweltbundesamtes (UBA) wurde ein allgemeingültiger Leitfaden zur Strate-
gischen Umweltprüfung entwickelt. /108/ Der Leitfaden enthält plantypübergreifende Anfor-
derungen und Empfehlungen für die Durchführung der SUP, die die Anwendung des UVPG 
erleichtern sollen. Er soll dazu beitragen, einen bundeseinheitlichen und rechtssicheren Voll-
zug des UVPG zu erreichen. 

Die Abbildung 6-1 aus dem Leitfaden /108/ zeigt den prinzipiellen Verfahrensablauf des 
SUP-Verfahrens im Zusammenspiel mit einem jeweiligen Trägerverfahren. Als Trägerverfah-
ren fungiert im konkreten Fall die Aufstellung, inhaltliche Gestaltung und Genehmigung eines 
Hochwasserrisikomanagementplans. Die Übersicht verdeutlicht das Zusammenspiel inner-
halb und zwischen den einzelnen Verfahrensschritten. Außerdem wird aufgezeigt, in welchen 
Verfahrensschritten gegenseitige Beeinflussungen und gemeinsame Ergebnisse zu erwarten 
sind. Die einzelnen Verfahrensschritte werden im Detail im Leitfaden /108/ beschrieben.  
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Abbildung 6-1: Verfahrensschritte der SUP und Integration in das Trägerverfahren, /108/ 

Die Schritte 2 (Scoping) und 3 (Umweltbericht) sollen nachfolgend kurz erläutert werden. 

Das Scoping nach § 14f UVPG /19/ ist für das gesamte Verfahren von SUP und Trägerver-
fahren das zentrale Steuerungsinstrument. Dieser Termin ist möglichst bald nach Feststehen 
der Planungsabsicht anzusetzen, um alle öffentlichen und privaten Belange in einem sich 
gegenseitig bewirkenden Dialog angemessen, ausgewogen und abschließend berücksichti-
gen zu können. 
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Das Scoping beinhaltet die Festlegung des Untersuchungsrahmens bzw. des -umfangs. 
Darüber hinaus ist die Untersuchungstiefe als Grundlage des Umweltberichts zu definieren. 
Folgende Aspekte sind dabei zu berücksichtigen: 

 Prüfgegenstand / (bevorzugte) Planung und realistische Planungsalternativen, 
 Prüfkriterien, -methoden und Prüftiefe. 

Der Umweltbericht nach §§ 14g und 14k UVPG /19/ sollte folgende wesentliche Bestandteile 
beinhalten: 

 maßgebliche Ziele des Umweltschutzes,  
 Beschreibung von Umweltzustand und -merkmalen,  
 Umweltprobleme / Vorbelastungen, 
 Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung des Plans, 
 Beschreibung der Umweltauswirkungen des Planes und der Alternativen, 
 die Beschreibung der Maßnahmen zur Verhinderung, Verringerung und zum Aus-

gleich, 
 Beschreibung von Überwachungsmaßnahmen, 
 die vorläufige Bewertung der Umweltauswirkungen,  
 Dokumentation der Ergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung. 

 

Der HWRM-Plan als Trägerverfahren sieht wie das SUP-Verfahren eine Beteiligung interes-
sierter Stellen vor. Auf die Rolle von Beteiligungen und Stellungnahmen von Behörden und 
Öffentlichkeit soll nachfolgend besonders eingegangen werden. 

Im Zuge der Planaufstellung sind die rechtzeitige Einbeziehung der Öffentlichkeit (Art. 6 EG-
SUP-RL und §§ 9 und 14 UVPG /19/) und die fach- und sachgerechte Auseinandersetzung 
mit den Hinweisen und Anregungen und die ordnungsgemäße Dokumentation besonders 
wichtig. Dabei gelten folgende Grundsätze: 

 Der Öffentlichkeit muss die Möglichkeit eingeräumt werden, Stellung zum Gesamt-
programm nehmen zu können, 

 Strukturierung der Unterlagen nach Themen, Regionen und Arbeitsgebieten, 
 Einhaltung einer angemessenen Auslegungs- und Informationsfrist - in der Regel 

mindestens ein Monat, möglich sind bis zu 6 Monaten, 
 Wahl repräsentativer Auslegungsorte - Veröffentlichung an Orten wirksamer Öffent-

lichkeitsbeteiligung sowie beim Planungsträger, zusätzlich im Internet und in Print-
medien, 

 Unterrichtung über die Entscheidungen, deren Begründung und Rechtsbehelfe. 

Die Öffentlichkeit ist dabei auch über folgende Inhalte zu informieren:  

 Angaben über das Verfahren (Auslegungsfristen und -orte, Entscheidungswege), 
 Angaben über die Feststellung der SUP-Pflicht, 
 Angaben über den Programm-/Planentwurf, Umweltbericht und Planänderungen so-

wie Fortschreibungen, 
 abschließende Entscheidungen. 
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Zu Abläufen und Vorgehensweisen der anderen Verfahrensschritte (Feststellung der SUP-
Pflicht, Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung, Entscheidungen und Überwachung) wird 
auf den Leitfaden /108/ verwiesen. 

 

6.2 Einbeziehung der Öffentlichkeit (gemäß Art. 10 HWRM-RL) 

Wie die EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) fordert auch die EG-Hochwasserrisiko-
managementrichtlinie (HWRM-RL) eine aktive Einbeziehung der Öffentlichkeit. Gemäß 
Art. 10 I HWRM-RL haben die Mitgliedstaaten der Öffentlichkeit Zugang zur ersten Bewer-
tung des Hochwasserrisikos, zu den Hochwassergefahrenkarten, den Hochwasserrisikokar-
ten und den Hochwasserrisikomanagementplänen zu ermöglichen. Für eine erfolgreiche und 
nachhaltige Umsetzung der HWRM-RL ist es daher wichtig, die Öffentlichkeit über den Pro-
zess der Umsetzung der HWRM-RL zu informieren und sie in den Umsetzungsprozess ein-
zubeziehen. Nach Art. 10 II HWRM-RL ist weiterhin die aktive Einbeziehung aller interessier-
ten Stellen zu fördern. Hierbei hat gemäß Art. 9 III HWRM-RL eine Koordinierung der Öffent-
lichkeitsarbeit zwischen HWRM-RL und WRRL zu erfolgen. Im Gegensatz zu den detaillier-
ten Vorgaben der WRRL ist das Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung in der HWRM-RL 
weder inhaltlich noch zeitlich näher bestimmt. /117/ 

Im Umsetzungskonzept der HWRM-RL der FGG Elbe ist festgelegt, die Beteiligungsverfah-
ren der HWRM-RL und der WRRL möglichst gemeinsam in der FGG Elbe durchzuführen 
und hierzu bereits die bestehenden Plattformen der WRRL auf den verschiedenen räumli-
chen Ebenen (FGG-Elbe, Länder) zu nutzen. Rückblickend auf den Prozess der Umsetzung 
der WRRL hat es sich als überaus vorteilhaft herausgestellt, neben der originären Beteili-
gung auf Ebene der Bundesländer insbesondere auch den überregionalen Aspekt der Zu-
sammenarbeit und deren Zielstellung auf Ebene der FGG Elbe mit herauszustellen. /117/ 

Gemäß den Ausführungen in /117/ können grundsätzlich folgende Formen der Öffentlich-
keitsbeteiligung unterschieden werden:  

 Information (inkl. Zugang zu Hintergrunddokumenten),  
 aktive Beteiligung,  
 (formelle) Anhörung  

Übertragen auf die Umsetzung der HWRM-RL ergeben sich die nachfolgend aufgeführten 
Anforderungen: /117/ 

 Information im Sinne von Veröffentlichungen (jedoch keine Anhörung) über die 
o zuständigen Behörden  
o Vorläufige Bewertung des Hochwasserrisikos 
o Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten 

 Aktive Beteiligung aller interessierten Stellen  
o erfolgt in Anlehnung an WRRL (in Gremien der FGG Elbe, Informationsveran-

staltungen, Fachforen der Länder etc.) 
 Anhörung 

o im Rahmen der strategischen Umweltprüfung (SUP) zum Hochwasserrisiko-
managementplan bzw. Umweltbericht (formaler Prozess) 

Die Information der Öffentlichkeit erfolgt durch Publikationen i. d. R. in Form von Broschü-
ren, allgemeinen Faltblättern etc. sowie über das Internet. Zielgruppe ist hier die Öffentlich-
keit ohne von dieser eine Rückmeldung bzw. Diskussion zu den Informationen zu erwarten. 
Die Inhalte solcher Publikationen sind bereits über den Internetauftritt der FGG Elbe abrufbar 
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bzw. dort dargestellt, so z. B. zur Thematik der vorläufigen Bewertung des Hochwasserrisi-
kos. /117/ 

Die aktive Einbeziehung der interessierten Stellen geht über die reine Information hinaus. 
Hier wird informiert mit dem Ziel bzw. der Möglichkeit der aktiven Reaktion/ Beteiligung einer 
interessierten Klientel am Prozess (z. B. Foren vor Ort). Die laufende, aktive Einbeziehung 
der interessierten Stellen findet im Wesentlichen auf Ebene der Länder über die dort instal-
lierten Beteiligungsstrukturen statt. Darüber hinaus haben Interessensverbände die Möglich-
keit Ihre Ansichten auf Ebene der IKSE bei den Beratungen einzubringen. In der FGG Elbe 
selbst erfolgt dies in erster Linie auf Ebene des Koordinierungsrats. Darüber hinaus sind 
während der Anhörungszeit zur SUP analog dem Vorgehen bei der Anhörung des Bewirt-
schaftungsplans 2009 auch regionale Workshops zum Hochwasserrisikomanagementplan 
vorgesehen. /117/ 

Im Rahmen vom FLOOD-WISE fanden während der Erarbeitung des HWRM-Plans halbjähr-
liche Treffen in Mühlberg/Elbe statt zu denen die Kreis- und Kommunalbehörden, die Institu-
tionen der Region, die für Wasserwirtschaft oder Katastrophenschutz zuständig sind sowie 
private vom Hochwasser betroffene Institutionen oder Firmen eingeladen waren. Hier wurden 
die erarbeiteten Ziele und Inhalte im Untersuchungsgebiet vorgestellt, allgemeine Informatio-
nen zur Hochwasserrisikomanagementrichtlinie und zum Hochwasserschutz der Länder ver-
teilt sowie die weiteren Schritte bei der Erstellung des HWRM-Plans diskutiert. 

Tabelle 6-1: Bisher stattgefundene Stakeholdertreffen (Beteiligten-Treffen) zum HWRM-
Plan „Elbe bei Mühlberg“, /71/, /72/, /73/, /74/ /75/ 

 Termin Inhalte 

1. Treffen 17.06.2010 - Einführung in das Projekt FLOOD-WISE sowie das Pilotprojekt 
 „Elbe bei Mühlberg“ 
- Stand des HWRM-Plans Schwarze Elster 
- Austausch über die jeweiligen Erwartungshaltungen an das Projekt 

2. Treffen 13.01.2011 - Vorstellung der Anwesenden 
- Einführung in das Projekt FLOOD-WISE sowie das Pilotprojekt 
 „Elbe bei Mühlberg“ 
- Darstellung der Ergebnisse der Vorläufigen Bewertung des  
 Hochwasserrisikos und Beratung darüber 
- Vorstellung derzeit in der Region geplanter oder im Bau befind- 
 licher technischer HWS-Maßnahmen 
- Diskussion und Abstimmung zur grenzüberschreitenden Zusam- 
 menarbeit, die Nutzbarkeit der HW-Karten und des HWRM-Plans,  
 Verbindung verschiedener HWRM-Pläne und -Maßnahmen 

3. Treffen 05.07.2011 - Vorstellung der Projektentwicklung (Abschluss Phase 1: Vorläufige 
 Bewertung des HW-Risikos; Stand der Erarbeitung der HWGK und 
 HWRK; Stand der Erarbeitung des HWRM-Plans) 
- Hinweis auf die Veröffentlichung von Informationen zur HWRM-RL 
 und der Projektergebnisse über die Internetseiten der Landesämter 
 LfULG und LUGV sowie die Datenbank www.wise-rtd.eu 
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 Termin Inhalte 

4. Treffen 07.12.2011 - Vorstellung der internationalen Projektentwicklung 
- Vorstellung der bisher erarbeiteten Ergebnisse zum Pilotprojekt  
 „Elbe bei Mühlberg“ 
- Bereitstellung des fertig gestellten Berichts zur Vorläufigen Bewer- 
 tung des HW-Risikos sowie der HWGK und HWRK über die Inter- 
 netseiten des LfULG und LUGV 
- Beratung über mögliche Zielstellungen und Maßnahmen, die für die 
 Region von Bedeutung sind und in den HWRM-Plan aufgenommen 
 werden sollten 
- Vorbereitung des politischen Engagements für die Umsetzung des  
 HWRM-Plans (Vorschlag einer Interessen-/ Verpflichtungserklärung)

5. Treffen 11.7.2012 - Vorstellung der internationalen Projektentwicklung 
- Vorstellung des aktuellen Vorentwurfs zum HWRM-Plan für das 
 Pilotgebiet „Elbe bei Mühlberg“ mit den Schwerpunkten Ziele und  
 Maßnahmen 
- Erläuterung der weiteren Vorgehensweise bei der Prüfung des  
 HWRM-Plans verbunden mit der Bitte, Hinweise bis zum 31.8.2012 
 zu übergeben  

 

Die Anhörung ist ein rechtsformaler Akt, der die Beteiligung der kompletten Öffentlichkeit in 
festgelegten Fristen regelt. Die Anhörung findet grundsätzlich nur zur strategischen Umwelt-
prüfung zum Umweltbericht des Hochwasserrisikomanagementplans statt, nicht aber zum 
Plan selbst (analoges Vorgehen wie beim Maßnahmenprogramm WRRL). Die SUP soll den 
Hochwasserrisikomanagementplan für den deutschen Teil des Einzugsgebietes der Elbe 
umfassen. Dazu wird ein gemeinsamer Umweltbericht in der FGG Elbe erstellt und von je-
dem Mitgliedsland die landesinterne Beteiligung (Scoping) durchgeführt. Der Anhörungszeit-
raum sollte dabei analog zum aktualisierenden Bewirtschaftungsplan nach WRRL erfolgen, 
dass heißt vom 22.12.2014 bis 22.06.2015. Nach Auswertung der Stellungnahmen wird eine 
gemeinsame Umwelterklärung für die FGG Elbe gefertigt, die von den Ländern entsprechend 
den landesrechtlichen Vorgaben veröffentlicht wird. /117/ 

Es ist allerdings nach den Erfahrungen mit dem Bewirtschaftungsplan nach WRRL davon 
auszugehen, dass im Rahmen der SUP-Anhörung mehr Stellungnahmen zum HWRM-Plan 
selbst als zum Umweltbericht kommen werden. In Abhängigkeit von den konkreten Ergeb-
nissen ist deshalb die Einarbeitung solcher Hinweise in den Hochwasserrisikomanagement-
plan vorsorglich vorzusehen. /117/ 

 

6.3 Weitere Vorgehensweise 

Aufgrund des Zusammenwirkens von überregional und regional wirksamen Hochwasser-
schutzmaßnahmen und der erforderlichen Berücksichtigung der Auswirkungen z. B. von 
Hochwasserrückhaltemaßnahmen auf die stromab liegenden Gewässerabschnitte und die 
hier erforderlichen örtlichen Schutzmaßnahmen kann eine SUP nur großräumig durchgeführt 
werden. Die FGG-Elbe sieht eine flussgebietsbezogene Durchführung der SUP (B-Ebene) 
vor (vgl. Punkt 6.2). Die Einteilung in überregionale Teileinzugsgebiete erscheint aus fach-
technischer Sicht sinnvoll, wobei die Teileinzugsgebiete auch grenzüberschreitend gewählt 
werden sollten. Rechtliche Bedenken zur Durchführung einer gemeinsamen Strategischen 
Umweltprüfung für den gemeinsamen HWRM-Plan für den deutschen Teil des Einzugsgebie-
tes der Elbe wurden mit dem Beschluss des Elbe-Rates (FGG Elbe) vom 12.05.2011 /118/ 
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ausgeräumt. Die Zuständigkeiten der Länder bzgl. der verfahrensmäßigen Durchführung der 
SUP bleiben unberührt. /118/ 

Für Brandenburg wurde durch das Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucher-
schutz festgelegt, dass zudem für jeden Hochwasserrisikomanagementplan für ein Teilein-
zugsgebiet eine eigenständige SUP vorgenommen wird. In diesem Zusammenhang wird 
auch eine FFH-Verträglichkeitsprüfung durchgeführt. 
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7 Koordinierung 

7.1 Koordinierung innerhalb des Teileinzugsgebietes 

Bei der Bewältigung der Folgen von Hochwasserereignissen hat sich nach /89/ das solidari-
sche Zusammenwirken verschiedener Fachdisziplinen bewährt. In gleicher Weise ist eine 
solche Zusammenarbeit bei der Aufstellung und Umsetzung von HWRM-Plänen erforderlich. 
Entsprechend ihrer zentralen Rolle im Hochwasserschutz ist es zweckmäßig, dass die Was-
serwirtschaftsverwaltung die Erstellung der HWRM-Pläne initiiert und anschließend koordi-
niert. /89/ 

In den Empfehlungen der LAWA /89/ werden die in die Aufstellung der HWRM-Pläne einzu-
beziehenden Stellen und Akteure benannt und deren Zuständigkeit und Mitwirkung be-
schrieben. Tabelle 7-1 führt die im Untersuchungsgebiet mitwirkenden Akteure auf. 

Tabelle 7-1: Mitwirkende Stellen und Akteure bei der Aufstellung von HWRM-Plänen,  
nach /89/ 

Akteure 

allgemein im Pilotgebiet „Elbe bei Mühlberg“ 

Wasserwirtschaft SMUL, LfULG, LTV, MUGV, LUGV 

Raumordnung RPV Leipzig-Westsachsen, RPV Oberes 
Elbtal/Osterzgebirge, GL, Regionale Pla-
nungsgemeinschaft Region Lausitz-
Spreewald 

Kommunale Planung Stadt Belgern, Gemeinde Cavertitz, Stadt 
Strehla, Gemeinde Arzberg (in der Verwal-
tungsgemeinschaft Beilrode), Gemeinde 
Zeithain, Stadt Mühlberg/Elbe 

Gefahrenabwehr/ Katastrophenschutz SMI, MI, LSTE, Feuer- und Wasserwehren 
der Kommunen im Pilotgebiet 

Betroffene Nutzer und Eigentümer im Pilotgebiet 

Versicherungswirtschaft - *) 

Land-/ Forstwirtschaft LfULG, SBS, LELF, LFB 

Naturschutz - *) 

*) nicht regionalspezifisch 

 

Hinsichtlich der Koordinierung des HWRM-Plans innerhalb eines Teileinzugsgebietes kön-
nen die so genannten Hochwasserpartnerschaften als Vorbild genommen werden. Das Kon-
zept der Hochwasserpartnerschaften wird bereits in einigen Bundesländern praktiziert, z. B. 
in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Sie dienen als Instrument, die Kommunikation 
zwischen der Wasserwirtschaftsverwaltung als Koordinator und der Öffentlichkeit sowie den 
Entscheidungsträgern zu fördern. In Baden-Württemberg werden mit diesem Konzept nicht 
nur die Kommunen angesprochen. Um eine breite Diskussionsgrundlage zu erzeugen, wer-
den auch die Unteren Wasserbehörden, die Unteren Behörden der Gefahrenabwehr, die 
Regierungspräsidien, die Regionalverbände, die Industrie- und Handelskammern sowie teil-
weise auch Industrie- und Gewerbebetriebe einbezogen. In Baden-Württemberg lädt die 
WBW Fortbildungsgesellschaft für Gewässerentwicklung mbH mit der Zielsetzung, das 
Hochwassergefahrenbewusstsein zu stärken und ein Netzwerk zwischen den Kommunen 
innerhalb eines Einzugsgebietes, insbesondere in deren Funktion als Ober- und Unterlieger, 
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aufzubauen, ein- bis zweimal im Jahr zu einem Erfahrungsaustausch ein. Eine Hochwasser-
partnerschaft in Baden-Württemberg besteht beispielsweise im Einzugsgebiet Neckar / Ess-
lingen / Stuttgart. /110/ 

Auch in Rheinland-Pfalz gibt es bereits zahlreiche Hochwasserpartnerschaften. Um den In-
formationsaustausch und die unmittelbare Kommunikation zwischen den Beteiligten zu si-
chern, werden Workshops zu relevanten Themen veranstaltet, die von der Wasserwirt-
schaftsverwaltung mit Unterstützung von Ingenieurbüros vorbereitet werden. /111/  

 

7.2 Länder übergreifende Koordinierung (Oberlieger/Unterlieger) 

Vorbeugender Hochwasserschutz ist nicht ausschließlich eine wasserwirtschaftliche Aufga-
be, sondern erfordert eine umfassende fachübergreifende und grenzüberschreitende Be-
trachtung der Hochwasserrisiken und Vorsorgemaßnahmen. /39/ 

Gemäß der LAWA-Strategie zur Umsetzung der HWRM-RL in Deutschland /88/ sind in inter-
nationalen Flussgebietseinheiten und in den mit anderen Mitgliedsstaaten geteilten Bewirt-
schaftungseinheiten 

 die Informationen zur vorläufigen Bewertung des Hochwasserrisikos auszutauschen, 
 die Festlegung der Risikogebiete zu koordinieren, 
 die Informationen zu den Hochwassergefahren- und -risikokarten auszutauschen und 
 die Erstellung der HWRM-Pläne zu koordinieren. 

Zur Abgrenzung der nachfolgend verwendeten Begriffe Information, Koordination und Har-
monisierung wird auf /113/ verwiesen. 

Im Freistaat Sachsen und dem Land Brandenburg wurden jeweils eigene Methodiken für die 
Bewertung des Hochwasserrisikos entwickelt und angewendet. Für das Pilotgebiet „Elbe bei 
Mühlberg“ wurde die Vorgehensweise bei der Bewertung des Hochwasserrisikos jedoch zwi-
schen den Ländern Sachsen und Brandenburg aufeinander abgestimmt. Da geringfügige 
methodische Differenzen (vgl. Tabelle 2-6) verblieben, kann in diesem Fall von einer koordi-
nierenden Zusammenarbeit gesprochen werden. 

Im Rahmen des Pilotprojektes „Elbe bei Mühlberg“ wurden vom Freistaat Sachsen und dem 
Land Brandenburg gemeinsame Hochwassergefahren- und -risikokarten erstellt. Die fachli-
che Grundlage hierfür bildete die entsprechende LAWA-Empfehlung /90/, die Erfahrungen 
mit dem brandenburgischen Kartenlayout sowie das bereits existierende Kartenlayout aus 
dem LABEL-Pilotprojekt „Weiße Elster“. In einem Abstimmungsprozess zwischen den betei-
ligten Ländervertretungen wurden gemeinsame Merkmale festgelegt und ein einheitliches 
Layout der Karten erarbeitet. Neben dem Kartenlayout wurden für das Pilotgebiet auch die 
Inhalte der Gefahren- und Risikokarten zwischen Sachsen und Brandenburg abgestimmt. Im 
Ergebnis dieser Abstimmung erfolgt eine einheitliche Darstellung der fachlichen Inhalte auf 
den Karten für das eigentliche Grenzgebiet. 

Die vorgenommenen Abstimmungen bezüglich Kartenlayout und Karteninhalt für das Pilot-
gebiet „Elbe bei Mühlberg“ gehen weit über den in /88/ geforderten Informationsaustausch 
hinaus und tragen den Charakter einer Harmonisierung (ein gemeinsames System). Über 
das Pilotprojekt hinaus werden die Hochwassergefahren- und -risikokarten für Sachsen und 
Brandenburg jedoch in einem landeseigenen Kartenlayout erstellt. 

Im Rahmen der INTERREG Projekte FLOOD-WISE und LABEL fand während der Projekt-
bearbeitung zwischen den beteiligten Projektpartnern des Landes Brandenburg, des Frei-
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staates Sachsen und der Tschechischen Republik ein kontinuierlicher Austausch über die 
Vorgehensweise bei der Umsetzung der HWRM-RL und deren Zwischenergebnisse statt 
(vgl. /96/, /97/, /98/).  

Im Einzugsgebiet der Elbe gibt es zudem mehrere Koordinierungsgremien, durch die die 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit u. a. auch zum Thema Hochwasserschutz realisiert 
wird. Auf nationaler Ebene haben sich die zehn Bundesländer im deutschen Elbeeinzugsge-
biet zur Flussgebietsgemeinschaft Elbe (FGG Elbe) zusammengeschlossen. Durch diese 
Vereinigung soll eine planvolle, länderübergreifende Bewirtschaftung im deutschen Elbeein-
zugsgebiet gewährleistet werden. /70/  

Ein Gremium, welches international im Elbeeinzugsgebiet der Vertragsparteien Bundesre-
publik Deutschland und Tschechische Republik tätig ist, ist die Internationale Kommission 
zum Schutz der Elbe (IKSE-MKOL). Die IKSE hat im Oktober 2003 den „Aktionsplan Hoch-
wasserschutz Elbe“ /33/ veröffentlicht, in welchem vorrangig Maßnahmen zum vorbeugen-
den Hochwasserschutz empfohlen wurden. Aus dem zweiten Bericht über die Erfüllung des 
Aktionsplans Hochwasserschutz Elbe“ im Zeitraum 2006 bis 2008 geht hervor, dass die in 
der Tschechischen Republik geplanten Hochwasserschutzmaßnahmen keine negativen 
Auswirkungen auf das deutsche Flussgebiet haben werden. /35/  

Zudem wurden auf internationale Ebene in den vergangenen Jahren weitere Projekte und 
Initiativen durchgeführt, die eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit beim Hochwasser-
schutz thematisierten. Unter der Leitung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern 
wurde von Anfang 2004 bis Ende 2006 das Projekt ELLA erarbeitet, welches sich mit der 
Thematik vorsorgender Hochwasserschutzmaßnahmen durch transnationale Raumordnung 
für das Einzugsgebiet der Elbe befasste. Mit dem Projekt wurden die Grundlagen für eine 
transnational abgestimmte Vorgehensweise beim Hochwasserrisikomanagement gelegt und 
sowohl wasserfachliche Empfehlungen mit Relevanz für die Raumplanung (z. B. Bereitstel-
lung fachlicher Flächenabgrenzungen für die Raumplanung) als auch raumplanerische Emp-
fehlungen zur Umsetzung des Hochwasserschutzes (z. B. Darstellungen in den Regionalplä-
nen) gegeben. /94/ 

Im Rahmen des Nachfolgeprojektes „LABEL - Anpassung an das Hochwasserrisiko im Elbe-
einzugsgebiet“ erfolgte beispielhaft die Umsetzung der HWRM-RL auf der transnationalen 
Ebene unter Einbeziehung vieler Akteure. Im Ergebnis entstanden Anpassungsstrategien 
und Handlungsempfehlungen zur Verminderung der Hochwasserrisiken und die Ausarbei-
tung von Perspektiven für eine hochwasserrisikoangepasste Entwicklung im Elbeeinzugsge-
biet. Dazu gehörte auch die Erstellung von Hochwasserrisikomanagementplänen in Pilot-
räumen auf der Ebene von Teileinzugsgebieten. /95/ 

 

7.3 Koordinierung mit der WRRL und NATURA 2000 (gemäß Art. 9 HWRM-RL) 

Gemäß Art. 9 HWRM-RL /5/ sind die Anwendung der HWRM-RL und die Anwendung der 
Richtlinie 2000/60/EG, der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) /6/, miteinander zu 
koordinieren (vgl. Abschnitt 6.2). Wie die HWRM-RL wird auch die WRRL innerhalb hydrolo-
gischer Einheiten (Flusseinzugsgebiete) umgesetzt. /114/ In /88/ wird empfohlen, insbeson-
dere die Hochwassergefahren- und -risikokarten mit den Informationen aus der Umsetzung 
der WRRL abzustimmen und die HWRM-Pläne mit den Überprüfungen der Bewirtschaf-
tungspläne nach der WRRL zu koordinieren. Die Ziele der WRRL sind in den Handlungsbe-
reichen Flächenvorsorge und natürlicher Wasserrückhalt zu berücksichtigen, in geeigneter 
Weise weiter zu entwickeln und umzusetzen. /89/ In diesem Zusammenhang sind vor allem 
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die in der WRRL geforderte Vermeidung einer weiteren Verschlechterung sowie der Schutz 
und die Verbesserung des Zustands der aquatischen Ökosysteme und der direkt von ihnen 
abhängenden Landökosysteme und Feuchtgebiete im Hinblick auf deren Wasserhaushalt 
relevant. 

Ein weiterer Schwerpunkt der Koordinierung von HWRM-RL und WRRL sollte die Überprü-
fung der Maßnahmen des HWRM-Plans, insbesondere der des technischen Hochwasser-
schutzes, auf ihre Konformität zur WRRL sein. Die LTV in Sachsen sieht hierfür folgende 
Kriterien vor: /116/ 

 Lassen sich Gewässerrandstreifen anlegen bzw. erhalten? 
 Lässt sich das gewässertypische Abflussverhalten wiederherstellen? 
 Lässt sich der natürliche Rückhalt in der Fläche fördern? 
 Lässt sich die lineare Durchgängigkeit an wasserbaulichen Anlagen herstellen? 
 Kann zur Habitatverbesserung ein Gewässerentwicklungskorridor geschaffen bzw. 

erhalten werden? 
 Ist es möglich Altarme und Seitengewässer anzuschließen?  
 Ist es möglich den Geschiebehaushalt zu verbessern? (Sedimentmanagement) 
 Lässt sich die Gewässerunterhaltung anpassen bzw. optimieren? 

Das Ergebnis der Überprüfung ist nachvollziehbar und in ausreichender Detailschärfe zu 
dokumentieren und bei genehmigungspflichtigen Vorhaben zusammen mit den Antragsunter-
lagen der zuständigen Behörde als Entscheidungsgrundlage einzureichen. /116/ 

Die HWRM-RL übernimmt gemäß Art. 2 zusammen mit den Definitionen von „Fluss“, „Ein-
zugsgebiet“, „Teileinzugsgebiet“ und „Flussgebietseinheit“ prinzipiell auch die Gebietskulisse 
der WRRL mit Einzugsgebieten ab einer Größe von mehr als 10 km². Damit sind gute Vo-
raussetzungen zur Ausnutzung von Synergien und gegenseitigen Vorteilen bei der Umset-
zung beider Richtlinien gegeben. /115/  

Das von der FGG Elbe herausgegebene Maßnahmenprogramm nach Art. 11 WRRL bzw. 
§ 36 WHG der Flussgebietsgemeinschaft Elbe sowie der Bewirtschaftungsplan nach Art. 13 
WRRL für den deutschen Teil der Flussgebietseinheit Elbe liegen seit November 2009 vor 
und können u. a. über das Internetportal des Ministeriums für Umwelt, Gesundheit und Ver-
braucherschutz Brandenburg (MUGV) eingesehen werden (vgl. /68/).  

Im Rahmen der Erarbeitung der Maßnahmenprogramme für das Elbegebiet hat das Land 
Brandenburg mit der Erarbeitung von Gewässerentwicklungskonzepten (GEK) begonnen. 
Die GEK sind als konzeptionelle Voruntersuchungen zur regionalen Umsetzung der Maß-
nahmenprogramme im Sinne einer Angebotsplanung zu verstehen. Sie sollen in erster Linie 
alle notwendigen Maßnahmen beinhalten, die für eine Erreichung der WRRL-Ziele aus hyd-
romorphologischer und hydrologischer Sicht sowie im Hinblick auf die Gewässerunterhaltung 
erforderlich sind. Dabei ist auch ein Abgleich mit nähr- und schadstoffbezogenen Maßnah-
men sowie Zielen des Hochwasserschutzes des NATURA 2000-Managements vorzuneh-
men, die mit anderen Gebietszuschnitten und anderen zeitlichen Vorgaben bearbeitet wer-
den müssen. (http://www.mugv.brandenburg.de/cms/detail.php/lbm1.c.380517.de) 

Für die Elbe bei Mühlberg, welcher der Planungseinheit „Mulde-Elbe-Schwarze Elster - El-
bestrom 2“ (MES_ES2) und dem Wasserkörper „DE_RB_MES 1“ zuzuordnen ist, soll das 
GEK „Elb1_Elbe“ erarbeitet werden. Das GEK „Elb1_Elbe“ ist nicht als prioritär zu bearbeiten 
eingestuft, da die Nutzung der Elbe als Bundeswasserstraße das Spektrum von Gewässer-
entwicklungsmaßnahmen erheblich eingeschränkt und die bestehenden Ziele ohne morpho-
logische Änderungen umgesetzt werden können. 
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Die Ausführungen zur Koordinierung mit der WRRL gelten sinngemäß auch für die Koordi-
nierung mit NATURA 2000. Grundlage für die Umsetzung von NATURA 2000 sind die Richt-
linie 92/43/EWG (Fauna-Flora-Habitat- Richtlinie, kurz FFH-RL) und die Richtlinie 
2009/147/EG (Vogelschutzrichtlinie). Die EU-Mitgliedsstaaten verpflichten sich darin, beson-
ders bedeutende Arten und Lebensräume durch geeignete Maßnahmen zu erhalten, wieder-
herzustellen und zu entwickeln. /69/ 

Auf den Hochwasserrisikokarten werden FFH- und Vogelschutzgebiete mit dargestellt (vgl. 
Abschnitt 3.2 und Anlage 3). Damit wird grundsätzlich gewährleistet, dass diese Schutzge-
biete beim Hochwasserrisikomanagement berücksichtigt werden können. 

Ein konkretes Beispiel für die Koordinierung von Hochwasserschutzmaßnahmen mit den 
Anforderungen der FFH-RL sind die Planungen an den rechtsseitigen Elbedeichen im Pilot-
gebiet „Elbe bei Mühlberg“. Auf dem Gebiet des Landes Brandenburg wird das FFH-Gebiet 
„Elbdeichvorland Mühlberg-Stehla“ (vgl. Abschnitt 2.1.2) von den Planungen zum Vorhaben 
im TO3 berührt. Die FFH-Bestände und -Zielsetzungen stellen wesentliche Gründe für die 
Wahl der Vorzugsvariante dar. Im Sinne der Umweltverträglichkeit wurde aufgrund der ge-
ringeren Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter Pflanzen, Tiere, Boden, Wasser, Kli-
ma/Luft und Landschaftsbild, Erholung sowie auf das Schutzgut Mensch eine kombinierte 
Vorzugsvariante zur Streckenführung der Deichbaumaßnahmen gewählt. Entscheidungsre-
levante Gründe sind vor allem: /25/ 

 die geringsten Beeinträchtigungen bestehender Oberflächengewässer bei gleichzeitig 
erfolgender Vergrößerung des Retentionsraumes, 

 die geringsten Beeinträchtigungen wertvoller geschützter Pflanzenbestände, 
 die geringste Beeinträchtigung des Gewässerökosystems Alte Elbe, 
 der Erhalt der Landschaftsbildqualitäten des Landschaftsbildraumes Elbe und Elb-

deichvorland sowie 
 der Erhalt der Schutzhafenfunktion des Mühlberger Hafens.  

 

Angesichts der unmittelbaren Lage der Schutzgebiete an den Anlagen des technischen 
Hochwasserschutzes und der nachgewiesenen Betroffenheit durch Maßnahmen an diesen 
ist davon auszugehen, dass die in diesem HWRM-Plan aufgeführten Maßnahmen geeignet 
sind, erhebliche Beeinträchtigungen auszulösen. Eine FFH-Verträglichkeitsprüfung ist vorzu-
nehmen. 

 

Zur Koordinierung der HWRM-RL mit der WRRL zur Einbeziehung der Öffentlichkeit wird auf 
die Ausführungen in Abschnitt 6.2 verwiesen. 
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8 Schlussfolgerungen 

Die Methodik der Erarbeitung des vorliegenden HWRM-Plans für das Gebiet der „Elbe bei 
Mühlberg“ folgt den Empfehlungen der LAWA zur Umsetzung der HWRM-RL (/87/, /88/, /89/, 
/90/). 

Über die Empfehlungen der LAWA hinausgehend haben der Freistaat Sachsen und das 
Land Brandenburg beschlossen, den HWRM-Plan „Elbe bei Mühlberg“ grenzüberschreitend 
zu erarbeiten und hierbei gemeinsame Lösungen zu suchen. Dies wurde ermöglicht durch 
das INTERREG IVC-Projekt FLOOD-WISE, für das der HWRM-Plan „Elbe bei Mühlberg“ 
eines der Pilotprojekte darstellt. 

Die vorläufige Bewertung des Hochwasserrisikos (Abschnitt 2) erfolgte gemäß HWRM-RL /5/ 
auf der Grundlage verfügbarer oder leicht abzuleitender Informationen. Die Elbe erfüllt dabei 
das Kriterium zur Berücksichtigung von Gewässern mit einem Einzugsgebiet von > 10 km². 
Die Ermittlung von Gewässerstrecken mit potenziell signifikantem Hochwasserrisiko stützte 
sich sowohl auf Berichte und Analysen zu historischen Hochwasserereignissen als auch auf 
vorliegende HWSK. Daneben wurde gemäß /87/ die Betroffenheit bzgl. der menschlichen 
Gesundheit, der Umwelt, des Kulturerbes und der wirtschaftlicher Tätigkeit durch Überflutun-
gen berücksichtigt. Im Ergebnis der durchgeführten Bewertung wird davon ausgegangen, 
dass im Bearbeitungsgebiet ein potenziell signifikantes Hochwasserrisiko für die Elbe zwi-
schen Elb-km 120,0 und Elb-km 135,0 besteht oder zumindest für wahrscheinlich gehalten 
werden kann (vgl. Abschnitt 2.5). 

Hinsichtlich der eventuell zu erwartenden negativen Auswirkungen infolge des Klimawandels 
wurde in Abschnitt 2.4.2.5 festgestellt, dass anhand der bisherigen Klimamodelle und  
-szenarien noch keine zuverlässigen Aussagen für das Hochwasserrisikomanagement ge-
troffen werden können. 

Die Erstellung von Hochwassergefahren- und -risikokarten gemäß HWRM-RL /5/ (vgl. Ab-
schnitt 3) konnte aufgrund neuer grenzüberschreitender Modellierungen zwischen Elb-
km 120,0 und Elb-km 139,0 erfolgen. Für die Kartenerstellung wurden die von der Firma IPP 
Hydro Consult GmbH berechneten Überschwemmungsgebiete und -tiefen verwendet. Me-
thodische Grundlage für die Kartenerstellung bildete die entsprechende LAWA-Empfehlung 
/90/. Unter Beachtung dieser Empfehlung wurde durch eine enge Abstimmung mit dem Land 
Brandenburg und dem Freistaat Sachsen ein einheitliches Layout der Hochwassergefahren- 
und -risikokarten für das Pilotgebiet „Elbe bei Mühlberg“ gewährleistet (Abschnitt 7.2). Neben 
dem Kartenlayout wurden auch die Inhalte der Gefahren- und Risikokarten zwischen beiden 
Bundesländern abgestimmt. Im Ergebnis dieser Abstimmung werden einheitliche fachliche 
Inhalte auf den Karten dargestellt. 

Dem vorliegenden HWRM-Plan für das Pilotgebiet „Elbe bei Mühlberg“ liegt eine zwischen 
dem Freistaat Sachsen und dem Land Brandenburg abgestimmte Gliederung zugrunde. 
Dementsprechend werden in Abschnitt 4 ausgehend von den Handlungsbereichen gemäß 
/89/ zunächst die Ziele für das Hochwasserrisikomanagement im Pilotgebiet definiert und 
anschließend der erreichte Ist-Zustand beschrieben sowie ein Ist-Ziel-Vergleich durchge-
führt, beim dem vorhandene Defizite aufgezeigt werden. 

In Abschnitt 5 werden Maßnahmen vorgeschlagen, die den folgenden Handlungsbereichen 
des Hochwasserrisikomanagements zuzuordnen sind: Flächenvorsorge, Natürlicher Wasser-
rückhalt, Technischer Hochwasserschutz, Bauvorsorge, Informationsvorsorge, Verhaltens-
vorsorge, Vorhaltung und Vorbereitung der Gefahrenabwehr und des Katastrophenschutzes. 
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Damit werden die wichtigsten Handlungsbereiche berücksichtigt. Eine vollständige Abarbei-
tung aller Handlungsbereiche ist gemäß /89/ nicht erforderlich. Die Maßnahmenauswahl er-
folgte unter der Prämisse, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen bis 2021, dem Jahr der 
nächsten Aktualisierung des HWRM-Plans, umsetzbar sind. Ein zusammenfassender Maß-
nahmenplan für alle berücksichtigten Handlungsbereiche des Hochwasserrisikomanage-
ments ist Inhalt von Anlage 4. 

Da es sich bei dem vorliegenden HWRM-Plan um ein Pilotprojekt in einem regionalen Tei-
leinzugsgebiet handelt, das der C-Ebene der WRRL entspricht (vgl. Abschnitt 1.3), erfolgte 
keine Strategische Umweltprüfung (SUP), sondern lediglich eine Beschreibung der allgemei-
nen Vorgehensweise der SUP (vgl. Abschnitt 6). Wie die SUP wird auch die Koordinierung 
mit der WRRL und NATURA 2000 erst auf Ebene der Flussgebietsgemeinschaft Elbe (B-
Ebene) erfolgen. Abschnitt 7.3 enthält dafür entsprechende Hinweise und Empfehlungen. 

Mit diesem Pilotprojekt wurde nachgewiesen, dass für das Flussgebiet der Elbe ein HWRM-
Plan gemäß Art. 4 bis 7 der HWRM-RL /5/ weitgehend auf Basis bereits vorliegender Infor-
mationen und Unterlagen aufgestellt werden kann. Dabei bildeten die im Freistaat Sachsen 
nach dem Hochwasser 2002 erstellten HWSK /21/, /22/ sowie Recherchen der BTU Cottbus 
zur Aus- bzw. Bewertungen historischer Hochwasser im Land Brandenburg /23/ eine wichti-
ge fachliche Bearbeitungsgrundlage. Einschränkungen resultieren aus dem mittlerweile mehr 
als sieben Jahre zurückliegenden Bearbeitungsstand der HWSK sowie aus der Betrachtung 
von Maßnahmen, die überwiegend zum technischen Hochwasserschutz gehören. Folgerich-
tig waren im Zuge der Erarbeitung des vorliegenden HWRM-Plans zusätzliche Recherchen 
notwendig, um für die Handlungsbereiche des Hochwasserrisikomanagements, die in den 
HWSK nicht in der Tiefe wie der Handlungsbereich Technischer Hochwasserschutz bearbei-
tet wurden, einen Ist-Ziel-Vergleich durchzuführen sowie geeignete und realisierbare Maß-
nahmen abzuleiten. 

Die zur Erstellung des HWRM-Plans für das Pilotgebiet „Elbe bei Mühlberg“ angewendete 
Methodik ist prinzipiell auch auf andere regionale Teileinzugsgebiete der Elbe übertragbar. 
Von Vorteil ist dabei einerseits die Orientierung der Gliederung des vorliegenden HWRM-
Plans an den in /89/ empfohlenen Arbeitsschritten bei der Aufstellung eines HWRM-Plans 
(vgl. Abbildung 8-1). Andererseits war es ebenso zweckmäßig, die Formulierung der Ziele, 
den Ist-Ziel-Vergleich und die Auswahl von Maßnahmen stets in Bezug auf die Handlungsbe-
reiche des Hochwasserrisikomanagements gemäß /89/ vorzunehmen, weil dadurch der 
HWRM-Plan eine geradlinige Struktur erhält, die seine Erarbeitung letztlich vereinfacht. 

Die Übertragung der angewendeten Methodik auf andere regionale Teileinzugsgebiete sollte 
einhergehen mit einer Reduzierung des Bearbeitungsaufwandes, der im Rückblick für das 
Pilotgebiet als hoch eingeschätzt wird und in diesem Umfang für ganz Sachsen und Bran-
denburg wahrscheinlich nicht leistbar ist. Möglich wäre eine Aufwandsreduzierung u. a. 
durch eine weitere Formalisierung des Bearbeitungsablaufes bei der eigentlichen Erstellung 
des HWRM-Plans nach Art. 7 der HWRM-RL /5/. Beispielsweise könnten auf einem Form-
blatt je Handlungsbereich das jeweilige Ziel definiert werden, der Ist-Ziel-Vergleich erfolgen 
und die geeigneten Maßnahmen vermerkt werden. Dabei wäre anstelle ausformulierter Sät-
ze auch eine stichpunktartige Erfassung denkbar. 
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Abbildung 8-1: Aufstellungsprozess eines HWRM-Plans, /89/ 
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Abkürzungsverzeichnis 

Abs. Absatz 
Anm. d. Red. Anmerkung der Redaktion 
Art. Artikel 
ATKIS Amtliches Topographisch-Kartographisches Informationssystem 
B-B Berlin-Brandenburg 
BbgBKG Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz 
BbgWG Brandenburgisches Wassergesetz 
BfG Bundesanstalt für Gewässerkunde 
BHQ Bemessungshochwasserabfluss 
bzgl. bezüglich 
bzw. beziehungsweise 
ca.  circa 
d. h. das heißt 
DGM Digitales Geländemodell 
DIN Freiwilliger Standard des Deutschen Institutes für Normung 
DLM Digitales Landschaftsmodell 
DWA Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. 
DWD Deutscher Wetterdienst 
e. V. eingetragener Verein 
EG Europäische Gemeinschaft 
EHQ Extremhochwasserabfluss 
ELLA INTERREG IIIB Projekt ELBE-LABE Preventive flood management mea-

sures by transnational spatial planning (Vorsorgende Hochwasserschutz-
maßnahmen durch transnationale Raumordnung) 

ETRS89 Europäisches Terrestrisches Referenzsystem 1989 
EU Europäische Union 
FFH Flora-Fauna-Habitat 
FGG Flussgebietsgemeinschaft 
G Grundsatz 
GEK Gewässerentwicklungskonzept 
GIS Geografisches Informationssystem 
GL Gemeinsame Landesplanung (Berlin, Brandenburg) 
HHW Höchster Hochwasserstand 
HQ Hochwasserabfluss 
HQ(08/2002) Hochwasserabfluss von August 2002 
HQ100 Hochwasserabfluss, der statistisch gesehen alle 100 Jahre auftritt (gilt 

sinngemäß auch für andere Jahresangaben) 
HW Hochwasser 
HWGK Hochwassergefahrenkarte/-n 
HWIMS Hochwasserinformations- und Managementsystems 
HWMDV Hochwassermeldedienstverordnung (Brandenburg) 
HWMO Hochwassermeldeordnung (Brandenburg) 
HWNAV Verordnung über den Hochwassernachrichten- und Alarmdienst (Sachsen)
HWRK Hochwasserrisikokarte/-n 
HWRM Hochwasserrisikomanagement 
HWRM-RL Hochwasserrisikomanagementrichtlinie 
HWS Hochwasserschutz 
HWSK Hochwasserschutzkonzeption/ -konzept 
IKSE Internationale Kommission zum Schutz der Elbe 
IKSE-MKOL IKSE (s. o.) - Mezinárodní komise pro ochranu Labe 
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INTERREG Regionalprogramm der EU zur Förderung der grenzüberschreitenden Zu-
sammenarbeit, an dem sich auch Nicht-EU-Staaten beteiligen können 

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change 
IVU gemäß Richtlinie 2008/1/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 15. Januar 2008 über die integrierte Vermeidung und Verminderung 
der Umweltverschmutzung 

LABEL INTERREG IVB Projekt LABE-ELBE Adaption to flood risk (Anpassung an 
das Hochwasserrisiko im Elbeeinzugsgebiet) 

LAWA Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser 
LELF Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung 

Brandenburg 
LEP Landesentwicklungsplan 
LFB Landesbetrieb Forst Brandenburg 
LfUG Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie (bis Juli 2008) 
LfULG Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (seit 

August 2008) 
LHWZ Landeshochwasserzentrum 
LSTE Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophen-

schutz 
LTV Landestalsperrenverwaltung Sachsen 
LUA Landesumweltamt (Brandenburg) 
LUGV Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Brandenburg 
mbH mit beschränkter Haftung 
MEZ Mitteleuropäische Zeit 
MI Ministerium des Innern des Landes Brandenburg 
MIL Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft des Landes Brandenburg 
MS_CD_GB Member State Code Groundwater Body 
MUGV Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz des Landes 

Brandenburg 
n. Chr. nach Christi Geburt 
NATURA 2000 Netz von Schutzgebieten, das innerhalb der Europäischen Union nach den 

Maßgaben der FFH-Richtlinie errichtet wird 
Nr.  Nummer 
pot. potenziell 
QF Quellfassung 
RPV Regionaler Planungsverband 
s. o. siehe oben 
SächsWG Sächsisches Wassergesetz 
SBS Staatsbetrieb Sachsenforst 
SMI Staatsministerium des Innern des Freistaates Sachsen 
SMUL Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft 
SPA Special Protection Area (Vogelschutzgebiet) 
SUP Strategische Umweltprüfung 
T Wiederkehrwahrscheinlichkeiten, Jährlichkeit 
u. a. unter anderem 
UBA Umweltbundesamt 
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organi-

sation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur) 
UVPG Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
vgl. vergleiche 
VwV HWMO Verwaltungsvorschrift zum Hochwassernachrichten- und Alarmdienst 

(Hochwassermeldeordnung) (Sachsen) 



LfULG FLOOD-WISE Pilotprojekt „Elbe bei Mühlberg“ Bericht 
LUGV Hochwasserrisikomanagementplan  

Planungsgesellschaft Scholz + Lewis mbH 95 
G:\FB_Wasserbau\Projekte\7355_HWRM_Muehlberg_Los2\Bericht\HWRMPL_Muehlberg.docx 

WHG Wasserhaushaltsgesetz 
WRRL Wasserrahmenrichtlinie 
WSA Wasser- und Schifffahrtsamt 
WSV Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes 
WW Wasserwerk 
Z Ziel 
z. B. zum Beispiel 
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